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Reue Zolle zum Brünne« Recht >
von

GertruÜ Ächubart-Zikentscher

Lei der Durchsicht von vier Codices des Srünner Schöffen­
buches u. a., die die Wiener Nationalbibliothek freundlichst zur 
Verfügung stellte, damit sie für das Brünner Recht bearbeitet 
werden könnten, fand sich in Lod. 12 472^) eine Sammlung von

r) Literatur zum Schb. zusammengestellt: G. Peterka, Oer kauf im 
Altstadt Präger und Brünner Recht (Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RG. Germ. Abt. 
58, IdZ8) 426.

?) Lod. 12 472: Holzdeckel mit Wildleder überspannt, Messingbeschlag, 
einfache Ausstattung. 239 Blätter Papier und je ein Anfangs- und Lndblatt 
Pergament, diese mit Noten und Gesangstext. Slattgröße 52 am hoch, 
22 c>m breit; doppelspaltig beschrieben, je 23 em hoch, bV-om breit. Die 
hs. gehört in die 2. Hälfte des 15. Jh.s. Außer rein paläographischen 
Gründen bietet die Jahreszahl 1467 einen Anhalt dafür: auf dem unteren 
Rande fol. 181a ist klein und kursiv geschrieben „anno vomlni 1467", 
gleichsam als Abschluß der darüberstehenden Urkundenreihe, die mit Fall 23 
nicht bis zum Spiegelrand reicht. Ls ist dies eine Anmerkung des Schreibers 
der sich, wie auf zwei vorhergehenden Blättern, vermerke zum Rubrizieren 
machte, die aber hier beim Buchbinden nicht abgeschnitten wurden. (Oen 
Hinweis verdanke ich Herrn Dr. Wehmer-Berlin.) Als besonderes Merk­
mal hat die Schrift den Elefantenrüssel, d. h. die 8-förmig geschwungene 
Linie, wie er in Böhmen jener Zeit über ein Jahrhundert lang in den ver­
schiedensten Schriften angewandt wurde, E. Lrous, Ver Elefantenrüssel 
in den spätmittelalterlichen Schriften Böhmens (Buch u. Schrift 1930/32) 
76. Es scheint alles vom selben Schreiber zu stammen, wenn auch einzelne 
Eintragungen etwas kleiner als der Haupttext, mitunter flüchtiger ge­
schrieben sind. Die Glossen sind z. T. von anderer, auch späterer Hand. Be­
sonders ausgestattet ist die Schrift nicht. Die Kapitelüberschriften sind rot, 
ebenso die der einzelnen Zölle, vie Anfangsbuchstaben der Zölle sind ab­
wechselnd blau und rot; die Satzanfänge haben z. T. rote und blaue Buch­
staben. vie Buchstaben sind ;. T. mit roten oder gelben Strichen und Fül­
lungen versehen, vie Schrift ist gut leserlich, mäßig gekürzt; die gewöhn­
lichen Kürzungen habe ich im Text der Zölle aufgelöst, ich gebe nur die 
schlecht leserlichen und fraglichen wieder. Teilweise gibt es rote Unter-
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Urteilen, Weisungen, Rechtssätzen, die bisher noch nicht bekannt 
waren. Sie sollen deshalb als Ergänzung des Lrünner Rechts ver­
öffentlicht werden?)

streichungen bei Abschnitten im fortlaufenden Text, Urteilsbeginn oder dgl. 
von den Randglossen sind einige rot, Luchschrift, um Kapitelanfänge zu 
bezeichnen, auch Stichworte,- andere in schwarzer kursive, selten Luch­
schrift, für kurze Inhaltsangaben, Segrisssbestimmungen. Sie sind vor­
wiegend in lateinischer Sprache, einige auch tschechisch.

wie weit Rößlers Angabe, Die Stadtrechte von Brünn (1852) XMV, 
dieser Lodex sei nach dem ältesten Lrünner Lodex angefertigt und deshalb 
besonders wichtig, zutrisst, war von hier aus ohne vergleichung mit den 
Lrünner Lodices nicht festzustellen.

ver Lodex enthält in lateinischer Sprache: fol. 2« in kleiner, schlechter 
Schrift einige Rechtssatzungen über Zeugnisunfähigkeit, einen Hinweis auf 
ein Privilegium Karls IV., Rechtsworte aus der römischen Literatur, 
Juvenal, Seneca u. a., und kleinere Rechtssätze römisch-kanonischen In­
halts. fol. Zu—4a in der Schrift des übrigen Luches: c. 58 des Schb.s (ich 
zitiere wie Rößler: c. 58 Lchb., .. (58) - - Röhler, Anhang), dahinter 
einige römisch-rechtliche Sätze, fol. 4b—l76u das Lrünner Schb., fast in der 
gleichen Reihenfolge wie in der Rötzlerschen Ausgabe. Abweichungen: 
nach c. 112 fehlt das bei R. angeführte deutsche Urteil,- es fehlen cc. 156 b, 
207k; in c. 161 fehlt der deutsche Satz, in c. 525 das deutsche Urteil; in 
.. 479 ist der bei R. als deutsch angeführte Text über die Ackergesetze 
tschechisch. Nach vergleichung des Textes mit R.s Ausgabe herrscht leidliche 
Übereinstimmung, z. T. ist dieser Lodex in Einzelheiten überein mit dem 
Druck von 1498, s. G. Schubart-Zikentscher, D. Lrünner Schössenbuch 
(DA. 1,1937) 458. fol. 176a—181a unmittelbar an das Schb. anschließend die 
neuen Zölle, Satzungen, Weisungen, die soweit Ortsnamen genannt werden, 
für Libenschitz ergangen sind, außer Zoll 3 für M.-Kromau; s. unten An­
hang, Zall 1—23. fol. 181 ff. folgen ohne Überschrift römische Rechtssätze, 
u. a. Institut. I, 1 pr.; dann eine Einteilung des „Jus canonicum" 
mit Merkvers, darauf römisches Recht, u. a. Digesta 50, 16, 1 u. 5; id. 
12 pr., id. 70. 77. 79. 158. 160. 174, 2pr.; vig. 50, 17, 5. 30. 54. fol. 
204b—221 u Privilegien der böhmischen Könige und Markgrafen von 
Mähren aus dem 13. und 14. Jh-, meist datiert; sie sind bereits nach den 
Originalen veröffentlicht in Lod. Dipl. Moraviae III—VIII; vermerkt 
von Monse, Üb. d. öltest. Munizipalrechte der kgl. Stadt Brünn (1788) 
7 u. 104ff.; bei seiner Beschreibung des ältesten Brünner Lod. aus dem 
14. Jh. stimmt die Reihenfolge dort mit Lod. Wien 12472 nicht überein. 
Dazwischen steht das Testament eines Priesters, hanßmann v. Tischnowitz, 
!- u. 5.482. fol. 221 bff. Register, fol. 231a—b in etwas kleinerer Schrift 
neue Zölle, d. h. Zall 24/27 s. u. S. 494 ff. fol. 231 b nach Zwischenraum ohne 
Überschrift philosophische Sätze des Aristoteles, z. T. sehr gekürzt; über 
Zweifelhafte Stellen verdanke ich Herrn Pros. M. Grabmann Aufklärung.
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ver Inhalt dieser Zölle bietet vorwiegend Prozeß- und Straf- 
recht, auch etwas Schuld- und Sachenrecht, je einen Zoll Erbrecht 

fol. 243 »ff. ohne Überschrift zusammengefaßte kurze Sätze aus Lrünner 
Urteilen für Ungarisch-Brod über Richter- und Geschworenenamt, Ruhen 
und Brüche, prozehvorschriften, von Markgraf Johann von Mähren 1354 
Dez. 21, Brünn,- Veröffentlichung bisher nicht festzustellen, fol. 236a ff. 
Abriß der römischen Rechtrentwicklung, Oig. I, 2, 2ff., berühmte Gesetz­
geber und Gesetzgebung, fol. 238 b etwas kanonisches und römisches Recht, 
fol. 239 b Ackermaße in lateinischer und tschechischer Sprache. Dies alles 
ohne Überschriften.

viese verschiedenen Einzelabrisse machen den Eindruck von Auszügen 
aus Summen, vielleicht auch nur aus Notiz- oder Rollegheften des Schrei­
bers oder Ruftraggebers, zu dem Zweck, einmal an einer Stelle alles zu 
haben, was mit dem Recht zusammenhängt. vie im Anhang (s. u. S. 484sf.) 
angeführten Zölle sind entweder als neu nach der Abfassung des Schb.s, 
Mitte des 14. Zh.s (s. dazu G. Schubart-Zikentscher, D. Eherecht im 
Brünner Schb. (1935) 7ff.) in Brünn vorgelegt und entschieden, oder noch 
nachträglich aus dem im Stadtarchiv befindlichen Stoff, der Grundlage des 
Schb.s, besonders zusammengestellt worden. Sie machen im ganzen einen 
viel weniger bearbeiteten Eindruck als das Schb., besonders die Zölle 
24/27, die mehr wie Abschriften aus Griginalen aussehen, außerdem in 
etwas kleinerer Schrift und stärker gekürzt sind als der übrige Text. Es ist 
nicht unmöglich, daß sie aus einer späteren Zeit als das Schb. stammen, ob­
wohl sie sich glatt in das im Schb. wiedergegebene Recht einstigen,- ab­
schließend wird man darüber erst urteilen können, wenn eine neue Ausgabe 
des Schb.s auf Grund aller im Lrünner Stadtarchiv befindlichen hss. vor- 
liegt. viele dieser Zölle zeigen einen verwickelteren und unschärferen Stil, 
auch einen etwas anderen Wortschatz als das Schb. Aber über den Zu­
sammenhang mit dem Lrünner Recht besteht gar kein Zweifel, das soll 
unten im Anhang und in der Besprechung gezeigt werden.

5. u. Anhang, vie übrigen Lodices, d. h. alle die in der Nat. Bibl. 
Wien auch Brünner Recht enthalten, zeigen dafür folgendes: Lod. 14446 
Lammelbd., Papierhs., 2. Hälfte 14. Jh. (hs.katalog der Berliner Akademie, 
Deutsche Rommission: Anfang 15. Jh.; s. a. Tab. Lod. Ms Wien Ld. 8; 
Tomaschek, v. Dberhof Iglau u. seine Schöffensprüche (1868) 44); 
fol. 292»—414b eine frühe Bearbeitung des Brünner Schb.s für Iglau. 
Lod. 5293 Sammelbd., Papierhs. 15. Zh., fol. 187b—191s, das früheste 
Brünner Recht, die „Jura originalia" von 1243, s. Rößler a. a. G. 341 ff. 
Lod. 7684 Sammelbd., Papierhs. 17. Jh., fol. 1—199 das Schb. Dieser 
Lodex ist nicht, wie nach einer früheren wiener Auskunft angenommen 
werden mußte, identisch mit der hs., die Rößler seiner Ausgabe zugrunde 
gelegt hat, obwohl er in vielem damit übereinstimmt. Sondern der bereits 
von R. verarbeitete Lodex ist Lod. 12 472, von ihm mit 2 b (h) bezeichnet, 
a. a. G. Xblll. R. gibt dazu zwar einige Mitteilungen, erwähnt aber nichts 
von den in fol. 176s.—181» und fol. 231» u. b befindlichen Zöllen.
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und öffentliches Recht. In der Folge bespreche ich sie nach ihrem 
überwiegenden Inhalte. Es ist nicht die Aufgabe der Arbeit, zu 
dieser ersten Veröffentlichung der Texte jede Einzelheit eingehend 
zu behandeln. Mir lag vor allem zunächst daran zu zeigen, in 
welchem Zusammenhang sie mit dem Brünner Recht und über­
haupt spätmittelalterlichen Rechtsvorstellungen stehen.

ä..

Fälle vorwiegend prozessualen Inhalts sind: 3, 6, 8, 
9, 10, l7, l9, 22.

Zoll 3: Strenge Prozeßform, Verlust der holung. ver 
starre Formalismus des germanischen Prozesses hatte sich bis 
weit ins Mittclalter hinein erhalten und erst seit dem l4. Jahr­
hundert vorwiegend in den städtischen Gerichten Milderung er­
fahren?) vas zeigt sich vor allem in der holung, der Möglichkeit, 
einen Ausspruch, den Eid trotz Formfehler wiederholen zu dürfen, 
vas Recht dazu, ursprünglich nur der Partei gegenüber den 
Worten ihres vorsprcchcrs erlaubt, erhielt schließlich auch die 
Partei für ihre eignen Äußerungen?) Denn trotz der Billigkeit, 
die sich in prozessualen Fragen allmählich bemerkbar machte, 
wurde doch noch vielfach streng an genauer Form für den Rlage- 
beginn, die Antwort u. a. festgehalten?) ver Gefahr, durch solche 
Fehler im Prozeß zu unterliegen, konnte die Partei entgehen, 
wenn sie sich die holung beim verhandlungsbeginn vorbchielt, 
wie hier Fall 3 zeigt. Gleiches findet sich auch im Brünner Schöffen­
buch, wo öfter vom Recht der holung für die Partei die Rede ist, 
besonders in c. 67. ver Formfehler machte dann nicht sachfällig, 
wenn er nicht in bewußter Nachlässigkeit oder vermessenheit ge­
schah, sondern führte nur den Verlust der iteratio iuris, vul-

h h. Siegel, V. Gefahr vor Gericht u. im Rechtsgang (WSL. 1865) 
6ff. 38,- U. Stutz, v. Stadtrecht gegen d. Formstrenge im Strafverfahren 
(Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RS. Germ. Rbt. 38, 1dl7) 367,- R. v. Rries, ver 
Leweis im deutschen Strafprozeß (1878) 4.

-) Siegel, Gefahr 6; I. w. Planck, v. dtsch. Gerichtsverfahren 1, 
(1879), 214

») Gutes Beispiel bei werunskg, Ver ordo judicii terrae Loemiae 
(Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RS. Germ. Rbt. 10,1889) 133: zz 14/15; s. a. Brünner 
5chb. r. 67, dazu G. Schubart-Zilentscher, vk. 1, 472.
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gsriter kolung herbei?) Damit wird im weiteren Verfahren das 
Wort der Partei unwandelbar und außerdem hat sie an das 
Gericht Brüche?) zu zahlen. Line Summe dafür ist nicht genannt, 
nur in c. 25l ebenfalls wie hier in Kalt 3 ist ein Präger Groschen 
festgesetzt.

Zölle 6 und 8: Fahrnisverfolguug im Anefangsver- 
fahren. Fall 8 a und gibt die Rechtssätze dazu, die mit dem 
deutschen Text der Fortsetzung der „Jura originalia" cc. (70) und 
(99) und dem verweis in c. 549 Schb. mit kleinen Abweichungen 
übereinstimmen. Fall 6 zeigt ihre Anwendung in einem einzelnen 
Fall. Beide behandeln den unfreiwilligen Besitzverlust von Tieren, 
Kleidungsstücken, die bei Dritten gefunden und nun vom Eigen­
tümer in Anspruch genommen werden. Die klage richtet sich 
gegen den gegenwärtigen Inhaber. Der Ausdruck srrestare, der 
hier für das Verfahren verwandt wird, ist weit verbreitet und 
seiner Bedeutung nach sehr umfangreich?) Das Verfahren mit 
Anefang macht es dem Beklagten unmöglich, den Besitz eidlich 
abzuleugnen, es bereitet u. U. die peinliche klage vor, wenn auch 
eine subjektive Viebstahlsbeschuldigung nicht darin liegt. In diesem 
Zusammenhang ist der geschichtliche Ursprung der klage zu suchen, 
im Bruch des Rechtsfriedens, aus dem heraus sich die Straf- 
klage zu einer mehr bürgerlichen klage entwickelte?) Regelmäßig 
antwortete der Beklagte mit dem Zug auf den Gewähren, d. h. 
denjenigen, von dem er die umstrittene Sache erhallen hatte.

^) cc. 429, 451, 457,- in c. 425 geht z. B. die holung durch großspreche­
risches, unerfüllbares Zeugenangebot, „die halbe Stadt", verloren.

2) Ich halte mich an die Unterscheidung Buße Leistung an den ver­
letzten, Brüche an die öffentliche Gewalt, von R. his, v. Strafrecht des 
dtsch. MA.s (1920), 585.

G. Risch, Die pfändungsklausel (Zs. d. Sav.-Stiftg. Germ. Abt. 55, 
1914) 46,- der Ausdruck wird auch in Lrünn z. L. cc. 95ff. für Pfändung, 
Beschlagnahme u. ä., ebenso wie für das Anefangsverfahren verwandt.

*) Planck, Gerichtsverf. 1, 2, 428fs., 824ff., 859,- h. planitz, Zahrnis- 
verfolgung im dt. Recht (Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RG. Germ. Abt. 54, 1915) 
428; h. Meger, Entwehrung u. Eigentum im dt. Kahrnisrecht (1902) 48; 
p. London, v. Anefangsklage in ihrer ursprünglichen Bedeutung (1886) 
119; A. Schultze zu Rauch, Spurfolge und Anefang (Zs. d. Sav.-Stiftg. 
f. RG. Germ. Abt. 29, 1908) 454; A. Schultze, Die Bedeutung des Zuges 
auf den Gewähren im Anefangsverfahren (Zestschr. G. Gierte 1911) 792; 
Schröder-v. Rünßberg, Lehrbuch d. dt. RG. 7. Aufl. (1952) 410.
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Stellte er ihn dem Gericht, so trat dieser an seine Stelle, und er 
selbst war künftig aller Verantwortung ledig*), wie das deutlich 
hier in Zoll 8c, der c.(9y) entspricht, gesagt wird; so auch in c.98?) 
kann der Beklagte seinen Gewähren nicht stellen, trifft ihn 
Vicbstahlsverüacht mit allen seinen folgen c. 103. Der Ver­
käufer einer Sache hat nach c. 276 stets, auch wenn vertraglich nicht 
ausbedungen, die Pflicht Gewährschaft zu leisten, an Stelle des 
Beklagten in dessen Prozeß einzutreten, sonst trifft ihn der vieb- 
stahlsverdacht. Nach Brünner Recht c. (228) ist dieser Zug bis zum 
3. Gewähren zulässig, bei ihm entscheidet sich der Prozeß, vie 
Schubzahl war in den einzelnen Rechten verschieden, selten un­
begrenzt, meist auf den dritten Gewähren beschränkt?) Kür Zoll 8 c 
sind diese Kragen alle klar, in Kall 6 aber ist der Gewähre, auf den 
die Krau sich beziehen könnte, tot. vie Bemerkung, die Krau habe 
ohne Wissen ihres Mannes bei ihm gekauft, ist hier ohne be­
sondere Bedeutung und nur als Hinweis aufzufassen, daß ihr 
Mann mit diesem Prozeß nichts zu tun habe?) hier ist nun der 
Gewährenzug nicht mehr möglich, er findet beim toten Mann 
sein Ende °); der Erbe ist nicht verpflichtet, dem Räufer die Sache 
zu schirmen, und es gibt keinen Gewährenzug über den Toten 
hinaus, viese Bestimmungen, die sich bereits in den Volksrechten 
finden, haben sich bis ins MN. hinein gehalten. Im Brünner Recht 
ist von etwas Derartigem nicht die Rede, wenn auch Gewähr­
schaftsverhältnisse oft berührt werden. Gbwohl der Gewährenzug 
in Kall 6 nicht mehr möglich ist, so ist doch über den gutgläubigen

') R. hübner, Grundzüge des dt. prioatrecht; 5. Rusl. (1930) 459, 
Planck, Gerichtsverf. 1, 2, 708.

r) hierzu ähnlich c. 137 vat buk wichbelde recht, Daniels (Berlin 1853): 
Röhler OXVIII hält die „Statuta antiqua" des ,. S8 für Magdeburger 
Weichbild.

6. Schultze, Zug a. d. Gewähren 783,- P. Laband, vie vermögen^ 
rechtlichen Rlagen nach den sächs. Rechtsquellen des MR.s (1869) 129.

vie Ehefrau war nach Brünner Recht i. d. R. in derartigen Zällen 
selbständig, dem Manne stand es frei, ihrem Prozeß beizutreten und damit 
die Folgen zu tragen. Schubart-Fikentscher, Eherecht l12ss., 17Zss., 176.

°) h. Meger, Zum Ursprung der Vermögenshaftung (Festschr. G. Gierte 
1910) SSZ,- N. Rauch, Gewährschaftsverhältnis u. Lrbgang (Festschr. 
Zeumer 1910) 544, 550ff.,- dazu L. Heumann, Zs. d. Sao.-Stiftg. f. RG. 
Germ. Rbt. 32 (l9ll) 43l.
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Erwerb durch die Frau kein Zweifel, denn es heißt, es sei genau 
bekannt, wo sie die Sache gekauft habe und daß sie sonst gut 
beleumdet sei. Ihre Lage ist deshalb nicht anders als beim Markt­
kauf des Zolles 8s, wo ebenfalls der Gewährenzug nicht möglich 
ist. Dieser Marktkauf in koro publico. , clsrs 6ie wie c. 57 deut­
lich sagt, ist eine Abart des Kaufes vom Unbekannten und das 
hauptsächliche und einzig zugelassene Ersatzmittel für mangelnden 
Gewähren, das schon in früheren Rechten bekannt ist?) Der 
Käufer wird dann frei von Dicbstahlsverdacht. In der Tatsache 
des Marktkaufes, die er dem Kläger gegenüber behauptet, liegt 
das objektive Redlichkeitsmerkmal,- denn der kauf ist, obwohl vom 
Unbekannten, in voller Öffentlichkeit vorgenommen worden,- 
vorausgesetzt allerdings, daß der Käufer nicht weiß, ob die Sachen 
gestohlen waren. Der Marktkauf ist in Fall 8a entsprechend 
c. (70) durch Eid selbdritt zu beweisen, was in c. 549 als eine von 
alters geübte Gewohnheit bezeichnet wird. Es sind hier Eid­
helfer, nicht Zeugen gemeint, was in Lrünn oft nicht ganz 
deutlich ist. handelt es sich nicht um Marktkauf, so muß in Zoll 8s 
der Besitzer den Reinigungseid allein leisten. Dieser einfache Eid 
ist selbst dann zulässig, wenn der Beklagte sich nicht auf Marktkauf 
berufen und seinen Gewähren nicht stellen kann. Aber er darf 
nicht wegen Dicbstahls, sondern nur wegen Rückgabe der ge­
stohlenen Sache belangt werden und muß gut beleumdet sein 
c. 103. Don da aus ist der etwas unklare Text in Zoll 8c, in Der- 
bindung mit c. (99), besser zu verstehen: Der Besitzer leistet den 
Eid allein, ob Bürger oder Fremder ist hier gleich. Denn würde 
für den Fremden ein anderer Eid verlangt werden, so wäre das 
gesagt worden. Don einer mehrfachen Zahl der Eide, die der 
Fremde, weil er keine Eidhelfer oder Zeugen haben kann, selbst 
abschwören müßtet, ist hier nichts gesagt. Es ist also anzunehmen, 
daß er hier nicht anders als der Bürger stand?) - Bei dem Eid

*) 6. Schultze, Gerüst u. Marktkauf in Beziehung zur Fahrnisver- 
folgung (Festschr. Bahn 1905) 37ff., 43: für das Folgende 41.

2) v. kries, Beweis 21,- L. R. Sachtze, Das Beweisverfahren nach 
dtsch. mit Berücksichtigung verwandter Rechte des MR. (1855) 33.

*) Im Brünner Recht ist vom Fremdeneid kaum die Rede: c. 496 spielt 
nur darauf an: nach c. (210) darf der Fremde in kleinen Schuldsachen den 
Eid täglich schwören.
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selbdritt am Ende von Zoll 8e ist etwas nicht in Ordnung. Selbst 
wenn man annehmen will, daß die vorherigen Lide nicht vom 
Besitzer, sondern vom Gewähren zu leisten wären, eine Auslegung, 
die besonders nach c. (99) möglich ist, wäre ein weiterer Lid des 
Besitzers selbdritt gar nicht zulässig, weil dieser mit dem Prozeß 
nichts mehr zu tun hat. Lr ist nicht Partei, erhält aber bei günsti­
gem prozcßverlauf das Pferd c. (99). Ls scheint hier zum 
mindesten beim Abschreiben der hs. ein Fehler unterlaufen zu 
sein, c. (99) lautet anders. Gb noch etwas weiteres hineingespielt 
hat: der Lid selbdritt des beanspruchenden Ligentümers, in c. 66 
des Iglauer Rechts *), das für c. (99) wie viele Iglauer Bestim­
mungen für die weitere Entwicklung des Lrünner Stadtrechts Vor­
bild wurde, so ;. B. für cc. (100), (101), ist kaum zu entscheiden: 
vielleicht sind solche Vorstellungen hier zusammengeflossen.

Was in Hall 8 nicht besonders gesagt ist, aber doch als Er­
gänzung herangezogen werden muß, spielt im Fall 6 eine ent­
scheidende Rolle: der gute Ruf des Beklagten. Im Lrünner Recht 
wird an vielen Stellen darauf Bedacht genommen. Immer wieder 
heißt es, daß die Schöffen alle Umstände des Salles, Ruf und 
Lebenswandel der Parteien, der Zeugen zu beachten hätten. Eine 
besonders hübsche Begründung findet sich dafür in c. 551, wo der 
Anefangsbeklagte Bruch am Gewähren erleidet: nach strengem 
Recht wäre viebstahlsstrafe verwirkt, so Fall 8a, aber bei gutem 
Ruf genügt Zahlung der Brüche und Rückgabe der Ruh, denn 
Richter und Geschworene, denen auch einmal solch gleichsam zu­
fälliges Vergehen begegnen könnte, seien deswegen doch niemals 
zu hängen, ebenso müsse auch ein anderer anständiger Mensch 
behandelt werden,' es sei immer Aufgabe der Schöffen, angemessen 
zu entscheiden, wenn es in derartigen Fällen am geschriebenen 
Recht mangle. In Fall 6 wird sogar von viebstahlsbrüche ab­
gesehen, die i. d. R. zu zahlen ist, wenn der Beklagte Gewähren- 
bruch erleidet?), vor allem, weil die Frau gut beleumdet ist, die 
Sache sofort auf Gnade ^) herausgibt und außerdem einwandfreier 
Rauf vorliegt. Fall 8 c spricht von Brüche, die, obwohl sehr knapp

i) Tomaschek, Dberhof Iglau.
-) h. Meger, Lntwehrung 88: Laband, Vermögenrklagen 93,- ß a. 

Brunn cc. 103, 551.
°) Darüber s. u. Fall 14.
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wie in c. (99) ausgedrückt, doch auf viebstahlsbrüche schließen 
läßt,- allerdings beträgt sie im Schb. 72 venare, ohne daß dabei 
auf Unterschiede des Gegenstandes eingegangen würde?)

vie umstrittene Sache muß zurückgegeben werden, wenn der 
Eigentümer durch Eid, der körperlich und ganz sinnfällig über ihr 
zu leisten ist, sie als sein Eigentum beweist, wie das Zoll 6 erwähnt 
und in Fall 8a und b ebenfalls anzunehmen ist. Das wird auch 
in Schb. cc. 314, 551 bestimmt, obwohl andere Zölle, die gleiches 
behandeln, nicht auf diese Kragen eingehen; das Interesse in ihnen 
galt fast immer der Reinigung vom Viebstahlsverdacht, über den 
weiteren Verlauf erfährt man dann nichts. Trotzdem muß man 
auch hier überall die allgemeine Regel annehmen: der Bcstohlene 
muß seine Sache wieder haben, wenn auch der wirtschaftliche Aus­
gleich fehlt?) Dieser wurde zunächst beim Marktkauf geschaffen, 
der Lösungsanspruch, der in Deutschland seit dem 13. Jahrhundert 
zu beobachten ist und allmählich zum Preisersatz wird?) In Kali 6 
ist dieser Grundsatz erweitert und auf das vermögen des toten 
Gewähren angewandt, gegen das der Krau ein Anspruch ge­
geben wird, denn der Gewähre war bekannt, und ein Ausgleich 
konnte geschaffen werden, anders als beim gewöhnlichen Markt­
kauf, wo der Ersatz selten verwirklicht werden konnte?)

In Kall 8e am Ende ist, hinausgehend über das Vorbild c. (99), 
noch bestimmt, der Bürger brauche keinen Lalumnieneid zu leisten, 
wenn er die Anefangsklage erhebe. Im Grunde eine selbstver­
ständliche Vorschrift, wenn man nicht hierin eine deutliche Ab­
grenzung zu Kriminalsachen sehen will, venn dieser Eid, der dem 
römischen Recht entstammt s), war, wie c. 448 selber sagt, genau 
wie in anderen Rechten °). nur in Kriminalsachen erforderlich, 
für komicickium, invasio ckomus und ähnliche verbrechen. Seinen

') Brüche für unerlaubte Selbsthilfe ist kaum anzunehmen, auch wenn 
diese in Brünn gebüßt wird,- denn überall ist gerichtliche Mitwirkung 
vorausgesetzt; unerlaubte Selbsthilfe bei „arrestatio" ' ZS2.

2) 6. Schultze, Gerüst u. Marktkauf 45ff.
') Ebda. 50 sf.; R. hübn er, Grundzüge 445 fs.

Planck, Gerichtsverf. l, 2, 547: Pflicht zur Rückgabe des Gegen­
wertes aus dem vermögen des verstorbenen Gewähren, unter Hinweis 
auf Sachsensp. III 83 z 3, was aber dafür nicht zutrifft.

b) Nachweis bei Schubart-Zikentscher, Eherecht l21ff.
*) v. Rries, Beweis 25l.
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Inhalt, nicht aus haß und Feindschaft, sondern wegen Verdachts 
zu klagen, gibt c. (2) „Jura originalia" an, und es wurde damit der 
gute Glaube des Klägers bei der Beweiserhebung dargetan?) 
Der Lid mußte selbzweit vor Gericht geleistet werden, womit die 
klage einen besonderen Nachdruck erhielt cc. (12), (13)?

§all 8b mit dem verbot, Fleisch ohne haut zum Markt 
zu bringen, scheint zunächst in keinem Zusammenhang mit diesen 
Fällen hier zu stehen, weil man eher eine marktpolizeiliche An­
ordnung darin vermutet. Es handelt sich aber ebenso wie in 
seinem Vorbild c. (72) um den Viebstahlsverdacht, wie sich das 
aus der Zusammenstellung hier und in den cc. (70/72) ergibt, wo 
es immer gestohlenes Vieh betrifft. Wer Fleisch ohne die dazu­
gehörige haut zum Markt bringt, setzt sich dem Verdacht aus, dies 
Fleisch nicht ordnungsgemäß erworben zu haben, vaß es sich um 
Fleisch handelt, ist, trotz Rößlers Fragezeichen hinter dem Wort voll 
.. (72) ganz sicher, das ergibt der Sinn, hier der lateinische Text?) 
konnte die haut des Tieres nicht gezeigt werden, so war es nicht 
mehr möglich, seine Herkunft an haut-, Ohrmarken oder sonstigen 
Leibzeichen zu erkennen. Dies war besonders wichtig für das 
Anefangsverfahren, denn unter solchen Umständen war das ge­
stohlene und dann vielleicht geschlachtete Tier nicht mehr ane- 
fangbar?)

Fall 19*): vie Pfandnahme von Juden gehört, vor allem 
klbsatz d, in den Zusammenhang mit dem Anefangsverfahren; 
die Bestimmungen darüber stehen in Verbindung mit der mittel­
alterlichen Judengesetzgebung. Das Vorbild für diese Privilegien

h London, Anefangsklage 74; R. Löning, Der Reinigungreid bei 
Ungerichtklagen I. dt. MA., Festschr. Bluntschli (1880) 302ff.

h Im Schwabensp. (w) c. 304, Anm. 4, haben Druck und eine hs. an 
ätelle „veiles" Fleisch. Der Ausdruck vail für Fleisch ist nach frdl. Aus­
kunft von Herrn vr. Dispers (Deutsches Wörterbuch) nicht gebräuchlich; 
er ist hier als Ware aufzufassen, unter der natürlich beim Fleischer Fleisch 
zu verstehen ist.

') A. SchuItze, Zuga. d. Gewähren 776; nach Schb.: war das in Anspruch 
genommene Tier tot, so mußte der Beweis mit der haut geführt c. 528 
Abs. 7 und der Gid auf seine haut geleistet werden; cc. 97, (208), genau 
wie es bei dem lebenden Tier üblich war cc. 100, 103 Abs. 2.

*) Entsprechend der Zudensatzung cc. 5, 6 (Rötzler, Anhang cc. (117), 
(118).
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prem^sl Vttokars II. samt Erweiterungen und Bestätigung durch 
Karl IV., die beide hier in Zoll 19 genannt werden, ist das Privileg 
Herzog Friedrichs II. von Österreich 1.7.1244?) Die Gtto- 
karischen Privilegien sind dann später in die meisten böhmisch­
mährischen Stadtrechte übernommen worden?), daraus erklärt 
sich die Schlußwendung: die Anfragenden hätten vermutlich keine 
entgegenstehenden Vorschriften.

Wird hier, wie in einem bestimmten Fall 8 b vorgekommen 
war, der Jude wegen der ihm verpfändeten, dann gestohlenen 
Sache im Anefangsverfahren in Anspruch genommen, so hat er 
über diesem Pfand den Reinigungseid zu leisten wie c. 6 der 
Judensatzung für Lrünn ^), die hier angeführt wird, bestimmt und 
wie das Schb. für bewegliche Sachen ausgenommen hat?) konnte 
der Eid wegen gutgläubigen Erwerbs geleistet werden, die Höhe 
der Pfandsumme eingeschlossen °), dann war die Sache gegen die 
Pfandsumme und Zinsen dem Eigentümer zurückzugeben c. (118). 
Dieses Recht, aus dem Talmud kommend, wurde zum erstenmal 
in einem Spegerer Privilegium 1090 von Heinrich IV. anerkannt 
und gelangte von da in das Privilegium Herzog Friedrichs II?) 
Was in den germanischen Rechten erst allmählich Regel wurde, 
galt in den Judenrechten von vornherein: mußte die verpfändete 
Sache dem abverlangenden Dritten herausgegeben werden, so 
war stets der dafür gezahlte preis, auch die Zinsen, zu ersetzen?) 
Das galt aber nur bei bonJüäe-Lrwerb. Denn hatte, wie hier, der 
pfandnehmer auf Anfrage hin geschwiegen und die Sache fand 
sich doch noch bei ihm, so hatte er sie ersatzlos herauszugeben, weil 
dann unredlicher Erwerb vermutet wurde. In der Regel gab es in 
den Judenprivilegien wie hier in s und o Vorschriften über solchen 
Erwerb: Öffentlichkeit, verbot der Annahme von verdächtigen

i) I. Z. Scherer, vie Rechtsverhältnisse der Juden in den dt.-österr. 
Ländern (lSOl) 184ff., 195ff., 204.

') I. Uapras, vas Pfandrecht im böhm.-mähr. Stadt- u. Landrecht 
(Gierles Untersuchung 83, 1906) 82.

*) Rößler, Anhang c. (118).
*) cc. 438, 432 unter Hinweis aus c. 2 der Judensatzung . (114); 

über die Eidform c. 435.
°) In c. 432 S. 202 Z. 9 ist guunto zu lesen, wie hier in Fall 19 o.
') D. Stobbe, vie Juden in Deutschland während des RIA. (1866) 121. 
') hübner, Grundzüge 447: Rapras, Pfandrecht 82. 
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oder unbekannten Personen, vie Zorderung, zwei Zeugen bei der 
Pfandnahme nach Sonnenuntergang oder bei Viebstahlsverdacht 
zuzuziehen, ist in Karls IV. Privileg enthalten, in o aber nicht mit 
angeführt?) Ausgeschlossen von der Pfandnahme waren Sachen, 
denen von vornherein ihrer Beschaffenheit halber Viebstahlsver­
dacht anhaftete: blutiges oder nasses Gewand, und kirchliche 
Gegenstände. Das verbot, kirchliches Gut als Pfand zu nehmen, 
ist älter als die Zudenprivilegien und ging, von der Kirche ver­
anlaßt, schon früh in die weltliche Gesetzgebung über?) Sein Ur­
sprung ist aber nicht in dem verdacht des viebstahls zu suchen, 
sondern in kirchenpolitischen und wirtschaftlichen Gründen, letzten 
Endes in religiösen Vorstellungen?)

Zoll 9 ist hier, ohne erkennbaren Zusammenhang, außer b 
und e als eins behandelt. Er enthält die Zurückweisung eines 
Geschworenenzeugnisses, Eidunfähigkeit eines Mein 
eidigen, Wert des nachträglichen, außergerichtlichen 
Geständnisses und Vorschriften über den Zraueneid.

s) vas Zeugnis der Geschworenen, das zurückgewiesen wird, 
ist hier nicht als Gerichtszeugnis anzusehen, sondern als das einer 
gewöhnlichen Partei. Aber die Schöffen haben, ihrer Amtsstcllung 
halber, auch als Zeugen eine bevorzugte Stellung,- sie gelten als 
besonders glaubwürdig, auch wenn es sich um Wahrnehmungen 
handelt, die sie außerhalb ihres Amtes machten?) Im Lrünner 
Recht ist dies ausgezeichnete Schöffenzeugnis häufig erwähnt, das 
ihrer Lhrenstellung cc. (200/201) cc. 404, 409 entspricht?)

i) Zorderung des Zeugnisses findet sich in 568 bei pfandnahm« 
kirchlicher Gewänder durch Krämer u. ä.

') h. Meger, Lntwehrung 208; Scherer, Rechtsverhältnisse d. Juden 
46; Stobbe, Juden 12Zff.,- G. Lara, Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte der 
Juden im IRR. und der Neuzeit 2 (1920), 162ff.

') über die Judensatzung hinausgehend kennt das Lrünner Recht noch 
das verbot der Pfandnahme kirchlicher Gewänder, auher unter Zeugnis, 
ganz allgemein auch für Krämer, Kaufleute, Wirte, Handwerker r. 568; 
Lchubart-Zikentscher, Brünner Schb. (DR. l, 1957) 479.

*) v. v. hasenöhrl, vie Seweiszuteilung im österr. Recht des MR.s 
(WSS. IZ9, 1898) 52.

°) So hat das Zeugnis mit Schöffen den Vorzug vor gewöhnlichen Zeugen 
cc. 470, 466; der Reinigungseid dagegen ist ausgeschlossen c. (I0Z); das 
Zeugnis eines Zeugen genügt, obwohl sonst zwei gewöhnliche Zeugen nötig

29
Deutsche« Archiv III.
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hier in Zoll 9 halte der Beklagte bereits in die Zeugen seines 
Gegners eingewilligt.*) Die Zeugen müssen stets zu Beginn der 
Verhandlung den Parteien vorgcstcllt werden c. 696; hat die 
Gegenpartei dann nichts gegen sie vorzubringen, so muß sie deren 
Zeugnis gegen sich gelten lassen. Eine Zurückweisung oder Ein­
rede gegen die Zeugen ist bis zur Zeugeneidleistung nur möglich, 
wenn die Vorstellung unterblieben war c. 696 ver Ausdruck 
hier in Zoll 9 a „geduldet" für die Einwilligung in das Zeugnis 
kommt im Brünner Recht nicht vor. Es ist belanglos, ob die 
Zurückweisung in der Morgensprache oder der vollen Gerichts­
sitzung erfolgt, sie werden in Brünn gleich bewertet c. 222. 
Irgendein Unterschied, ;. L. Zuständigkeit für Sachen geringerer 
oder größerer Bedeutung, ist nirgends erkennbar. Es ist öfter von 
der Morgensprache die Rede, damit ist stets das ordentliche Ge­
richt gemeint, vielleicht nicht in voller Besetzung.

Für sein unverschämtes Verhalten hat der Täter Brüche nach 
Kopfzahl der zurückgewiesenen Geschworenen zu zahlen. Sein 
Verhalten wird hier nicht als Tat gegen sie aufgefaßt, denn das 
müßte viel schwerer gebüßt werden?), sondern mehr als ein leicht­
fertiges, der Stellung der Schöffen gegenüber unangemessenes 
Betragen. Er muß hier genau wie im Schb. für jeden Schöffen 
5 Pfunds zahlen, viese regelmäßige Brüche kann durch Gnade*) 
erlassen werden, wie hier, obwohl die Anknüpfung ita . . etwas 
unklar ist, bestimmt wird. Er muß sich mit den Schöffen durch

sind cc. 473, 683,- ja es genügt sogar beim Testament c. 631, wo nach röm. 
Rechtsregeln verfahren werden soll (Institut. II, 10; Digest. 22, 5, 12) 
unter ausdrücklichem Hinweis auf das anders lautende Stadtrecht — c. (187) 
Abs. 5. Die Schöffen brauchen als Zeugen nicht zu schwören, weil sie ja zu 
Beginn ihrer Amtszeit der Gerechtigkeit schwören, d. h. einen Amtseid 
ablegen müssen cc. 681, 682, 616, (189).

*) Erwähnt in c. 86, S. 45, Z. 13.
-) S. Zoll 10.
*) Die Bezeichnung Pfund und Talent wechselt als gleichwertig im Schb.; 

cc. 240, 248; in c. 222 wird dies Verfahren von dem anfragenden aus­
wärtigen Gericht als alte Gewohnheit bezeichnet, während Brünns Antwort 
auf die „Jura originalia" verweist, wo aber nur in c. (21) von 5 Talenten 
Brüche für Gotteslästerung u. ä. als Strafablösung die Rede ist. In c. 272 
Abs. 7 sind je 72 kleine Heller zu zahlen, sonst tritt Zungenverlust ein.

«) weiteres s. Fall 10.
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Vermittlung achtbarer Leute versöhnen, wie es fast wörtlich 
ebenso in cc. 247 und ähnlich 252* heißt. Die Vermittlung durch 
Angehörige, Berufsgenossen, Mitbürger zwecks Milderung der 
5trafe kommt im Schb. öfters vor, eine weit verbreitete Übung 
im mittelalterlichen Recht?)

b) Meineid macht eidunfähig. Ausgangspunkt ist hier eine 
klage wegen Verletzungen, bei der der Kläger gegen den Reini- 
gungseid des Beklagten einwendet, er habe bereits einmal einen 
Meineid geschworen und sei deshalb für alle Zeit eidunfähig. Der 
fragliche Lid ist, wie man hier annchmen muß, von ihm in einem 
früheren Verfahren als Eidhelfer geschworen worden, denn er 
hatte ihn „für" einen anderen und trotz Kenntnis des falschen 
Haupteides geleistet, von Eidhelfern ist im Schb. viel die Rede, 
wenn sich auch oft nicht klar erkennen läßt, ob es sich um sie oder 
um Zeugen handelt, weil der Text meist zu knapp ist und alle 
gleichmäßig testes genannt werden; ein Umstand, der in vielen 
mittelalterlichen Rechten begegnet?) Sie sind oft erkennbar an der 
Art des Falles, wenn es sich um den Lid selbdritt oder ähnliches 
handelt, oder um Übersiebnen und dergl., dann sind es i. d. R. 
Lidhelfer, die den Haupteid stützen, d. h. einen Folgeeid leisten 
über die objektive Wahrheit des Haupteides, was schon in den 
frühesten Rechten deutlich erkennbar ist?) vie Lidhelfer haben 
also ein selbständiges Leweisthema, haften aber wie für Meineid. 
2m Schb. ist dies an verschiedenen Stellen klar zu sehen. Sie müssen 
nach c. 446*) schwören, daß der Haupteid munckum esset vel 
salvum vel iustum et verum eine der Häufungen, die im 
Schb. sehr beliebt sind?) vie Einrede der Eidesunfähigkeit ist im 
Schb. der übliche Fall gegenüber Zeugen, z. B. c. 700. von ihnen 
wird Unbescholtenheit verlangt, d. h. sie dürfen vor allem nicht

') his, Strafrecht MB. 1, 396, 287.
v. kries, Beweis 10.

') h. Zeller, Über Zeugen und Lideshelfer im dt. Recht (viss. Berlin 
1898) ZZff., 11 ff.,- v. kries, Beweis S. 8ss.; R. Ruth, Zeugen u. Lides­
helfer in den deutschen Rechtsquellen des NlR.r (Gierte; Untersuchung 
133,1922) 119sf.,- dazu Ll. v. Schwerin, Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RG. Germ, 
übt. 43 (1922), 398; Sachhe, Seweisoerfahren 27.

') S. 209, 16.
°) 2n c. 44S wird auf gleiches angespielt.

29'
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meineidig sein?) Diese Einrede zeigt das Brünner Recht nirgends 
gegen den Prozeßgegner, aber man muß sie auch gegen ihn als 
selbstverständlich zulässig annehmen. Den Meineidigen trifft im 
Mittelalter regelmäßig eine verstümmelnde Leibesstrafe, d. h. 
Verlust der Hand oder Singer; Verlust der Zunge findet sich be­
sonders in den Quellen, i denen Meineid und Gotteslästerung 
gleichstehen?) So ist es in Brunn cc. (2l), 99^, wo die Strafe 
jedoch nur bei Meineid ablösbar ist. In allen Duellen aber gibt es 
außerdem als wiederkehrende Solge: Unfähigkeit zu Zeugnis und 
Eid, ;. T. allgemeine Ehrlosigkeit^), was auch in Brunn ganz 
deutlich ist nach der Rechtsregel gui semel est malus, semper 
praesumitur esse malus?) Line Scheidung von Meineid und 
falschem Zeugnis zeigt Brunn ebensowenig wie viele mittel­
alterliche Rechte. Da aber das Zeugnis ebenfalls eidlich abgelegt 
wird, geht es, der ursprünglichen religiösen Auffassung des Lides 
entsprechend, ganz im Meineid auf. Aber diese strenge Strafe 
wird hier in Sall 9d nicht angewandt, er findet eine andere Be­
wertung. Der Beklagte gilt nicht als meineidig, weil er den Lid 
aus anständiger Gesinnung geleistet habe. Auch hier wieder, was 
bei der Beurteilung so oft ausschlaggebend ist, sind alle Umstände 
und Verhältnisse zu würdigen?) Unterstützte der Beklagte damals 
den Meineid seines verwandten, weil er wußte, daß dieser damit 
sein Leben rettete, so darf ihn das nicht belasten. Es liegt hierin 
fast die Anerkennung eines Rechts, auch eine sonst mit Strafe 
bedrohte Handlung tun zu dürfen, wenn Lebensgefahr besteht, 
so wie der Verbrecher ein Recht hat, aus dem Gefängnis zu 
fliehen c. 38?)

h o. Rries, Beweis 14; wie besonders c. (188) vorschreibt, dem c. 664 
Abs. 2 entspricht, enthält z. T. röm. Recht vig. 22, 8, diesen Satz aber 
nicht.

') Zr. v. Liszt, Meineid u. falsches Zeugnis (1876) 64ff.,- v. Rüntzberg, 
Schwurfingerdeutung u. Schwurgebärde (Zs. f. schweiz. Recht, N. Z. 39, 
1920) 411.

») v. Liszt, Meineid 74fs., 81 ff.
') cc. 49, 730 Rbs. 26, 664 klbs. 7.
°) S. des. Zall 14.
') Gb das mit Notstand oder einer Rrt höherer Gewalt begründet 

werden könnte, ob strenges Recht gegen Gebote der Sittlichkeit abgewogen 
werden, ist hier nicht festzustellen.



Neue Sülle zum Brünner Recht 445

e) Der Kläger muß also zufrieden sein, wenn der Beklagte im 
neuen Verfahren den Reinigungseid leistete und damit siegte, 
voran kann ein nachträgliches Geständnis, d. h. irgendwelche 
Äußerungen, Redereien über seine Schuld nichts mehr ändern. 
Aber sie zerstören den Ruf, was in einem künftigen Prozeß Be­
deutung haben kann. Im Schb. wird einige Male auf den Wert 
derartiger Geständnisse, das Verhältnis gerichtlicher und außer­
gerichtlicher Geständnisse angespielt?)

6) Über den Eid, den die §rau als Klägerin wie als Beklagte 
zu leisten hat, spricht grundsätzlich c. 487. vie Zrau hat als Be­
klagte das privilegium mulierum, d. h. von vornherein das Recht 
auf holung cc. 487? 499 und gewinnt oder verliert ihren Prozeß 
durch ihren Lid genau wie ein Wann?) Aber nirgends ist im 
Lrünner Recht etwas über diese besondere Bestimmung gesagt, 
daß die §rau stehend und nicht sitzend schwören müsse, und der 
Hinweis auf das kanonische und zivile römische Recht gibt eben­
falls keine Aufhellung?)

Zoll 22: klage um Geldschuld, für die ein Brief als Beweis­
mittel angeboten wird, in dem die Schuld und die Zeugen 
darüber enthalten sind. Im Schb. ist bei dem ausgedehnten wirt­
schaftlichen Leben der Stadt selbstverständlich viel von derartigen 
Briefen die Rede, von städtischen, gerichtlichen, auch privaten 
Briefen, denen Beweiskraft zukommt. vorausgesetzt, daß sie ge­
hörig ausgcstattet sind; der Mangel wird hier gerügt, weil die 
erforderlichen Siegel fehlen, vie gerichtliche Beweiskraft von 
Brief und Siegel war im 13. Jahrhundert durchgedrungen *); 
wichtig war neben der Beweiskraft der öffentlichen Urkunde die

>) vie außergerichtlichen sind i. d. R. für das Gericht unbeachtlich, sie 
gehen nur Gott an, außer in schweren Süllen, in denen dann das Gericht 
alles eingehend überlegen muß: cc. 40/42, l40 6bs. l.

°) Näheres Schubart-Sikentscher, Eherecht 114ff.
") Nach frdl. Auskunft von Herrn Pros. M. Gr abmann ist auch im kanon. 

Recht nichts darüber festzustellen. Etwas Entsprechender fand ich nur im 
Dfener Stadtrecht, Michnag-Lichner (preßburg 1845) c. 315: eine ehr­
bare Srau soll zu Haus und nicht vor Gericht schwören und dabei auf einem 
Stuhl sitzen; sie hat das Recht auf holung, muß aber dabei stets den Platz 
wechseln.

*) vrunner-hegmann, Grundzüge der dt. RG. (1927) 131; h. 8reß- 
lau, Handbuch d. Urk.lehre f. Deutschland u. Italien 1, 2. tlufl. (1912) 715. 
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der privaten, deren Echtheit durch öffentliche, städtische Siegel 
beglaubigt werden konnte, mitunter auch von bevorzugten Privat­
personen?) Eine Beschränkung des allgemeinen Siegelrechts gab 
es nicht, aber die rechtliche Bedeutung war doch nicht bei allen 
Siegeln gleich?) Seit dem 13. Jahrhundert ist die Besiegelung in 
Deutschland für die Beweiskraft einer Urkunde erforderlich ge­
worden, gleichgültig, wer ihr Aussteller war. Dies alles ist auch in 
Lrünn zu beobachten. Die Schöffen haben das Recht und auch die 
Pflicht, wenn sie darum gebeten werden, privaturkunden zu 
besiegeln, falls sie nicht gegen Stadtsatzungen und öffentliches 
Wohl verstoßen c. 480?) Aber nicht nur die erforderlichen Siegel, 
die erbeten sein müssen, gehören zur Ausstattung einer Urkunde, 
auch sonst darf ihr kein stofflicher Mangel anhaften, z. B. Rasur 
oder ähnliche Beschädigung, worüber es eingehende Vorschriften 
gibt?) Sind Urkunden derart vollständig ausgkstattet, so haben sie 
sogar größere Beweiskraft als Zeugen °), denn sie sind unver­
änderlich, unvergeßlich, dauern ewig, wenn die Zeugen schon 
längst gestorben sind.

Der Hauptmangel an der Urkunde hier ist das fehlende Siegel 
irgendeiner ausdrücklich benannten Stadt. Die Ausstellung allein 
durch den Herrn von Lecz genügt nicht, ihr Inhalt ist damit nicht 
beglaubigt. Es wäre sonst durchaus möglich gewesen, die darin 
enthaltenen Zeugenäußerungen als wirksam anzusehen. Denn bei 
dem großen Schriftverkehr, den Lrünn als Gberhof pflegen mußte, 
war es nötig, Protokolle, Urkunden über Zeugenäußerungen, 
Schuldverhältnisse und ähnliches einzufordern oder für die Ur­
teile mit zu benutzen; das wird öfter erwähnt?) weil aber hier 
die Urkunde rechtsunwirksam ist, müßten die Zeugen vor Gericht 
anwesend sein, um ihre Aussage zu leisten und auf das Sakrament 
zu beschwören. Das wird überall als selbstverständlich im Schb.

i) Sachtze, Beweisoerfahren 120.
2) Vreßlau, Urk.lehre 1, 711.
*) Die nicht näher bezeichneten „authentischen Personen" c. 581, die 

Siegelrecht haben, sind vermutlich die Schöffen; wesentlich noch cc. 167 
Kbs. 2, 585, 650, 612.

«) cc. 587/88 entspr. c. (220); des. c. 586 entspr. c. (224).
') c. (221) entspr. cc. 576, 574.
') cc. 7S0 Äks. 12 u. 15; 58; 115.
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vorausgesetzt?) Dem nicht ausreichenden Zeugnis gegenüber be­
ruft sich in Zoll 22 der bestreitende Beklagte auf die allgemeine 
Rechtsregel in Lrünn, die dem gutbeleumdeten Beklagten zur 
Leite steht und ihm den Leweisvorzug sichert potius »6mittitur 
sä äekenäeuäum lionorcm, corpus et res, gusm vincstur per 
actorem^), was auch ohne diese Wendung bei der Leweisver­
teilung erwähnt wird. Im allgemeinen hat, wie hier, auch im 
Schb. der Beklagte den Beweisvorzug, wenn es sich bei den Par­
teien um die gleichen Beweismittel handelt?) Aber das Brünner 
Recht ist doch sehr selbständig und oft anders in der Beweisver­
teilung als andere Rechte. Denn wenn es auch eine Regel wie 
die obige aufstcllt, trifft es doch im ganzen keine gesetzlichen Be­
stimmungen darüber; die Schöffen entscheiden nach den Umständen 
des einzelnen Zolles, ganz nach freiem Ermessen. Das ist neu 
gegen frühere und andere mittelalterliche Rechte?)

Der äominus äe I^ecr, der hier die Urkunde ausgestellt hat, ist 
vielleicht derselbe wie in c. 428?) Über das Dienstverhältnis des 
Klägers zu ihm ist in Zoll 22 nichts weiter gesagt. Derartige Ver­
hältnisse sind im Schb. ab und an zu bemerken, ohne daß man viel 
darüber feststellen könnte. Denn das städtische Gericht befaßte sich 
nicht mit dem Dienstverhältnis als solchem, sondern berührt der­
artige Beziehungen nur nebenbei?) - - Ebensowenig läßt sich über 
den plebanus sagen, vor dem die Schuld eingegangen worden ist. 
vermutlich war er dort der zuständige Pfarrer. Das Schb. erwähnt

i) Nur ausnahmsweise dürfen die Schöffen zu einem kranken Zeugen 
gehen und sein Zeugnis abnehmen c. 687. Sonst aber müssen sie der Gegen­
partei vorgestellt werden, s. o. Fall da. Sie müssen auf deren Verlangen 
schwören guoä tiäss äs iUo, guoä äeponuM, sibi üat c. 682, was als gute 
Gewohnheit des Stadtgerichts bezeichnet wird; die frommen Nnsangsworte 
entstammen dem Liber extra II, 21 c. 7. Dieser „körperliche" Lid ist nach

. 589 immer selbst zu leisten, irgendeine Vertretung darin ist unmöglich.
2) cc. 2; 58 S. 52 gegen Rötzlers Verbesserungsvorschlag S. 435; c. 680 

Nbs. 4.
') Löning, Neinigungseid 65.
*) v. Nries, Beweis 279sf.; Löning, Neinigungseid 219 nimmt kano- 

nistischen Einfluß an, mehr als v. Nr irr.
°) In c. 428 äominus Neinrivus äs I^äesr, vielleicht dasselbe wie Lecz; 

der Vrtsname Gobals kommt hier ebenfalls vor; sonst werden die Namen 
von Gläubiger u. Schuldner des Falles 22 nicht im Schb. erwähnt.

weiteres s. Fall 10.
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nur einige Male einen pledsnus, ohne über seine Amtsbefugnisse 
als Pfarrer etwas zu sagend)

Zoll 17 schildert sehr eingehend und höchst anschaulich ein 
Strafverfahren wegen Mordes, bei dem im Gericht erster 
Instanz grobe Schier unterlaufen sind. Das wird alles ziemlich 
umständlich, teilweise nicht leicht verständlich, aber mit großem 
Nachdruck, besonders in der Antwort des Brünner Gerichts mit- 
gcteilt. Die Srage- und Antwortbriefe sind darin, bis auf wenige 
Eingangs- und Schlußformeln voll erhalten.

von Mord ist im Schb. sehr oft die Rede. Eine genaue Begriffs­
bestimmung gibt c. (l85)4, c. 522 entspricht, für bomiciciium 
d. h. Tötung im Zorn, um Rache zu nehmen, oder Streit in der 
Schenke; für mortikeatio, d. h. Tötung eines Schlafenden, 
Essenden, Ladenden, woran sich außerdem reraub, die Beraubung 
der Leiche schließt?) vas übliche Merkmal des mittelalterlichen 
Rechts für Mord: Heimlichkeit, Nachtzeit^) wird sonst im Schb. be­
grifflich nicht erläutert, aber doch als Tatsache öfter mitgeteilt. 
Ist bei nächtlichem Mord der flüchtige Verbrecher verhaftet 
worden, so kann er sofort verurteilt werden, ohne Recht auf 
Reinigungseid oder Verteidigung durch Advokaten; sonst ist bei 
einfacher klage Reinigung zulässig, immer aber ist der Ruf zu 
beachten?)

hier wird Miksso ^) mit zwei anderen des Mordes verdächtigen 
Personen festgenommen, obwohl es an der praesumtiv, den 
herausgezogenen Schwertern, fehlt?) Er wird von den Klägern 
aus den anderen verdächtigen allein in Anspruch genommen, 
was im Schb. mitunter vorkommt?) Die klage beginnt hier mit 
dem toten Mann, dem Leichnam des Erschlagenen, der vor den 
vier Bänken, wie man das Gericht anschaulich oft bezeichnet,

') cc. 107, 481 von Nikolsburg, 517, 650 5. 301 von 5t. Jakob in Lrünn.
2) Schubart-Zikentscher, Brünner 5chb. (Oll. 1, 1937) 481ff.
-) his, Strafrecht IM. 2 (1935), 90ff.
«) cc. 48, 62; 367 Rbs. 2 u. 4, 456, 43,- 553; s. a. cc. 602, (2), (33), (38) 

(100).
°) Im Schb. ist in cc. 10, 730 von einem Miksso die Rede, wahrscheinlich 

aber eine andere Person, betr. Erbrecht u. Zivilprozeß.
') Gezogenes oder blutiges Schwert oder Messer ist praesum« io für Mord 

cc. 380, 730 Rbs. 21 u. 29, 401 a. L., (3).
') cc. 40/42.
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niedergelegt wurde. Nach Brünner Recht ist diese Zorm des klage- 
beginns nicht rcchtsnotwendig c. 367^; wenn aber der Leichnam 
nicht gebracht worden war, also eine einfache klage vorlag 
von Zeugenklage abgesehen -, so ist dagegen einfache Reinigung 
und das Recht auf holung zulässig cc. 367^, 456, was als altes 
Stadtrccht bezeichnet wird. Das Brünner Recht ist nicht mehr so 
fest an das ursprüngliche Erfordernis gebunden wie ältere Rechts­
quellen, wonach die Totschlagsklage in Gegenwart des Getöteten 
erhoben werden mußte, letzten Endes auf der Vorstellung von 
der aktiven Beteiligung des Toten beruhend?) Aber der Kläger 
kann sich hier durch die verstärkte klagform, d. h. das Zeigen der 
Tatspuren, der leiblichen Bcweisung, eine vorteilhaftere Lage ver­
schaffen und dem Beklagten damit die Verteidigung erschweren?) 
Ruf das Verfahren mit dem Toten wird im Laufe der Verhand­
lung nicht weiter eingcgangen, auch am Schluß, beim Hinweis 
auf die erschwerte oder einfache klage und Antwort, ist nichts da­
von gesagt. Es spielt offenbar, zum mindesten für diesen Zoll, 
keine entscheidende Rolle mehr, hier stehen andere Beweismittel 
als sehr umstritten im Mittelpunkt, vas sind die Verbrechens­
merkmale, die Zeichen der Handhaften Tat, das bloße Schwert, 
das hier dem Beklagten in die Hand gegeben wurde. Dies rügt 
das Brünner Gericht mit scharfen Worten als groben Ver­
fahrensverstoß, und die Eibenschitzer Schöffen müssen deswegen 
nicht nur sehr nachdrückliche Belehrung, sondern auch recht an­
zügliche Bemerkungen über ihre Rcchtskenntnisse anhören. Aus 
den temperamentvollen, etwas verworrenen Briefen ist folgendes 
zu sehen: dem nicht bei der Tat ertappten Miksso, der außerdem 
das Schwert in der Scheide hatte, als er verhaftet wurde, ist vom 
und vor Gericht das Zeichen der Handhast übergcben worden. 
Die Gegenstände, die die Tat beweisen können, wie der Leichnam, 
müssen vor Gericht gebracht werden. Lei handhaster Tat wird der 
Täter damit in körperlichen Zusammenhang gebracht, d. h. dem 
Dieb werden die entwendeten Sachen auf den Rücken, dem Tot-

h h. Brünner, vie klage mit dem toten Mann u. die klage mit der 
toten Hand (Zs. d. 5av.-Stiftg. f. RG. Germ. Abt. 31, ldlO) 236, 24Sff.

2) Planck, Gerichtsoerf. I, 2, 757, 770,- v. kries, Beweis 34.
°) Zum Ausdruck: sich über das angewandte Recht wundern 99 

tlbs. 1 u. 2.
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schläger das bloße Schwert an die Hand gebunden, damit ist dann 
der Übersührungsbeweis geschaffen.*) Der Beklagte hat dann 
wenig Aussicht auf guten Ausgang der Sache. Denn erscheint er 
mit den Verbrechensmerkmalen vor Gericht, so gilt er als damit 
ertappt und das Gericht kann ihn sofort verurteilen, wenn es seine 
Schuld als erwiesen erachtet. Der Beklagte ist zwar nicht ganz 
hilflos, er kann das Verfahren des Klägers rügen und hat dann 
u. U. Beweisrecht mit Zeugen?), aber erschwert ist seine Lage auf 
jeden Zoll. Im Schb. kommen an verschiedenen Stellen diese 
Zeichen der Handhaft vor?) von dem Schwert jedoch, das dem 
des Mordes verdächtigen an die Hand gebunden wird, ist nirgends 
die Rede, vas ist nun hier in Zall 17 durch das „verwunderliche 
Verfahren" des Eibenschitzer Gerichts geschehen, vie Schöffen 
haben dort mit ihrer Entscheidung den beschuldigten Miksso, der 
nicht mit bloßem Schwert ertappt wurde, der nicht als Täter be­
obachtet wurde, der von vornherein die Tat bestreikt und außer­
dem gut beleumdet ist, ohne weiteres zum Handhaften Täter ge­
stempelt. venn sie haben ihm sein bloßes Schwert gegeben, was 
INiksso, wie er einwendet, genommen hat, weil es ihm gerichtlich

^) v. hasenöhrl, Beweiszuteilung 64 unter Hinweis auf Brunn 
cc. 43, 490, was aber nicht zutrisft; die cc. behandeln andere Fragen, 
v. kries, Beweis 36; Planck, Gerichtsverf. l, 2, 770ss.; 6. Schnitze, 
Gerüst 23,- Löning, Reinigungseid 44.

?) Planck, Gerichtsverf. l, 2, 773.
b) In c. 58 berufen sich die nicht gefesselten und ohne Brandzeichen vor­

geführten Brandstifter darauf und verlangen einfache Reinigung, aber im 
weiteren Verlauf spielt dieser Beweis keine Rolle mehr. In c. 306 ist er 
fraglich, ob das Oiebsgut umzubinden sei, weil es u. U. nicht als solches 
gelten könne; nach Gewohnheitsrecht wird entschieden: der Beschuldigte 
müsse turto super oolluw liZato vor Gericht gebracht werden, wobei aber 
genau zu beachten sei, was man als Oiebsgut ansprechen könne, ob es bei 
Tag oder Nacht gestohlen u. ä. vies muß dem Beklagten im Gefängnis mit­
geteilt werden, der dagegen durch seinen Advokaten Einreden vorbringen 
kann, sonst gilt der Vorrang des Klägers. Nach c. 3l2 Nbs. 2 S. 143 oben muß 
der Täter mit dem Gut ertappt worden sein, dann gilt es als Handhaft und 
es ist ihm umzubinden, selbst wenn er ohne das Gut ins Gefängnis ein­
geliefert wurde. Ist nach c. 389 5. 177 2. Entscheidung, der Brandstifter 
ohne die hier besonders aufgezählten Brandzeichen vor Gericht gebracht 
worden, so darf der Kläger wegen dieses Versehens nicht abgewiesen wer­
den; d. h. die Beklagte hat dagegen eine Einrede und erwirbt damit Leweis­
erleichterung, kann aber nicht klagabweisung beantragen.
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befohlen wurde. Er müßte nun, streng formal gesehen, ohne jede 
fernere Leweisaufnahme als überführt verurteilt werden, d. h. 
die Todesstrafe leiden. Dagegen legt er Lerufung ein, wie hier 
zu entnehmen ist, und das Eibenschitzer Gericht, dem selbst nicht 
ganz wohl bei der Sache ist, bittet in Brünn um Belehrung. In 
Lrünn ist man entsetzt über solches Verfahren, das sagen die 
Schöffen recht deutlich. Wenn man so im Strafverfahren verführe, 
könnte ja jeder unbeteiligte, harmlose Mensch, indem man ihn 
mit Schwert oder Messer vor Gericht stellte, zum Handhaften Täter 
gemacht werden! Das geht nicht. Es ist also hier anders zu ver­
fahren. Obwohl der Mann „nach welchem Recht, wissen wir 
nicht", wie Lrünn spitz bemerkt - - zum Handhaften Täter gemacht 
wurde, gilt er nicht als solcher, falls nicht andere Umstände dies 
erweisen. Es steht ihm nach altgewohntem Verfahren der Reini- 
gungseid zu. v. h. der Kläger muß erst den Lalumnieneid 
leisten i), seine klage vorbringen, worauf der Leklagte dann ant­
worten kann, je nachdem es sich um eine einfache oder eine klage 
mit Zeugen handelt, wobei sein Ruf und alle sonstigen Umstände, 
das übliche Erfordernis, genau zu beachten sind. Ruf diese klare 
und geschickte Weise haben die Lrünner Schöffen den ganz ver­
fahrenen Fall geordnet und mit dem Recht wieder in Einklang 
gebracht.

Andere Zölle, die ;. T. auch prozessuale fragen behandeln, 
sind: 1. leichtfertige Anschuldigung, Beweisangebot mit Zwei­
kampf, 10. Ehrverletzung, gleiches Beweisangebot, 14. viebstahls- 
beschuldigung, nicht durchgeführter Prozeß, 27. Körperverletzung, 
Schieds- und gerichtliches Verfahren, sie werden alle in Abschnitt 
8. Strafrecht behandelt. Zoll 20/21 prozeßbürgschaft in Abschnitt 
L. Schuldrecht.

6.
Zölle vorwiegend strafrechtlichen Inhalts sind: 1, 2, 

7, 10, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 26, 27.

Kali 2: Haftung für Tierschaden. Haftung des Eigen­
tümers für Ungefährwerk: er kann nach seiner Wahl entweder 
das schadenstiftende Tier ausliefern, womit er von jedem An-

Wortlaut in den „Jura originalia" >. (2), hier zitiert,- s. o. Fall 8 c 
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spruch frei wird, oder Ersatz leisten,- diese Wahl hat er nicht mehr, 
wenn er früher verwarnt worden war.

Die Verantwortlichkeit des Eigentümers bei Ungefährwerk geht 
schon in die fränkische Zeit zurück,- er wurde frei, wenn er den Ur­
heber des Schadens preisgab?) Diese Befreiung durch Ausliefe­
rung ist verwandt mit der altrömischen noxae ckatio, findet sich 
in gräkoitalischen Rechten und kann als eine gemeinsam indo­
europäische Einrichtung angesehen werden^), ohne datz im ein­
zelnen Ableitung des einen aus dem anderen möglich wäre. Es 
liegt darin die alte Vorstellung von dem Tier als einem willens- 
fähigen und verantwortlichen Wesen, vor dem jedoch das Recht 
des Herrn steht, der die Pflicht hat, die Tat wie eine eigene zu 
verantworten?) Das Wahlrecht: Auslieferung oder Schadens­
ersatz steht dem Herrn i. d. R. in dem Augenblick zu, in dem er 
Kenntnis des Schadens erhält,- in einzelnen Duellen aber noch 
dann, wenn bereits klage gegen ihn erhoben wurdet, wie es 
hier in Zoll 2 zu sein scheint und deutlich in c. 17 Schb. zum Aus­
druck kommt?) vas Wahlrecht geht aber verloren, wenn der Herr 
bereits einmal vom Gericht wegen des Tieres verwarnt worden 
war. Haustiere galten im allgemeinen nicht als gefährlich, aber 
wenn sie schon früher einmal Schaden getan haben, sind sie be­
rüchtigt, und es kann allein schon deswegen, weil er sie weiter

*) G. Gierte, Deutsches privatrecht 3, Schuldrecht (1917) 938; 
G. Hammer, Die Lehre vom Schadensersatz nach dem Ssp. u. d. ver­
wandten Rechtsquellen (Gierkes Untersuch. 19, 1885) 89,- Schröder- 
v. Rüntzberg, Lehrbuch RG. 378 ff., 803.

2) R. Lerkenhoff, Tierstrafe, Tierbannung u. rechtsrituelle Tier­
tötungen im Mki. (viss. Bonn 1937) 67; R. o. Rmira, Tierstrafen u. Tier- 
prozetz (Innsbruck 1891) 44 und MJGG. 12, 545ff.; <v. Gierte, privat­
recht 3, 939; M. Bohacek, Sl'mskL prävni prvkg v prävm knize brenskeho 
piLare Jana, prüze z seminäre ceskeho präva na Uralove universite 9 (1924), 
15 unter Hinweis auf l. 17 und Institut. IV, 9.

°) Gierte, Privatrecht 3, 936fs. gegen v. Rmira, Tierstrafc 44; 
Lerkenhoff, Tierstrafe 67; Planck, Gerichtsverf. I, 2, 823ff.

*) Stobbe-Lehmann, Handbuch d. dtsch. Prioatrechts 3, 3 (1898), 
540 ff.

ö) Rötzler 5. 6XVIII hält das ius antiquum civitatis in r. 17 für 
Magdeburger Weichbild; entsprechend wäre c. 121 dat buk wichbelde recht, 
Daniels.
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HM, der Herr unbedingt entschädigungspflichtig sein?) Um so 
mehr, wenn die Gbrigkeit schon früher Vorhaltungen gemacht 
hatte, wie hier vorausgesetzt wird?) Diese Bestimmungen stehen 
im Einklang mit Brünner Vorschriften, vor allem mit c. 159. Ist 
hiernach trotz gerichtlicher Verwarnung durch Haustiere erneut 
Schaden verursacht worden, so hat der Eigentümer wegen Ver­
stoßes gegen das richterliche Gebot 72 Heller Brüche oder was die 
Schössen sonst bestimmen, zu zahlen; der Schadensersatz wird als 
selbstverständlich vorausgesetzt, von gerichtlicher Verwarnung in 
solchen Zöllen ist sonst im Brünner Recht nirgends die Rede, wenn 
es auch Tierschaden erwähnt?)

vergehen gegen die Ehre: Fälle 1, 10, 14.
Fall 1: Leichtfertige Anschuldigung, Beweisangebot 

durch Zweikampf, von leichtfertiger Anschuldigung, die hier 
zusammen mit wörtlicher Beleidigung als ein vergehen angesehen 
wird, ist im Schb. öfter die Rede. In der Bezichtigung mit einem 
verbrechen, in jeder böswilligen Falschklage, die Lrünn in An-

Hammer, Schadensersatz nach Ssp. 96, bes. Glosse zu Ssp. II 62; 
Gierte, privatrecht 3, 938ff.; Vers., Schuld u. Haftung im älteren dtsch. 
Recht (Gierkes Untersuch. 100, 1910) 17.

2) Hinweis auf Hamburger und verwandte Duellen s. h. hoffmann, 
Die Haftung für autzerkontraktliche Schadenszufügung durch Tiere nach 
Hamburger Recht (Gierkes Untersuch. 51, 1896) bes. 5ff.; s. a. Rugsburger 
Stadtrecht (Rusg. Chr. Meger), Zusatz zu Rrt. 107,- Kaiser Ludwigs Rechts­
buch (Rusg. v. Fregberg IV) r. 79; Stadtrecht von München (Rusg. Dirr) 

. 128 S. 348.
') Nach c. (235) hat der Herr wegen eines schädigenden Pferdes, Gchsen, 

Hundes usw. das Wahlrecht der Verantwortung oder Ruslieferung, was 
als „alt recht" bezeichnet wird. In >. 17 handelt es sich um verschiedene 
Tiere; bei den Haus- und verwandten Tieren hat der Herr das Wahlrecht; 
bei wilden Tieren, auch wenn sie zur Hausgemeinschaft gehören, ist auf 
jeden Fall Ersatz zu leisten, was der Billigkeit entspräche; es haftet der Herr 
hier also von vornherein immer; s. bes. Schwsp. c. 244 (L), 202 (w), 
Ssp. II 62; veutschsp. (Rusg. Ficker) c. 151. Ruch dies gilt in Lrünn als 
altes Stadtrecht, aber in den „Jura originalia" befindet sich nichts Derartiger, 
nur in c. (235) für Haustiere; Röhler 5. 6XVIII hält dies für Magde­
burger Weichbild, wo aber nur in art. 100 (Rusg. Daniels) für Haustiere 
Wahlrecht besteht. In Lrünn r. 244 wird das Ruslieferungsrecht und die 
Befreiung von der Haftung gestreift, die Vorstellungen darüber sind jedoch 
unklar, denn dies Wahlrecht macht nicht der Eigentümer, sondern ein 
Fremder geltend; s. Schubart-Fikentscher, Brünner Recht, DR. 1, 477. 
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lehnung an römischen Sprachgebrauch mit calumniose bezeichnet, 
lag eine Lhrverletzung?) Als Brüche sind in Fall l, der z. T. wört­
lich mit c. 28 übereinstimmt, wie dort im Urteil 2 Talente be­
stimmt. In dem Zusatz zu c. 28, der teilweise abweicht, ist eine 
Summe offengelassen und angemessene emenäa angeordnet.

Gleichzeitig mit der Anschuldigung hat der Beschuldigte, der 
vermutlich Kläger in einem anderen Hall ist, Beweis durch Zwei­
kampf angeboten?) Dabei ist es für die Beurteilung gleichgültig, 
ob dies Angebot vor Gericht geschah, oder wie der ungeschickt ein­
gefügte Zusatz in Fall l, den c. 28 nicht hat, sagt, außerhalb aber 
mit Überführung vor Gericht. Ver Zweikampf als Beweismittel 
im mittelalterlichen Prozeß verschwindet allmählich Ende des 
l4. Jahrhunderts aus dem ordentlichen Verfahren?) Trotz Wider­
standes der Kirche hatte er sich behauptet, und es bedurfte erst 
wiederholter weltlicher Gesetzgebung ihn zu unterbinden, vie 
wichtigste reichsrechtliche Regelung, die ihn verbot, erfolgte unter 
Kaiser Rudolf 1290, mit der dann in der Folge landesherrliche 
Privilegien, besonders für die Städte, Zusammenhängen?) ver 
Zweikamps kommt zwar noch vor, wie das auch in Lrünn zu 
sehen ist, aber es steht im Belieben des Gegners, ihn anzunehmen 
c. (185)*! später wird die Herausforderung dazu, wie in vielen 
Rechten, bestraft cc. 27,28. Nach Fall 1 hat der Täter dafür 4Nlark 
Brüche zu leisten, was dem Zusatz in c. 28 entspricht, aber nicht 
seinem Urteil, das drei Talente vorschreibt. Ist der Täter zahlungs­
unfähig, muß er nach c. 28, Zusatz, dafür 6 Wochen Gefängnis 
verbüßen, wovon aber hier in Fall 1 nicht die Rede ist. In Fall 10 
bietet ebenfalls der Beklagte den Zweikampf als Beweis an, mit 
der formelhaften Wendung corpore, ßlaäio et msnu. ver Wort­
laut der Entscheidung in Fall 10 stimmt ziemlich genau mit c. 27 
überein. Es ist dabei nicht von Brüche die Rede, sondern von der 
Unzulänglichkeit des Leweisangebotes, ver Gegner braucht 
darauf gar nicht zu antworten, auch der Richter soll nicht darauf

^) his, Strafrecht 2, IZbff.
Zweikampf ist hauptsächlich klägerisches Beweismittel, Löning, 

Reinigungseid 50; wie auch Brunn c. 28 deutlich zeigt.
") h- 8ehr, Ver Zweikampf (1908) 14; §. w. Unger, ver gerichtliche 

Zweikampf bei den germanischen Völkern (1847) 64.
«) v. kries, Beweis 8bff.
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eingehen, vie cc. 27 und 28 sind neben c. (185) * die einzigen Sülle, 
die sich im Brünner Recht mit dem Zweikampf als Beweismittel 
befassen.

Zoll 14: Leichtfertige viebstahlsbeschuldigung, un­
berechtigte Pfandnahme, Gesindelohn. Der Dienstherr, 
wie man hier trotz der knappen Darstellung annehmen kann, hatte 
seine Magd des Viebstahls beschuldigt, aber dann doch nicht die 
begonnene klage durchgeführt. Einzelheiten und Gründe erfährt 
man nicht. Solches Verhalten verpflichtet, wie auch in anderem 
Recht, zu der Zahlung von Brüche?) Im Schb. ist an verschiedenen 
Stellen, im Zusammenhang mit fälschlicher Anschuldigung davon 
die Rede, so besonders in c. 34, das mit Zoll 14 z. T. wörtlich 
übereinstimmt, mit eingehenden Erwägungen und auch noch 
andere Umstände berücksichtigend?) vie Brüche von 1 Talent in 
Soll 14 kann aber noch durch Gnade des Richters gemildert wer­
den, etwas was im Schb. sehr oft erwähnt wird. Es ist dies ein 
„korrektiv für die Mängel des mittelalterlichen Strafrechts" und 
kann auf jede Strafe, Brüche angewandt werden, wenn Richter 
und Parteien einverstanden sind?) Sei es, datz die Gnade durch 
Vermittlung geschieht*) oder datz sie der Täter selbst herbei- 
führt^), wie das beides in Brünn zu beobachten ist?) Die Gnade 
wird der Zersplitterung des mittelalterlichen Rechts entsprechend, 
von vielen Gewalten ausgeübt?), in Brünn aber überall vom 
Stadtgericht, vorausgesetzt ist jedoch immer, was auch Fall 14 
betont, der gute Ruf, der anständige Lebenswandel. Das spielt 
eine grotze Rolle für Kläger und Beklagten, auch für die Zeugen.

*) his, Strafrecht 2, 136.
*) c. 6 spricht nicht von Brüche, c. 271 nur von ganz geringer, weil die Frau 

ohne ihren Mann klagte: c. 554 von Talion. Nach den „Jura originalia" 
:. (10) ist die Brüche für fälschliche Anschuldigung dem Rönig Vorbehalten, 
ohne datz eine Summe dafür genannt würde, während die weitere Ent­
wicklung c. (50) 4 Mark nennt, die an Richter und Stadt fallen sollen, also 
nicht mehr an den Röntg,- s. u. Fall 16.

') Schröder-v. Rünhberg, Lehrbuch RG. 83S.
«) S. Fall 6 und Fall 10.
°) his, Strafrecht 1, 349ff., 385ff.
') Bemerkenswert cc. 18, 28, 418, 511.
') k. Legerle, von der Gnade im dt. Recht (1910) 9.
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Er ist wichtig für die Beweisverteilung ^), für die Lidform ^), Ruf 
und Lebenswandel beider werden genau gegeneinander ab­
gewogen?) kommt aber, wie hier noch bemerkt wird, womöglich 
zu der schlechten Lebensführung außerdem eine böswillige, 
schädigende Absicht dazu, so, muß man schließen, gibt es nicht nur 
keine Gnade, sondern höhere Strafe.

Mildernd fällt hier ins Gewicht, daß die beschuldigte Magd 
eigenmächtig ein Pfand genommen hatte; das brächte ihr den 
Diebstahlsvorwurf ein. Aus den sehr kurzen Angaben ist nicht viel 
zu entnehmen. Aber man kann doch vermuten, daß die Magd auf 
Grund eines Anspruches sich dazu berechtigt glaubte, der in pro 
merceäe zu suchen ist, d. h. in dem Lohn. Wahrscheinlich war er 
ihr nicht voll ausgezahlt worden; ob nach Abschluß des Dienstver­
hältnisses oder noch während desselben ist hier gleichgültig. Der 
Gesindelohn stand im mittelalterlichen Recht unter erhöhtem 
Schutz, er genoß überall ein bevorzugtes Leweisrecht und es be­
stand stets die Rechtsvermutung zugunsten des klagenden Ge­
sindes?) Don einer eigenmächtigen Pfändung, die u. U. mitunter 
erlaubt sein konnte, ist deswegen aber noch keine Rede; die 
absolute Ligenmacht war schon seit dem l3. Jahrhundert verboten 
und gerichtliche Mitwirkung überall verlangt?) Das ist auch deut­
lich in Lrünn zu sehen?)

r) cc. 2, 99, 182 Abs. 2, 310. -) 103 Abs. 2.
») 34 dafür eingehend behandelte Grundlage; außerdem cc. 4d, 252 

Abs. 3, 527, 730 Abs. 27.
*) G. Hertz, Die Rechtsverhältnisse des freien Gesindes nach den dtsch. 

Rechtsquellen des MA.s (Gierkes Untersuch. 6, 1879) 85ss.; Tomaschek, 
Gberhof Iglau 111; I. Meiste, Bemerkungen über das Brünner Schb. 
privat- u. Prozeßrecht!. Inhalts (Zs. f. dt. R.-R.wiss. 14, 1853) 131; La­
tz and, vermög.Rlagen 26; R. Rothenbücher, Geschichte des Werkver­
trages (Gierkes Untersuch. 78, 1906) 96.

°) Hertz, Rechtsverhältnisse fr. Gesindes 98; G. Risch, Die Pfändungs- 
klausel (Zs. d. Sav.-Stiftg. f. RG. Germ. Abt. 35, 1914) 37, 41; Vers., ver 
deutsche Arrestprozeß in s. geschichtl. Entwicklung (1914) 37; h. planitz, 
vie Vermögensvollstreckung im dt. ma. Recht 1 (1912), 164sf.

') c. (197), nach dem man vielleicht etwas anderes vermuten könnte, 
scheidet hier aus, weil es sich dabei um Werk-, nicht Vienstvertrag handelt 
mit Zurückbehaltungsrecht. Um den ausstehenden Lohn, den lidlohn, muß 
vor Gericht geklagt werden cc. (196), 174 entspricht Ssp. I, 22; s. a. 
Brünn c. (187) Abs. 7; der Ausdruck lidlohn, der Gesinde- wie Arbeitslohn
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Zoll 10: Verleumdung einer ehrbaren §rau. Es ist dies 
ein Fall, der großes Aufsehen erregt haben muß. Denn das sieht 
man an der Überschrift, die ihn hier als casus mirabilis unter­
streicht, was in solcher Form im Schb. nicht vorkommt; das sieht 
man weiter an der ausführlichen, lebhaften, unmittelbar wirken­
den Vorstellung und der hohen Strafe, die verhängt wird, kurz 
enthält der Fall folgendes: Zwischen einer jetzt verheirateten, ehr­
baren §rau und einem cliens hatte früher vor der Ehe, wie er 
behauptet, Geschlechtsverkehr stattgefunden, auf den die Zrau 
auch weiterhin nicht verzichten wollte. Diese §rau hatte einen 
großen haß, der irgendwie mit dem früheren Verhältnis ;u- 
sammenhing, auf den cliens, seine Wirtschafterin und Gesindes 
geworfen, hatte diese wiederholt mit Beschimpfung, sogar mit 
Steinwürfen angegriffen, und ihr Mann hinderte das, trotz 
Litten des cliens nicht. Das alles wird nicht bestritten, hat aber 
hier im weiteren Verlauf der Sache wenig Bedeutung. In dem 
Haus angesehener Leute, wo der cliens gelegentlich den Ehemann, 
andere ehrbare Leute und Schöffen trifft, schleudert er voller Wut 
dem Manne das angeblich unanständige Verhalten seiner Zrau 
ins Gesicht. Dabei gebraucht er den Ausdruck persupposiia 
meretrix, quam prius gkazmavi seu supposui. Beides kommt im 
Schb. nicht vor und ist nicht ganz einfach zu übersetzen. Auf jeden 
Zoll steckt ein sehr derber, gröblich beleidigender Ausdruck für 
Geschlechtsverkehr darin?) In den Äußerungen des cliens, der

umfaßt, findet sich bes. in süddeutschen Rechten, Rothenbücher, Werkver­
trag 5. 96; s. a. Brünn cc. (187) Abs. 7, (196), 174.

h Gder Familie. Der Ausdruck kamilia wird im Schb. gleich gebraucht, 
ist hier in Fall 10 wohl aber nicht verwandtschaftlich aufzufassen.

?) Nach frdl. Auskunft des VRW6., Herrn Pros. v. Nünßberg und 
vr. viepers hängt gbazmavi dem Stamme nach mit dem frühmhd. 
„gehieen" zusammen — beleidigende Bezeichnung für beschlafen; vgl. a. 
RW8. III, 1499. vielleicht ist „an den Infinitiv in südwestdt. Aussprache 
ghein mechanisch ein latinisierendes -avi gehängt" worden. Die Latini- 
sierung ist zwar auffällig, sonst nicht nachweisbar und nicht zu erwarten, 
aber in Fällen 5 u. 11 Ähnliches bei einem tschechischen Wort. Bedenklich 
ist die Schreibung ag, weil man nach dem alten „-i- (gehiwen)" — eg, 
-ei-, erwarten müßte und allein belegen kann, vielleicht erklärt sich die 
Schreibung aus der Latinilierung, VWB. IV, I, II 2342 n. 8o S. a. 
vu Lange, Gloss. mediae et ins. lat. (Paris 1882ff.): supponere - - sup- 
poser: obscoene dicitur in aliis lit. ann. 1382.

Deutsche« Archiv III. 30
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sich hier des Umgangs mit einer ehrbaren Zrau rühmt, wird Be­
leidigung und Verleumdung gesehen, vie besonderen Strafen für 
solche Ehrverletzungen sind Widerruf und Ehrenerklärung, was 
hier nicht ausdrücklich gesagt ist, aber dem Schluß nach angenom­
men werden kann; außerdem Talion, d. h. Verlust der Zunge?) 
vas fehlende Glied wird bestraft?), wie das bei gleicher Ver­
fehlung z. L. das Augsburg er Stadtrecht mit ausdrücklichem Hin­
weis sagt?) Sm Schb. gibt es nur einen derartigen Zall von Ver­
leumdung c. 620: hier rühmt sich der Unecht einer ehrbaren Witwe 
ihres Umgangs und Eheversprechens; nach der gerichtlichen Ent­
scheidung soll das zwar mit dem Leben zu büßen sein, da ober, 
wie die Schöffen abwägend bestimmen, wegen Worten kein Blut 
vergossen werden solle, genüge die Umwandlung der Strafe in 
Zungenverlust und ewige Stadtverweisung. Über c. 620 hat zur 
Entscheidung in Zall 10 nicht den Wortlaut hergegeben, sondern 
c. 556, in dem die Beleidigung eines Schöffen mit Zungenverlust 
bestraft wird?) Es mögen hier in Zall 10 diese verschiedenen Er- 
schwerungsgründe für die Strafe zusammengefaßt sein: die Ver­
leumdung einer ehrbaren Zrau durch den dem Stande nach 
niedriger angesehenen cliens; die Tat ist vor Schöffen geschehen, 
womit der Sonderfriede, unter dem sie stehen, verletzt wurde, was 
man im Schb., wenn es auch nicht immer gesagt wird, doch deutlich 
sehen kann °); es ist außerdem der stets hochgehaltene Hausfriede 
verletzt worden, mag auch der Tatbestand der Heimsuchung nicht 
verwirklicht sein; und schließlich sind die Beschimpfungen auch vor 
und gegen den Ehemann gefallen und vor anderen ehrbaren 
Leuten?) Daß der Ehemann diese Beleidigung mit einer anderen 
„vu lügst wie der Sohn einer Oirne"') erwidert, wird hier nicht

*) R. Röstlin, Vie Ehrverletzungen nach dt. Recht (Zs. f. dt. R.-R.Wiss. 
15 (1855) 402; his, Strafrecht 2, 132, 356.

-) 5. Zall 6 bei Meineid.
*) Chr. Meger, Vas Stadtbuch von Augsburg art. 45, Zusatz, S. 111.
*) Zestnageln der Zunge am Pranger, Recht sie selbst abzuschneiden. 
°) Z. B. cc. 28, 225, sie sind zu „schonen", achtungsvoll zu behandeln. 
') Röstlin, Ehrverletzungen 408, 411; his, Strafrecht 2, 122,- l. a. 

Zoll Ss.
') After gebraucht im MR. als Beleidigung: s. a. Brünn cc. 248, 412. 
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weiter in Betracht gezogen, nach vielen Rechten gab es in solchen 
Fällen keine Strafet)

ver cliens bekennt nun, seine Äußerungen im Zorn getan zu 
haben, gereizt durch das Verhalten der Frau, was u. U. als ge­
ringere Schuld milder zu bestrafen wäre?) In den Gesetzen ist 
i. d. R. Derartiges nicht erwähnt, aber durch Richten nach Gnade 
konnte es immer berücksichtigt werden. So auch hier, ver cliens 
unterwirft sich auf Gnade, von der noch weiter die Rede ist, 
während der Affekt nicht ferner berührt wird. Am Schluß der Ent­
scheidung weisen die Schöffen auf diese Möglichkeit der Milderung 
und Strafumwandlung hin und empfehlen sie anzuwenden?)

-Das Angebot des cliens, seine Behauptungen durch einen Zwei­
kampf zu erhärten, wird als untaugliches Beweismittel abgelehnt, 
wie es dem Wortlaut von c. 27 entspricht; auf die Strafe dafür 
nach c. 28 wird hier aber nicht verwiesen?) Als ebenso untauglich 
gelten die Zeugen des cliens. Im Schb. wird oft von der Eignung 
der Zeugen gesprochen,- aber, soweit überhaupt erkennbar, 
handelt es sich dabei stets um Gründe, die in ihrer Person liegen, 
schlechtem Kufe u. ä., was zur Ablehnung führen kann, hier 
scheint jedoch der Grund in der Sache zu liegen, die sie auf Wunsch 
des Beklagten bezeugen sollen: das angeblich verwerfliche Ver­
halten der Frau. Mit ihren Aussagen würden die Zeugen seine 
Verleumdung stützen, das wäre unsittlich und darf nicht zugelassen 
werden. Wenn dies alles auch nicht ausdrücklich gesagt ist, muß 
man diesen Schluß doch annehmen, vorzüglich, weil keine be­
sonderen Einwendungen gegen die Zeugen gemacht werden.

Aus all diesen Vorkommnissen geht eines ziemlich deutlich her­
vor: Die höheren Stände, denen auch der Ehemann angehört, 
sollen geschützt und geschont werden, etwas, was auch im Schb.

i) his, Strafrecht 1, 211.
2) Nöstlin, Lhrverletzungen 42bff.,- his, Strafrecht 1, 76.

Über Gnade s. Zölle 6, 14. Der verletzte konnte auf den Strafanspruch 
verzichten und sich mit der Gegenpartei versöhnen, was meist durch Ab­
bitte und Sühnegeld geschah, his, Strafrecht 2, 296, 321 fs. 2m Schb. ist 
von solchen Verträgen, der »micabilis compositio, öfter die Rede und auch 
ohne die Bezeichnung sieht man an vielen Stellen die Aussöhnung der 
Parteien, ;. S. cc. Z7Z, 82, 99 Abs. 2, 2Z2, 237, s. auch Schubart-Zikent- 
scher, Brünner Schb., VA. 1, 488.

h Über Zweikampf s. Zoll 1.
Zv*
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mitunter zu bemerken ist. Daran nimmt die Zrau teil, hier ist sie 
offenbar aus niederem Stande aufgestiegen und gilt nun als 
matrona. Ihr Mann scheint sehr angesehen zu sein, einen guten 
Namen zu haben, er gehört vielleicht zu den oberen Familien und 
soll nun öffentlich nicht durch das zweifelhafte Vorleben seiner 
Zrau und ihr weiteres recht unziemliches Verhalten bloßgestellt 
werden. Im Schb. wird sonst häufig das beiderseitige Benehmen 
der Parteien gegeneinander abgewogen, was auch wahrscheinlich 
hier geschehen wäre, wenn nicht solche besonderen Rücksichten 
hineinspielten. Mag auch die Zrau, was unverhüllt zum Ausdruck 
kommt und vielleicht allgemein bekannt war, keinen einwand­
freien Lebenswandel geführt haben und nicht gerade sehr ehrbar 
sein^), so darf das doch niemals gesagt und eine Milderung kann 
deshalb nur durch Gnade, durch Einverständnis der verletzten 
Partei herbeigeführt werden.

Es ist hier kurz auf den Herrn des cliens angespielt, vor dem, 
wie es scheint, anfangs die Sache einmal verhandelt worden ist, 
und der, man kann die Wendung clominus non carere vult quin 
boe cliens probet so auslegen, gegen den angebotenen Zweikampf 
ist. Mehr erfährt man nicht und auch aus dem Schb. kann man 
dazu nichts Ergänzendes sagen. Denn mögen mitunter solche 
Verhältnisse gestreift werden, so sieht man doch nichts über den 
Inhalt solcher Beziehungen. Die ckommi halten Gericht oder es ist 
sonst zu schließen, daß sie Gerichtsherrn sind?) Alles weitere bleibt 
verborgen, vie Bezeichnung cliens kommt im Schb. kaum vor- 
öfter werden solche Leute bomo, subses genannt, welcher Art aber 
das Abhängigkeitsverhältnis ist, kann man kaum sehen. Es läßt 
sich deshalb hier nicht feststellen, nur nach der Bezeichnung ver­
muten, daß es sich bei dem cliens um einen rittermäßigen viener 
handelt?)

Körperverletzungen behandeln die Fälle: 7, 12, 15, 25, 
26, 27.

Zoll 7 gibt einen kurzen Rechtssatz über plutruns, der eine 
lateinische Fassung der bei Rößler deutsch wiedergegebenen Fort-

h Ganz anders z. 8. als in r. 620. *) cc. 428, 222, 224, 294.
") D. peterka, RG. der böhm. Länder l, 2. tlufl. (1933) 137; s. auch 

A. Luschin v. Lbengreuth, Gesch. d. älter. Gerichtswesens in Österreich 
ob u. unter der Lns (1879) I74fs., 197fs.
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setzung der iurs oriZinuliu c. (48) ist. Mit dem deutschen Ausdruck 
bluotruns wurden i. d. R. Wunden bezeichnet, bei denen das Blut 
zur Erde floß, im engeren Sinn bloße Hautverletzungen. Die alte 
Dreiteilung der Körperverletzungen in Wunden, Lähmung, 
Schläge wurde auch im Mittelalter beibehalten. Unter Wunden 
verstand man meist jede blutige Verletzung, wie das vorwiegend 
auch in Lrünn der Hall ist,- mitunter gehört Blutverlust zum Be­
griffsmerkmal; z. T. wurde zwischen Wunden und Blutruns 
unterschieden und diese mit den Blauschlägen zusammengestellt?) 
Sn Brünn sind Verwundungen die häufigsten Straftaten, man er­
fährt aber sehr selten nähere Einzelheiten oder Unterscheidungen 
darüber. Blutruns erwähnen nur die älteren Rechte cc. (48), (89), 
letzteres Brüche und Buße. Bei der Leweisverteilung war wie hier 
die Reinigung des Beklagten zugelassen»); die Eidform aufs 
kreuz zeigt deutlich c. 461.

Fall 26 hat nur die Überschrift über Gliederverstümme­
lung, zum Einträgen ist ein mäßig großer Platz freigelassen,- es 
liegt deshalb wohl kein versehen vor, obwohl der nächste Fall 
ebenfalls Verstümmelung betrifft. Im Lrünner Recht wird oft 
von Gliederverstümmelung berichtet?) Grundsätzliche Stellung 
findet sich in c. (8), dem c. 269 Schb. entspricht; außerdem über 
einzelne Verstümmelungen, Buße und Brüche weiter in cc. (9), 
(46), 272», 466 am Ende.

Kali 27: Verstümmelung und Verwundungen. Dem 
Kläger wurden zwei Singer abgeschlagen, andere verletzt und 
sonst noch Wunden vermittels Waffen zugefügt. Es liegt hier nur 
der Bericht des anfragenden Gerichts vor, die Brünner Antwort 
fehlt, ist aber in Soll 12 zu sehen. Denn darin steckt nur eine Ant­
wort, die sich außerdem mit den Sragen befaßt, die in Zoll 27 
angeschnitten werden: Verwundungen, Buße und Brüche dafür, 
Armut des Täters und haft.

Zwischen den Gegnern war hier zunächst ein Schiedsvertrag 
abgeschlossen worden, ein „ratschatz" wie c. (203) sagt. Das wird

h Schröder-v. küntzberg, Lehrbuch RG. 837; L. Günther, Die 
Hauptstadien der gesch. Entwicklung d. Verbrechens der Körperverletzung 
u. s. Bestrafung (viss. Erlangen 1884) 75; his, Strafrecht 2, 96ff.

?) v. hafenöhrl, Beweiszuteilung 83ff., 77ff.
') 5. d. folg. Zälle mit Hinweisen.
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häufig im Brünner Recht erwähnt, am meisten bei strafwürdigen 
Sachen, selten bei Zivilsachen?) Gft wurde im Nlittelalter die 
Sühne für irgendwelche verbrechen durch Schiedsleute festgesetzt, 
die deswegen von den Parteien angerufen worden waren, seien 
es nun Zreunde, Geistliche, Gerichtspersonen. Sie entschieden 
kraft Auftrag dieser Parteien und behielten dabei ihren nicht­
amtlichen Charakter?) Trotz der allmählich stärker werdenden 
Bedeutung der öffentlichen Strafe, die ihren Niederschlag in der 
Brüche an Stadt und Richter findet, war es doch immer noch mög­
lich, sich außergerichtlich mit dem verletzten zu vergleichen. Zur 
Verstärkung des Schiedsvertrages, d. h. für die Zahlung der 
Sühnesumme, verlangt hier der verletzte aber noch Bürgen, wo­
von im Schb. nur in c. 83 die Rede ist?) va aber der Täter arm ist, 
weder Geld noch Bürgen hat, wird er, einer langjährigen dortigen 
Gewohnheit entsprechend, auf drei Tage ins Gefängnis gesetzt. 
Es kommt dies aus einer Vorstellung, der man, wie in anderen 
Rechten auch in Brünn begegnet: wer als Beschuldigter arm ist, 
d. h. ohne nennenswertes Grundvermögen in der Stadt - - dessen 
untere Grenze Brünn bei 50 Pfund zieht?) - - und außerdem keine 
Bürgen stellen kann - - für die man die gleiche Summe als Sicher­
heit verlangt - muß ins Gefängnis °) bis zur Erledigung der

l) c. 232 für Geldschulden: c. 428 für die äo»: I.. (176) 6ZS bei 
zweifelhaften Testamenten, eine Bestimmung, die dem Privilegium König 
Johanns l33I Sept. ll) für Brünn entstammt, Original lateinisch, Abdruck 
TOM. VI, 5. 328 nr. 429: enthalten in Tod. Wien 12472 fol. 2116; mit­
geteilt Monse, Munizipalrechte Brünns 111,- bei Rötzler, Anhang S.386 
deutscher Text.

his, Strafrecht l, 306. In Brünn bestimmten Grundsätzliches dazu 
die cc. 82/94, des. c. 82, über das Schiedsrichteramt, Form, schriftlichen und 
mündlichen Spruch, Oberschiedsgerichte.

°) Grundsätzliches über Bürgen cc. 289/297,- c. 292 für Einhaltung des 
auferlegten Zriedens,- sonst vorwiegend von prozetzbürgschaft die Rede, 
s. u. Fall 20/2l; ;. T. auch für Schulden, clotslitium.

«) cc. (5), (19), (212), 290.
°) Ausdruck cippus für Gefängnis im Schb. üblich, auch für Stock, 

Pranger; oft nicht deutlich Unterschied zu erkennen, nur zu vermuten nach 
Rrt des Vergehens: Z- B. wenn von langer vauer die Rede ist oder Ge­
fangenschaft bis zur prozetzerledigung. Deutlich beide benannt in c. 28. In 
c. 476 beides unterschieden, aber nicht erklärt: in c. 305: oippus torousis - 
Stock, „ubi a populo vicksatur"
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Sache,- und zwar so lange, siaut iustum kuerit er oräo postulat 
rscionis c. (5); von einer bestimmten Frist sagen jedoch hier und 
andere cc. nichts?) In c. (5) kommt deutlich zum Ausdruck, daß 
dies der Sicherheit halber geschähe, vas ist verständlich, denn ein 
vermögensloser, den nichts weiter hält, käme leicht in die Ver­
suchung, sich durch Flucht Gegner und Gericht zu entziehen. 
Grundbesitz verbürgt von selbst?), fehlt er, muß der Beschuldigte 
durch eine andere Macht, das Gericht, gehalten werden, damit 
dem Recht Genüge geschehen kann?)

vie Parteien hatten hier doch noch das ordentliche Gericht an­
gerufen und die Entscheidung erhalten: wenn nach alter Gewohn­
heit der arme und bürgenlose Täter bereits Gefängnis erduldet 
habe, dürfe danach der verletzte alles, was er an ihm findet, 
pfänden, bis die Sühnesumme erreicht sei. vamit ist aber der 
verletzte nicht zufrieden; nach erbetener und erhaltener Bedenk­
zeit legt er Berufung ein und verlangt die Auslieferung seines 
Gegners in Schuldknechtschaft, bis er zahle oder Sicherheit leiste. 
Deswegen erbitten die anfragenden Schöffen Belehrung nach 
Lrünner Recht, vie Schuldknechtschaft mit der vollen Preisgabe 
des Schuldners an seinen Gläubiger, wie es das alte Recht kannte, 
erscheint im Mittelalter allmählich in gemilderter Form. Sei es 
als Schulddienstbarkeit, bei der der Schuldner seinen freien Stand 
auch in der Gewalt des Gläubigers behielt, aber Gesindedienste 
leisten mußte, um die Schuld abzuarbeiten,- sei es als private 
Schuldhaft, bei der nur das Recht der Gefangenschaft eingeräumt 
wurde, eine alte, besonders in Süddeutschland geübte Art; oder 
in späteren Rechten und vor allem in Städten die öffentliche 
Schuldhaft, d. h. unter Aufsicht der Gbrigkeit?) vie Schuldhaft

i) Nur in r. (15), eine Nacht für verdächtigen, dann Verfahren gegen 
ihn; c. (64) Anspielung auf haft, wenn bürgenlos; <. (21V) Llendeid des 
Fremden, damit er nicht ins Gefängnis komme.

-) v. platner, vie Bürgschaft (1857) 2sf.
b) Über Gefängnis als Lrsatzstrafe s. Fall 12.
*) G. Gierte, Schuld u. Haftung (G. Untersuch. 100,1910) 65fs., 68/71; 

hübner, privatrecht 508; Jos. Rohler, Shakespeare vor dem Forum der 
Jurisprudenz (1885) 22ff.; <N. Stobbe, Zur Gesch. des älter, dtsch. Ron- 
kursprozesses (1888) 55ss., 98ff.; Planck, Gerichtsverf. 2, 258; Schröder- 
v. Rüntzberg, Lehrbuch RG. 846ff.
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ist nicht Strafe, sondern ein Beugemittel, die Zahlung zu er­
zwingen oder doch alles für dies Ziel aufzubieten?)

Hall 12 gibt nach meiner Auffassung die Antwort auf Zoll 27. 
Denn er enthält die Antwort auf eine Anfrage wegen öffnen 
Wunden, bestimmt Buße und Brüche, bei Armut und gutem 
Ruf des Täters 6 Wochen haft und Abarbeiten der Schuld, sonst 
nach haft Stadtverweisung?) Unter offenen Wunden verstand 
man solche, die einfach, unqualifiziert waren, sie wurden schwerer 
bestraft als Blutruns?) Ls gab für die Körperverletzungen ein 
mannigfaches Strafsgstem; meist stand auf jeder Wunde besondere

*) G. Stobbe, Zur Geschichte des dtsch. Vertragsrechts (1855) 185,- 
Vers., Konkursprozeß 55,- R. Löning, ver Vertragsbruch im dtsch. Recht 
(1876) 195. Oas Brünner Recht führt nur an einer Stelle Schuldhaft an, 
Schuldknechtschaft oder -dienstbarkeit werden nicht berührt. Grundsätzliches 
zeigt darüber c. 178: der zahlungsunfähige Schuldner kann durch den Richter 
seinem Gläubiger übergeben werden, der ihn verschlossen, aber nicht ge­
fesselt halten darf und ihn mit wenig Wasser und Brot ernähren soll, damit 
er nicht verhungere, ver Schuldner kann auch in öffentliche haft dem 
Unterrichter übergeben werden, ist daraus aber nach 14 Tagen zu entlassen, 
freilich unter der Bedingung zu schwören, von seinem künftigen Arbeits­
verdienst ein vrittel dem Gläubiger solange abzuliefern, bis die Schuld ab­
getragen sei, zwei vrittel darf er für seinen verbrauch behalten,- so ist die 
Teilung in 1 und 2 venare - 5 Teile aufzufassen. ver Gläubiger erwirbt 
mit diesem Lid, modern ausgedrückt, einen pfändungstitel; denn er darf 
dann von allem, was er bei dem Schuldner findet, den 5. Teil nehmen. 
Findet er aber unter drei Sachen gleicher Art, z. B. Mänteln, eine Sache im 
vollen Wert der Schuldsumme, darf er sie mitnehmen, viese Bestimmungen 
sind nahe verwandt mit Sätzen des Schwabsp. (L) e. 504 und dem Wiener 
Stadtrechtsbuch art. 9 (Ausg. Schuster, 1875). hier wird auf Schuldhaft 
verwiesen, im Schwsp. auf private, höchstens 8 Tage, in Wien öffentliche 
u. private in 14 Tagen, und auf den Schwur vom verdienst abzugeben; in 
Wien ein vrittel, mit zwei Drittel Zurückbehaltungsrecht für sich, nach 
Schwsp. vom verdienst über das Lebensnotwendige hinaus, d. h. von 
50 Pfennig ab. In Brünn ist eine vertragliche Form der Schuldhaft, eine 
Ehrenhaft, das „obstagium", aus Frankreich stammend (Stobbe, vertrags- 
recht 85,- Schröder-v. künßberg, Lehrb. RG. 801) außerdem bekannt 
und öfter erwähnt. Wenn sie auch vorwiegend im Ritterstand üblich war, 
so kam sie doch auch in bürgerlichen Kreisen vor,- die strenge Form, außer­
halb der Stadt, auf fremder Burg, war jedoch verboten: cc. 128, des. 150/51, 
610, das hier zitierte Stadtrecht bisher nicht festzustellen, in den „Jura 
originalia" keine Bestimmung.

-) Über Wunden s. Fall 7.
') Günther, Körperverletzungen 79.
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Strafe und nur allmählich setzte sich das Bestreben durch, die 
einzelnen Sülle zu größeren Gruppen zusammenzufassen und das 
kompositionssgstem der älteren Zeit mit seiner weitgehenden 
Kasuistik zu vereinfachen,- daneben gibt es die verschiedenen 
öffentlichen Strafen?) Sm Schb. ist weder im Abschnitt über 
Wunden cc. 718/30 noch in den vielen verstreuten Süllen, die Ver­
wundungen behandeln, etwas über öffne Wunden als besondere 
Straftat zu erfahren. Davon spricht nur eine Bestimmung im 
älteren Stadtrecht: nach c. (12) sind wegen offner Wunden, ohne 
daß ein wertvolles Glied verletzt worden sei, an den Richter 
1 Talent, an den verletzten 2 Talente zu zahlen. Die gleiche Strafe 
wird in c. (11) für das gleiche vergehen verhängt, ohne daß hier 
eine öffne Wunde und der Lid wegen Notwehr des c. (12) er­
wähnt wäre. Auch hier ist wie in Soll 12 von Gefängnis als Er­
satzstrafe berichtet; ist der Täter zahlungsunfähig, muß er auf 
6 Wochen ins Gefängnis. Nach c. (87) sind bei „gemainen wun­
den" als Ersatz für die nicht näher bezeichnete Brüche und Buße 
7 Wochen haft beim Nachrichter bestimmt. Dies ist eine Aus­
nahme, denn sonst wird überall, auch im Schb., wo von Ersatz­
strafe die Rede ist, gleichgültig welche Summe damit abgelöst 
werden soll, nur eine sechswöchentliche haft erwähnt?) Dies alles 
würde demnach gut mit dem ersten Satz des Salles 12 überein- 
stimmen. Aber das weitere ist dann sinnlos. Denn wenn mit der 
Gefängnishast Buße und Brüche wie hier in Lrünn überall 
als selbstverständlich vorausgesetzt wird ersetzt, abgebüßt sind, 
so kann von einer Abarbeitung irgendwelcher Schuld darüber 
hinaus keine Rede mehr sein, hier stimmt etwas nicht und es läßt 
sich nicht rein auflösen; ist doch überhaupt der ganze Zall durch­
einander geraten, von Abarbeiten ist im Brünner Recht in diesem 
Zusammenhang nirgends die Rede, nur an einer Stelle c. 178 
in Verbindung mit der Schuldhaft, wohin es allein gehört?) 
Möglich, daß hier zweierlei Bestimmungen, die ihrem Ursprung 
nach verschieden sind, unbemerkt und unausgeglichen in die Ant­
wort geraten sind. Denn klar bleibt in Soll 12 die Bestimmung

Vers. S3ff.; his, Strafrecht 2, SS.
?) Z. 8. c. 28: 4 Mark wegen vuellanbieten; l. 240: 10 Talente wegen 

Widerruf eines Geständnisses.
*) 5. vor. Zall 27 u. L. 464 tlnm. 1.



466 Gertrud Schubart-Zikentscher,

über die emeaüs, klar die Bestimmung über die Gefängnishast, 
falls die emenäa nicht gezahlt werden kann, was auf Lrsatzstrafe 
weist. Ebenso klar bleibt die unterschiedliche Behandlung des 
armen, gut beleumdeten Täters*), der in der Stadt bleiben darf, 
und des übelbeleumdeten, der aus der Stadt gewiesen wird?) 
In diesen Zusammenhang patzt nicht die Erlaubnis für den gut­
beleumdeten Täter, der alles abgebützt hat, nun noch die emenäa 
abzuarbeiten. Das ist eine Vorstellung aus der Schuldhaft, an die 
sich das Abarbeiten sehr wohl fügt, ja fügen mutz, wenn der 
Gläubiger befriedigt werden sollte, was ja der Hauptzweck der 
Schuldhaft war. vas sieht man deutlich in Lrünn c. 178, wo aber 
nur von vierzehntägiger haft die Rede ist, was zu Zoll 12 also 
nicht patzt, vielleicht ist dieser Zusatz hier aus der Anfrage ent­
standen, die auf solche Möglichkeiten verwies, und gerade deshalb 
halte ich es für sicher, darin eine Antwort auf Fall 27 zu sehen.

Fall 24: Augenausreitzen bei Rettung aus Lebens­
gefahr. ver Vorfall spielte sich beim Brunnenbau ab. Einer der 
Arbeiter fiel hinein, der andere rettete ihn, zerstörte aber dabei ein 
Auge, vafür verlangte der Gerettete Ersatz, vas erstinstanzliche 
Gericht mitzbilligt diese Undankbarkeit, findet aber keinen Ausweg 
und fragt in Vrünn um Rat. vie schwülstigen langen Eingangs­
formeln der Frage- und Antwortbriefe^) sind sonst im Schb. durch 
die Bearbeitung verschwunden, während sie hier, wie es scheint, 
unverkürzt stehengeblieben sind. Im Schb. kommen wohl wörtliche 
Anreden vor, aber immer nur kurz, wenn man auch häufig die 
ursprünglichen Anfragen und Antworten gut erkennen kann?) 
ver Verlust eines Auges gilt als Verlust eines wichtigen Gliedes

i) über den Wert des guten Rufs s. Zölle 6 u. 14.
Grundsätzliches darüber zeigen cc. 598/604 und (4), (60); Strafen bei 

Rückkehr cc. (5), (13), 272 Rbs. 4, meist wenn der Täter flüchtig ist: z. B. 
cc. (185) Rbs. 4,524 - - dazu Ergänzung Schubart-Zikentscher, Brünner 
Schb., DR. 1, 497,- c. 527 Rbs. 2, 530, 531: oder im Rnschluh an Strafen für 
ehrenrührige vergehen z. B. c. 540 als altes Gewohnheitsrecht bei Ver­
stümmlung;- u. entehrenden Strafen; c. 542 Urkundenfälschung; c. 620 
Verleumdung; c. 28 vuellanbieten durch übelbeleumdete Person; oder bei 
heimlicher Eheschließung: cc. 513ff., s. dazu Schubart-Zikentscher, Ehe- 
recht 55 ss.

8) S. a. Zölle 25 u. 27, hier gleiche Formen.
*) Schubart-Zikentscher, Brünner Schb., VR. 1, 461sf.
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und wird deshalb schwerer bestraft als gewöhnliche Verletzungen?) 
Im Brünner Recht ist von derartigen Verstümmelungen häufig 
die Rede, aber die Rügen werden nur einmal in c. 139? erwähnt. 
Ihre Verletzung wird mit unter die anderen Bestimmungen über 
Verstümmelungen gefallen sein?) Über diesen besonderen Hall 
der Körperverletzung bei Rettung aus Lebensgefahr findet sich 
im Schb. nichts.

vas Wichtigste und Interessanteste ist hier die Brünner Ent­
scheidung: der verletzte solle sich wieder in die gefährliche Lage 
bringen, könne er sich allein heraushelfen, dann dürfe er für die 
Verletzung Genüge verlangen; weigere er sich aber, sich wieder 
der Gefahr auszusetzen, so verliere er jeden Anspruch. Dieses halb 
spitzfindige halb kluge, recht altertümlich anmutende Urteil muß 
in Zusammenhang gebracht werden mit der Begründung zu der 
Entscheidung in Hall 2l, die mit uncke seeunäum saeras leZes 
beginnt. Diese Begründung gehört dort nicht hin, ist jedenfalls, 
wenn überhaupt, nur in ganz übertragenem Sinn dort zu ver­
wenden. Sie gehört zu Hall 24, auf den ja auch der kleine verweis 
unter Hall 2l zielt cle 6uodus situm extruentibus puteum ?) 
Nach dieser Begründung, die Rettung aus Lebensgefahr bei 
Schiffbruch und Zahn- oder Augenverlust durch einen haken als 
Beispiel zeigt, entscheidet das Brünner Gericht in Hall 24, jedoch 
ohne die Begründung selbst anzuführen. Auch von den saerse 
leges, auf die sich dort die Begründung stützt, ist hier keine Rede, 
von ihnen aus ist aber dem Hall nicht beizukommen. 2m Schb. 
werden zwar manchmal Beispiele, Begründungen aus anderen 
Rechten gestreift, römisches Recht, die Bibel herangezogen, aber 
etwas diesem hier vergleichbares gibt es nicht. Der Ausdruck gibt 
keinen festen Anhaltspunkt, vas Schb. verwendet lex wahllos. 
So z. B. für römisches Rechts; für die Bibel wird meist das Buch 
angeführt °) oder lex clivina, lex Llo^sis gesagt °), oder auch nur

h Über Verwundung s. Zall 26.
-) Z. B. cc. (8), (S), (46), (4S), (50), (185) kbs. Z, 718, 721, 728.
*) 5. u. Text von Zoll 21 Leite 4S3.
*) c. 511 (Zustinians Novelle 22,15,1. 2) dazu Schubart-Zikentscher, 

Eherecht 195 ff.,- c. 535 Nbs. 9 u. 11 (vig. 48, 5): c. 536 (vig. 50, 17 u. 
vig. 48),- c. 631 Nbs. 1 (Inst. II, 18 gegenüber dem zu» oivils - - Brünner 
Ltadtrecht c. (187) Nbs. 5).

°) >. 174 (Leviticus 19, 13). «) cc. 425 (veut. 1, 17); 536 am Ende 
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lex und im deutschen Text entsprechend „e" ^); er kommt aber 
auch ganz allgemein vor?) Nur an einer Stelle ist im Schb. auf die 
sscraeleZes verwiesen c. 394?) hier ist völlig deutlich, daß damit 
römisches Recht, kaiserliche Gesetze, wie das üblich war, bezeichnet 
werden. Denn gemeint ist Novelle 60, aus der hier ein ganz 
knapper Auszug, vielleicht aus einer Summe, gegeben ist. Das 
römische Recht bietet aber für die Begründung der Entscheidung 
in Zoll 21 keinen Anhaltspunkt. Zu denken wäre bei der Be­
zeichnung dann an die Bibel, vielleicht auch entfernt an kirchen- 
recht?) Aber von hier aus kommt man dem Inhalt nach ebenfalls 
nicht weiter. Es sei denn, daß man nach einer Person dieses vor- 
stellungskreises suche, die großes Ansehen genoß, besonders bei 
Entscheidungen in schwierigen Rechtsfällen, und unter deren 
Namen vielleicht eine Sammlung von solchen Erzählungen ging, 
die dann einfach saerse leges genannt wurden. So wie Salomo 
als der weise Richter im mittelalterlichen Erzählungsgut eine 
große Rolle spielt, oder wie, weltlich gefaßt, solche Sülle als Kaiser 
Karls Recht bekannt waren?) Derartig spitzfindige Urteile im 
deutschen Erzählungsgut, den Märchen, den Dichtungen, die man 
hier mit heranziehen muß, stammen wahrscheinlich aus dem 
Grient; die dort häufig wiederkehrenden lveisheitsurteile des

*) c. (8) für Gesetz Moses.
2) cc. 428 6bs. 5, 600 Abs. 2, (22) Abs. 2 für Stadtrecht.
o) Dieser Abschnitt, beginnend IsZes volunt bis zum Schluß, steht nicht 

im Druck, aber in Wiener hs. 12472, wo anstelle vonsaorae, was Köhler 
angibt, »ane steht, was weniger Sinn hat und vermutlich aus einem Lese­
fehler zu erklären ist.

*) Nach frdl. Auskunft von Herrn Pros. M. Grabmann gibt er eine 
Untersuchung über den Begriff lex im MA. nicht. 8. kuhlmann G. p., 
Der Gesetzesbegrifs beim hl. Thomas v. Aquin im Lichte des Rechtsstudiums 
seiner Zeit (1912) 128ff., gibt nur Zormen und Einteilungen wie Isx 
aeterna, ckivina, vetus, nova, naturalis usw.

°) Ausg. k. Müllenhoff (Zs. d. dtsch. Altertums 14, 1869) 525ff.; 
dazu h. Zehr, Das Recht in der Dichtung (1931) 10Zff.; s. a. A. v. Lha- 
misso, Übersetzg. a. d. Russischen: Das Urteil des Schemjaka, Ges. Werke 2; 
dazu Zehr a. a. G. 476,- ähnliche Entscheidungen vielfach erwähnt bei 
A. wesselski, Das Märchen des MA.s (1925); s. a. das Urteil Reineckes 
zwischen Bauer u. Schlange in Goethe, Reinecke Zuchs (Lotta Zub.-Ausg. 
1902ff.) 9, 220ff.
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Knaben Salomo vermutlich aus persischer Quelle?) Das sind 
jedoch nur einige Anhaltspunkte, um den kreis zu zeigen, wo 
vielleicht die Ursprünge der Entscheidung zu suchen sind. Die Ent­
scheidung selbst, ohne die ehrfurchtsvolle Bezeichnung mit sacrs 
lex, findet sich noch in einem holländischen Rechtsbuch v. d. Lriel ?), 
wo einem ins Wasser Gestürzten beim herausziehen mit Stange 
und haken vom Retter das Auge ausgerissen wird. Auf seine 
klage ergeht die Weisung, er solle sich erst wieder in die gleiche 
Gefahr begeben. Derselbe Hall findet sich in einer schleswig- 
holsteinischen Erzählung?) hier weiß der Richter sich nicht zu 
helfen und lauscht das Urteil spielenden Knaben ab. - In mittel­
alterlichen Rechtsquellen wird bei der Haftung für Ungefähr, der 
absichtslosen Missetat, um die es sich ja hier handelt, mitunter das 
strenge Recht theoretisch aufrechtgehalten, aber in seiner Wirkung 
aufgehoben, indem seine Anwendung von unerfüllbaren Be­
dingungen abhängig gemacht wurde?) Gder doch von Be­
dingungen, auf die der Kläger, wie mit Sicherheit vorauszusehen 
war, niemals bei der Durchführung seines klagbegehrens eingehen 
würde. In solche merkwürdigen und bildhaften Urteile sind Vor­
stellungen hineingeflossen, die einem strengen, theoretischen Recht 
kaum entstammen können. Ja auch in Rechten, die eine freie 
Handhabung zulassen, wie das in Brünn zu beobachten ist, wird 
man schwerlich Anhaltspunkte für solche Rechtsvorstellungen 
finden. Nicht, als ob es dort nicht auch Weisungen und Ent­
scheidungen gäbe, wie das in jedem gut gewachsenen Recht der 
Fall ist, die ihren Inhalt auch mitunter aus anderen als dem 
engeren Rechtsgebiet erweiterten, z. V. aus dem sittlichen oder

1) G. Ludwig, Richter u. Gericht in dtsch. Märchen (Bausteine z. 
volkskde. u. Religionswiss. 12, 1935, 40ff.); R. wesselski, Der Knaben­
könig und das kluge Mädchen (Sudetendeutsche Zs. f. volkskde., Prag 1929, 
1, Beiheft) bes. S. 43.

2) I. Matthijssen in Nude vaderldsk. rechtsbronnen I, hg. von 
Zruin e. Pols (s'Gravenhage 1880) 211/12.

') k. Müllenhoff, Sagen, Märchen u. Lieder der Herzogtümer 
Schleswig, Holstein u. Lauenburg (kiel 1845) Nr. 98, 1.

2) his, Strafrecht 1, 101; h. Brunner, Über absichtslose Missetat im 
altdtsch. Strafrecht (SB. Berliner Mad. 1890) 815ff.,- dass, in Brunner, 
Zorschg. z. Geschichte d. französ. u. dtsch. Rechts 492ff. mit Nachw.
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religiösen Gebiet. Aber für diesen Fall hier muß der Rahmen noch 
weiter gespannt werden, um der Ouelle nachzuspüren, und eine 
Aufhellung wird vielleicht nur von der volkskundlichen Seite her 
erwartet werden können.

Zoll 25: Eine Anfrage wegen Ohrfeigen mit der Bitte um 
Unterweisung, weil sich die anfragenden Schöffen über die Strafe 
nicht einigen konnten. Die einen verlangen das Zweifache der 
Buße und Brüche wie für öffne Wunden, die anderen Handverlust 
mit Lösungsrecht zu 10 Mark. Die Lrünner Antwort fehlt.

Unter den Begriff der Schläge nach mittelalterlichem Recht 
fallen sowohl einfache Schläge, slapse, wie tödliche Schläge mit 
Knütteln und alles, was zwischen beiden liegt?) von anderen 
Körperverletzungen, den Wunden, werden sie i. d. R. durch 
mangelnden Blutverlust abgegrenzt, im Verhältnis zur Lähmung 
durch mangelnde Schädigung eines Gliedes?) Sm allgemeinen 
werden Ohrfeigen wegen ihres ehrenkränkenden Charakters höher 
gebüßt, aber bei der Festsetzung von Bußen und Strafen herrscht 
die gleiche Willkür wie für Schläge,- es gibt Bußen, Brüche, auch 
Strafen an haut und haar?) Nach Brünner Recht c. (63) sind 
für „maulslege". wenn der Täter selbdritt überwunden wurde, 
der Stadt 1 Vierdung, dem Geschlagenen 3 Vierdung zu zahlen. 
Ist der Geschlagene ein Bürger c. (110)*, „der doch nicht der er- 
samen ainer ist" *), muß er ihm 1 Pfund, dem Richter ein halbes 
Pfund gebend der Reinigungseid selbdritt gegen die klage mit 
Zeugen ist zulässig. §ür Zaustschläge ins Gesicht sind nach c. 265 
dem Geschlagenen 20 Groschen, dem Richter 10 Groschen zu 
zahlen. Es werden also in Lrünn überall für Ohrfeigen Geldbuße 
und Brüche festgesetzt, ebenso wie für offene Wunden?) von einer 
verstümmelungsstrafe, dem handabschlagen, wie ein Teil der 
anfragenden Schöffen wünschte, ist dafür nirgends ein Anhalt. 
Diese Strafe kam im mittelalterlichen Recht nur für schwere Ver­
letzungen vor, geht schon in älteres Recht zurück und ist mit auf 
die Landfriedensordnungen und die Wirkung des Stadtfriedens

h Günther, Körperverletzungen 85.
?) his, Strafrecht 2, 96.
b) Günther, Körperverletzungen l03; his, Strafrecht 2, 97.

v. h. nach c. (ZS) übs. 1 einer, der nicht zu den konostiores gehört. 
°) 5. dazu o. Fall 12.
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zurückzuführen?) Spätere Rechte lassen dann Strafablösung durch 
Geld zu, wovon häufig Gebrauch gemacht worden ist?) In Brunn 
ist diese verstümmelungsstrafe für schwere verbrechen durchaus 
bekannt^), ebenso ihre Ablösung, die mit 10 Mark veranschlagt 
wird?) Die gleiche Summe findet sich für Geldstrafen, bei denen 
ersatzweise Handverlust eintritt?) Das stimmt mit dem Vorschlag 
der anfragenden Schöffen überein und man kann deshalb den 
hinter üecem fehlenden Wert mit „Mark" ergänzen, vie folgende 
Bemerkung — gleich 60 Groschen fügt sich ebenfalls in die Brünner 
Geldberechnung ein c. 367*, wo die Mark mit 64 Groschen be­
rechnet wird?) vie hier ausstehende Antwort kann also gut aus 
dem Brünner Recht ergänzt werden: es gibt nur Buße und Brüche, 
eine verstümmelungsstrafe wäre nicht anwendbar.

Kali 13: Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. 
Ls handelt sich hier darum, ob sich der Täter wegen Tötung oder 
nur wegen der Verletzung zu verantworten habe, da der verletzte 
nach der Verwundung noch in der Öffentlichkeit wie ein Gesunder

') his, Strafrecht 2, Sd.
2) Günther, Körperverletzungen 93ff., 95.
') c. (59) für Verwundung anläßlich einer Zeuersbrunst; c. (60) wenn 

ein „frumer mensch", das ist i. S. von cc. (35), (110) Abs. 1 ein ehrsamer 
Bürger, mit Knütteln geschlagen wurde; c. (69) entspr. '. 548 für Anferti­
gung falscher Schlüssel; hier überall ohne Strafablösung zu erwähnen, aber 
doch anzunehmen, da sonst bekannt.

») cc. (84), 273 Abs. 1, 258.
°) cc. (13) Abs. 2, 603.
') ver Münzfuß für den Präger Groschen stellte sich nach König Wen­

zels II. Münzordnung, um 1300, zu 60 Groschen auf eine 16lötige Mark, 
tatsächlich wurden aber 63 Stück auf die 15lötige Mark daraus geschlagen 
und waren im Umlauf; Zr. o. Schrötter, Wörterbuch der Münzkunde 
(1930) 529; A. Luschin v. Ebengreuth, Münzgeschichtl. Vorstudien 
(Arch. f. österr. G. 47, 1871) 239; Z. Zriedensburg, Münzkunde u. 
Geldgesch. der Einzelstaaten des MA. u. d. Neuzeit (1926) 81. vie Mark 
war vom 11./12. Zh. an Währungsgrundgewicht geworden u. an die Stelle 
des Pfundes, Talente; getreten, v. Schrötter, Münzkunde 507, 675. 
Aber in Brünn gehen noch alle Bezeichnungen durcheinander, ;. T. auch 
die Berechnungen, ebenso wie für die kleineren Münzeinheiten; für Be­
rechnungen des. c. 239 (72 kl. venare - - 6 Groschen, 1 Groschen - - 12 ve­
nare); c. 251 (12 kl. venare 1 Präger Gr.); c. 258 (100 Präger Gr. - 
5 Talente); c. 272 Abs. 4 (l0-s-10 Talente 6 sexagenas -s-40 Gr.); 
:. 367 (50 Talente -- 30 Mark; 1 Mark -- 64 Gr.) s. a. RößlerS. X6VIIII. 
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gesehen worden war. Im älteren germanischen Recht wird diese 
Tat als Tötung angesehen, auch im Mittelalter sind die Bestim­
mungen darüber noch sehr mangelhaft. Es wird einseitig auf den 
äußeren Erfolg gesehen, oder es kommt auf Fristen, Waffen u. ä. 
an, ob die Tat als Tötung betrachtet wird?) Die Haftung für den 
Erfolg kann aber wegfallen, wenn der verwundete irgendwie 
leichtfertig seine Verletzung vernachlässigt hat, er z. B. auf die 
Straße, zur Kirche gegangen ist?) vie Antwort hier, z. T. in 
gleichem Wortlaut mit der Anfrage, wird in ziemlich genauer 
Übereinstimmung mit c. 724 erteilt. War der verletzte also so 
wenig geschädigt, daß er gleich einem Gesunden sich in der 
Öffentlichkeit zeigen konnte, was Schöffen und andere ehrbare 
Leute bezeugen, so liegt, modern gesprochen, kein Kausalzusam­
menhang zwischen Tat und Tod vor. Der Täter kann nur wegen 
der Verletzung zur Verantwortung gezogen werden. Mir scheint 
hier weniger das eigne verschulden, irgendeine Nachlässigkeit des 
verletzten, die Haftung des Täters auszuschließen, sondern die 
Geringfügigkeit der Verletzung, die normalerweise keinen Todes­
erfolg haben konnte?) Line andere „Gewohnheit" dieser Art, 
als sie in c. 724 ausgezeichnet ist, gibt es im Brünner Recht nicht, 
vie cc. 719, 720 zeigen Verwundung mit Todeserfolg, aber die 
Frage nach Tötung oder Verwundung wird nicht gestellt; ebenso­
wenig in c. 238, der Züchtigung durch einen Lehrer, die den Tod 
herbeiführte. Es ist in diesen Fällen nichts fraglich und aus der 
Art des Berichts ist zu entnehmen, daß der Täter wegen Tötung 
verantwortlich gemacht wurde.

Fall 16: Antwort auf eine Anfrage wegen Brüche. Für 
die Brüche, die Leistung an die öffentliche Gewalt, gibt es im 
Mittelalter viele Bezeichnungen, vor allem „poena, emenäa,

') Günther, Körperverletzungen 18Zff., 185; his, Strafrecht 2, 75, 7b.
2) Günther a. a. G. 186,- his, Strafrecht 2, 76 llnm. 1) Hinweis auf 

Srünn 12, was aber weder für das Schb. noch die „Jura originalia" 
zutrifft, gemeint sein kann nur r. 724.

8) hier die gleiche Vorstellung wie in Exodus 21, 18/19.
*) Die cc. 719, 720 zeigen Verwundung mit Todeserfolg, aber die Frage 

nach Tötung oder Verwundungen wird nicht gestellt,- ebensowenig in
238, der Züchtigung durch einen Lehrer, die den Tod herbeiführte. In 

diesen Fällen ist nichts fraglich, und aus der Art des Berichts ist zu ent­
nehmen, dah der Täter wegen Tötung verantwortlich gemacht wurde. 
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büße, wandel" i), die alle auch im Brünner Recht gebraucht wer­
den; gleich für Leistungen an verletzten und öffentliche Gewalt. 
Die Brüche hatte allmählich den Charakter einer Strafe an­
genommen, bewahrte aber z. T. noch ihren alten Inhalt: den 
preis, um den der verwirkte Friede wieder erlangt werden konnte. 
Bei den Beträgen hielt man vielfach an den alten Bestimmungen 
fest, sie wurden meist nach der Schwere der Tat berechnet?) vie 
Antwort ergeht hier nur allgemein über Brüche, die an Stadt und 
Richter fallen. Sie stand ehemals König und Markgrafen zu, 
wurde aber wegen besonderen lvohlverhaltens, wie die Brünner 
Antwort hier selbstgefällig hervorhebt, von diesem gnadenweise 
verliehen, vie Stadt nimmt nicht in allen, nur in einzelnen Fällen 
an der Brüche teil, dann je nachdem zwei Drittel oder ein Drittel, 
das andere fällt an den Richter. Die Verteilung richtet sich ganz 
nach den dortigen Privilegien und Gewohnheiten, nach dem, was 
bei Errichtung, Übertragung des Gerichts dem Richter überlassen 
wurde?) Aus dem verweis auf die Brünner Bücher kann man 
freilich eine schnelle und klare Leiehrung nicht erhalten, denn 
allein schon im Schb. sind die Brüche und ihre Verteilung an zahl­
losen Stellen erwähnt. Grundsätzliches zeigen cc. 217 ff.; c. 221 
setzt die „gemachten wandel" für Übertretungen städtischer 
Satzungen und in Zivilsachen auf ein Drittel für den Richter und 
zwei Drittel für die Stadt fest, die Brüche in Kriminalsachen, je 
nach dem was im einzelnen vorgeschrieben ist. Für diese gibt es 
in c. 272 einen großen Katalog,;. T. mit nur einer Summe, aber 
auch mit Teilung der emenäs, die Buße und Brüche umschließt, 
zwischen Stadt, Richter und Kläger. Lei Verwundung, die in 
Fall 16 zuletzt angeführt wird, ist die Stadt meist nicht beteiligt*), 
wohl aber der Kläger; nach c. 272^-* ist sie mitbeteiligt. In dem 
Leispiel vom verletzten Schöffen und der Tat vor Schöffen wird hier

-) his, Strafrecht 1, 583, 608.
-) Lbda. S. 611ff., 614, 616ff.
') Verpachtung des Gerichts im IRR. durchaus üblich; Gerichtsgefälle 

Einnahmequelle des Gerichtsherrn. 5. a. R. Luschin v. Ebengreuth, 
Gesch. d. älter. Gerichtswesens 204. vererblichkeit und Käuflichkeit eines 
Gerichts zeigt Brunn c. 424.

<) cc. (8), (S), (II), (12), (35), (89), auch Schb. c. 217ff.; dagegen Be­
teiligung cc. (13), (49) (51)/(62).

Deutsche« Archiv III. 31 
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in Sall 16 noch auf anderes als die gewöhnliche Brüche verwiesen, 
es ollen darüber hinaus noch solche wegen Ehrverletzung hinzu- 
kommen: im Schb. tritt in so einem Zoll Strafschärfung ein?) All 
diese Brüche ist der öffentlichen Gewalt vorbehalten,- nur für eine 
Tat, für „potwar" ?) bleibt sie dem Rönig überlassen. Dies ent­
spricht den „Jura originalia" c. (10), während nach späterem Recht 
c. (56) die Brüche an Stadt und Richter fallen, der Rönig nicht 
mehr erwähnt wird?) Man kann hier wohl annehmen, daß ver­
sehentlich allein auf diese Bestimmungen gegriffen worden ist, ob­
wohl das spätere Recht und das Schb. nichts mehr davon wissen. 
Das ist ganz verständlich, denn wenn auf solche Anfragen hin die 
Stadtbücher, wie die Antwort erwähnt, durchgesehen wurden, so 
standen vermutlich die „Jura originalia" mit ihren verhältnis­
mäßig kurzen Bestimmungen am Anfang und es konnte leicht 
kommen, sich mit dieser in c. (10) zufrieden zu geben, weitere 
Akten oder das Schb. deswegen eingehend nachzusehen, dürste 
zu mühsam gewesen sein. Mir scheint es deshalb nicht nötig, 
wegen dieses Verweises auf eine besonders stütze Abfassung 
dieser Zölle zu schließen.

Ein Sall, der noch aus Strafrecht deutet, ist Zoll 20, Rlage 
wegen Notzucht, was aber nur in der Überschrift erscheint,- 
siehe Abschnitt 0. Schuldrecht.

c.
Recht der Schuldverhältnisse behandeln die Sülle: 4, 5, 

11, 20, 21.

Die Sülle 4, 5, 11 betreffen die Haftung für zufälligen 
und verschuldeten Untergang anvertrauter Sachen.

Fall 4: Haftung für anoertrautes Braugetreide, das mit 
dem eignen des Brauers verbrannt ist. Gb hier Werkvertrag vor- 
liegt, wie anzunehmen, ist für die Srage der Haftung nicht 
besonders wesentlich, weil die Srage mehr allgemein Haftung aus 
Schuldverhältnissen betrifft. Im Schb. ist einige Male von

i) S. o. Fall S u. 10; cc. 228, 249, 466, 556, 680.
-) Ausdruck noch in cc. (10), (56), 479 (5. 221, 33).
') fälschliche Anschuldigung s. o. Sülle 1, 14. Im Schb. cc. 6, 10, 28, 54, 

271, 395 6bs. 4, 554.
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Brauereien die Rede, man kann daraus immerhin auf einen 
gewissen Umfang dieses Gewerbes schließend) Im mittel­
alterlichen Recht war schon früh der Grundsatz der unbedingten 
Haftung bei der Übernahme fremder Sachen durchbrochen worden, 
wenn „äußerer Zufall" Unglücksfälle verschiedener Art wie 
Brand u. ä. dazu kamen; aber es herrscht dabei keine Einheitlich­
keit, es richtet sich immer nach den einzelnen Rechtsverhältnissen?) 
Waren nun aber wie hier eigne Sachen des Inhabers mit unter­
gegangen, so sah man schon früh darin ein Merkmal für die er­
forderliche und arg« wandle Sorgfalt auch fremden Sachen gegen­
über und befreite ihn von der Ersatzpflicht. Es war damit eine 
Vermutung für die Schuldlosigkeit des Inhabers geschaffen und 
er konnte deshalb den Unschuldsbeweis leichter führen?) Im 
Schb. ist dasselbe zu beobachten. An verschiedenen Stellen wird 
vom Untergang anvertrauter Sachen zusammen mit eigenen, 
z. T. ohne nähere Bezeichnung der Sachen oder Rechtsverhältnisse, 
berichtet?)

Hülle 5 und N behandeln die Haftung für Untergang des 
verkauften und verladenen Weines. Das Schb. berichtet an

h cc. 123, 390, 571. Nach früheren Stadtrechtssatzungen waren Malz­
darren nur in beschränkter Zahl zugelassen, sie durften während bestimmter 
Zeiten überhaupt nicht arbeiten und jeder Schaden, der durch sie angerichtet 
wurde, muhte ersetzt werden, cc. (25), (184), (76). Die Aufsicht über solche 
feuerverwendende Gewerbe führte die Stadt durch 2 Schöffen, cc. (201) 
409.

2) hübner, Grundzüge 561; Rothenbücher, Werkvertrag 79fs.
°) Stobbe, vt. Vertragsrecht 248, 255; Rothenbücher, Werkvertrag 

81, 83.
') Nach c. 135, das Werkvertrag voraussetzt, trifft den Inhaber keine 

Ersatzpflicht, wenn eigne und fremde Sachen durch Zufall (wozu kurtum, 
invenäiuw, naukroßlum rechnen) untergehen, außer, wenn sie vom eignen 
Gesinde gestohlen wurden; c. 183 anvertrautes u. eignes Geld vom Ge­
sinde gestohlen, keine Lrsatzpflicht, wenn nachweislich ohne äolus walus 
des Verwahrers, hat der Verwahrer, wenn er wegen des Verlustes belangt 
wird, nicht sofort auch den Verlust der eignen Sachen gemeldet, trifft ihn 
Ersatzpflicht, weil sein Verhalten zum mindesten den verdacht unachtsamer 
Behandlung aufkommen läßt c. 3l3 Pfandsachen, c. 439 a. L. Pfandsachen, 
verweis auf städt. Satzungen c. (119), der Jude kann dann allein den 
Reinigungseid schwören, von dem Unschuldseid, den der Kläger nach 
Zoll 4 immer fordern kann, spricht nur c. 439 unter Hinweis auf c. (119) 
der Zudensatzung; man wird ihn aber auch sonst annehmen dürfen. 

3l*
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mehreren Stellen vom Weinhandel, von Weinbau und wein- 
bergsrecht, verschiedenen Weinarten, von Bürgern, die außer 
ihren Ackern auch Weinberge haben?) Nach Fall 5 trägt der Eigen­
tümer die Gefahr des zufälligen Untergangs, wie man, ohne daß 
es näher gesagt würde, schließen muß, solange die Fässer in seinem 
Keller lagern. Es geht aus dem Wortlaut nicht völlig klar hervor, 
ob unter dem ckomiuus in der Antwort der Verkäufer in der An­
frage gemeint ist. Nimmt man dies aber an, was mehr Sinn geben 
würde, so müßte der Verkäufer die Gefahr tragen, solange er die 
Gewere an den Fässern hat, d. h. solange sie bei ihm lagern?) 
Träger und Fuhrmann sind im allgemeinen ebenfalls von der 
Haftung für Zufall befreit, aber sie haften für jede Schuld bei 
Verladung, Verpackung, dem Transport der Sachen?) vie Ent­
scheidung hier ist fast wörtlich c. 154 entnommen; dort in einem 
besonderen Fall für Fremde in Lrünn entschieden, ist sie hier schon 
zu einem Rechtssatz geworden, ver tschechische Ausdruck kantner — 
kantngre für die Faßlager im Keller des Eigentümers kommt 
ebenfalls, in anderer Schreibung, in c. 285 vor?) vie Haftung der 
Träger und Fahrer ist hier weniger sachenrechtlich als schuldrecht­
lich aufgefaßt, die Ansprüche entstehen aus dem Frachtvertrag. 
Gehen die Weinfässer nicht durch Schuld der Fuhrleute zugrunde, 
sondern durch Zufall, Bruch der Brücke u. ä., so trifft den Eigen­
tümer der Schaden?)

Für Fall 11 gilt dasselbe, nur ist hier der Schaden genauer 
bestimmt, ver Fall entspricht inhaltlich c. 156 b, das aber viel 
klarer im Text ist?) Bei Fall 11 ist übrigens einmal deutlich zu

*) c. 478 Weinbergrecht; c. (164) Land- u. Gsterwein; c. 707 gallischer 
Wein,- s. a. Schubart-Fikentscher, Brünner Schb., OK. 1, 489.

2) peterka, Kauf im Altstadt Präger usw. Recht (Zs. d. Sao.-Stistg. 
f. RG. Germ. übt. 58, 1938) 433, zu cc. 286, 303.

b) Stobbe, vt. Vertragsrecht 248,- Rothenbücher, Werkvertrag 79ff.
*) hier auch auf Brot- und Käsegestelle angewandt.
°) c. 286 Gefahrübergang beim Weinverkauf - - vig. 18, 6, 1 pr.; c. 155 

Weinverlust beim Transport, verschulden des Fuhrmanns,- c. 156b s. 
Fall 11.

') c. 156b ist in Tod. Wien 12472 nicht enthalten, befindet sich aber im 
Druck von 1498,- nach Rötzler, nach seiner üblichen Angabe hinter jedem c., 
in keiner hs. Aus welcher Vorlage demnach Fall 11 stammen könnte, ist 
ohne vergleichung aller hss. nicht festzustellen; Abschrift aus dem Druck 
erscheint mir unwahrscheinlich, da der Text dort stark abweicht von Fall 11. 
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sehen, daß das Urteil für und nicht in Eibenschitz ergangen ist, 
was nach dem knappen Wortlaut des Schb.s mitunter zweifelhaft 
erscheint?) Dem Eigentümer ist, verschulden des Zuhrmannes 
vorausgesetzt, der Schaden in Höhe des Kaufpreises zu ersetzen 
und zwar in Höhe dieses bestimmten Kaufpreises, der tatsächlich 
gezahlt worden ist?), nicht allgemein bemessen nach dem Wert 
solcher Ware. Dagegen mutz der Eigentümer, was an den anderen 
Stellen nicht erwähnt wird, den ausbedungenen Zuhrlohn zahlen 
„für diese 6 Meilen", wie hier über c. 156b hinausgehend und 
wohl auf die erledigte Strecke deutend, nicht recht klar gesagt wird; 
nach dem sonstigen Satz für die Meile.

Zölle 20/21 behandeln die Prozeßbürgschaft und das 
Rückgriffsrecht des Bürgen. Sie gehören als ein §all zu­
sammen. Die Überschrift, klage wegen Notzucht, gibt nur den 
Anlaß an, es wird im weiteren Verlauf nicht darauf eingegangen. 
Die Beschuldigten sind wegen dieser Tat gefangen gesetzt worden, 
und Bürgen leisteten für sie in Höhe von 100 Mark Sicherheit. 
Die Zahl der Beschuldigten und der Bürgen ist nicht angegeben. 
Die Bürgschaft ist im mittelalterlichen Recht sehr gebräuchlich für 
prozeßrechtliche versprechen, besonders für das Erscheinen des 
Beschuldigten vor Gericht, wie das auch hier vorausgesetzt ist?) 
Das wird häufig im Schb. berührt, vor allem bei der Sicherheits­
leistung, und nur Bürger, die 50 Pfund vermögen in der Stadt 
haben, können Bürgschaft leisten?) Das vermögen bürgt von 
selbst, es bleibt in der Stadt und steht dem Zugriff offen c. 290 
— (212). Der Bürge wird von seiner Haftung, außer durch Tod 
des Schuldners °), frei, wenn er seine Leistung erfüllt, d. h. wenn 
er den Beschuldigten vor Gericht gestellt hat?) Davon spricht

h Lchubart-Zikentscher, Brünner Schb., OK. 1, 465ff.
°) In looo emiionis könnte röm.-rechtlich gedeutet werden, „kann aber 

auch deutschrechtlich mit der Auffassung gestützt werden, daß die Ware 
durch die Übergabe an den Zrächter als tradiert galt ", peterka, Rauf im 
Altstadt Präger usw. Recht a. a. V. 433.

*) Gierke, Schuld u. Haftung 57; platner, Bürgschaft 50, 85.
Grundsätzliches über Bürgschaft cc. 289fs., des. 297; 38, 289 - - (2ll); 

291 - (213); 294; 295 (2l3); 320 Abs. 2; 367, 378; Voraussetzung
SO Pfund: cc. 290 - (212), (5); 30 Mark: c. 307.

°) cc. 291 (213), 294.
*) platner, Bürgschaft 50.
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grundsätzlich und ausführlich c. 289 — (21 l). Wenn der Bürge, 
gleichgültig ob in Zivil- oder Kriminalsachen, alles getan hat, was 
er gelobte, nämlich den Beschuldigten vor Gericht brächte, so ge­
nügt das; einer wörtlichen Erklärung darüber bedarf es nicht, der 
Bürge wird frei. Er bleibt frei, auch wenn der Beschuldigte später, 
nachdem er beim Lid unterlag, aus dem Gericht flieht. Line 
andere Auffassung in einem sehr ähnlichen Fall zeigt dagegen 
c. 38. Auch hier ist der Beschuldigte, nachdem er unterlegen war, 
aus dem Gericht geflohen, von seinen Bürgen wird als selbstver­
ständlich angenommen, daß sie ihre Leistung nicht erfüllt hätten, 
und es wird nun gefragt, ob sie nicht alle Folgen, d. h. hier die 
Todesstrafe, tragen sollen. Dies zwar wird für grausam und un­
gerecht gehalten, aber die Zahlung der Lürgschaftssumme wird 
verlangt. Es macht den Lindruck, als läge dieser Fall zeitlich 
früher, als der sehr viel gerechtere und einsichtsvollere in c. 289, 
in dem der Begriff der Erfüllung ganz klar herausgearbeitet ist. 
von Erfüllung kann nun aber in Fall 20 nicht gesprochen werden, 
der hauptbeschuldigte*) flieht vor der Verhandlung und die 
Bürgen müssen zahlen. Was weiter aus dem Strafverfahren wird, 
erfährt man nicht, hier interessiert nur das Rückgriffsrecht des 
Bürgen. Man sieht, daß der Beschuldigte, der Schuldner dieses 
Falles, einem Bürgen den Anteil erstattet hat, ein anderer und 
die Witwe eines Dritten klagen auf Ersatz. Aus diesen Teil­
beträgen kann man auf einfache Mitbürgschaft schließen. Bei der 
Prozeßbürgschaft liegt es wie bei jeder Bürgschaft des mittel­
alterlichen Rechts: der Schuldner ist dem Bürgen, der geleistet 
hat, zum Ersatz verpflichtet?) So auch an vielen Stellen in Brünn?) 
Der Schuldner macht der Witwe gegenüber, die diese Forderung, 
wie man voraussetzen muß, vom Manne geerbt hat, die Ein­
rede geltend, er habe bereits früher an den Mann gezahlt, seine 
Schuld sei also erloschen. Brünn entscheidet, daß er das selbdritt

') Einer von mehreren, s. a. cc. 40/42: o. Fall 17.
?) Gierke, Schuld u. Haftung 57.
') cc. 132, 297 Abs.2,153: u. U. sogar mit Zinsen: c. 38 wenn entflohen, 

können ihn die Bürgen wegen ihres Anspruches ächten lassen oder durch 
gerichtliche Hilfe, d. h. des auswärtigen Gerichts, was öfter vorkommt, 
dazu zwingen lassen oder Pfändung veranlassen: c. 297 Obs. 2 röm. 
Recht Inst. III, 20, 6.
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beweisen müsse. Gegen den anderen Bürgen wendet er ein, er 
habe ihn gar nicht um Bürgschaft gebeten, d. h. ein Schuldverhält­
nis sei überhaupt nicht entstanden. Brünn entscheidet in Zoll 20 
kurz und weiter in Fall 21 mit Erläuterungen, wenn bekannt sei, 
daß der Bürge gezahlt habe, stehe ihm auch ein Rückgriffsrecht 
gegen den Schuldner zu. Dabei käme es nicht darauf an, ob dieser 
etwas davon wußte,- der Bürgschaftsvertrag ist also auch ohne 
seine ausdrückliche Willenserklärung zustande gekommen. Denn 
in Zöllen der Gefahr, so wird man die Antwort weiterhin aus­
legen müssen, ist der Wille des Gefährdeten auf Rettung immer 
anzunehmen, und die spätere Berufung darauf, er habe das nicht 
gewollt, ist nicht wirksam. Weigert sich aber der Schuldner trotz­
dem, den Bürgen zu befriedigen, so muß er wieder ins Gefängnis, 
seine bisherige schlechte Lage zurück, deren Dauer dem Ermessen 
des Gerichts anheimgestellt bleibt. Damit ist dann, so ist weiter 
zu folgern, der Verlust der Lürgschaftssumme ausgeglichen. 
Irgend etwas dem Entsprechendes gibt es im Schb. nicht. Am 
merkwürdigsten ist die Begründung des Urteils aus den sacrae 
leßes, die hier nur in übertragenem Sinn herangezogen werden 
kann und nicht hierher, sondern zu Zoll 24 gehört.*)

Weitere Zälle, die z. T. auch Schuldrecht betreffen, sind Zall 14 
Vienstvertrag, und Zoll 22 klage um Geldschuld, beides in Ab­
teilung Prozeß behandelt.

v.
Sachenrecht behandelt der Zoll 18.

Zall 18: Ligentumsverlust und Aneignungsrecht an 
Vögeln. Nach dieser Bestimmung stehen Pfauen und Tauben 
solange im Eigentum ihres Herrn, als sie die Gewohnheit haben, 
zu ihm zurückzukehren. Sind sie vier Tage fortgeblieben, steht 
jedem an ihnen freies Aneignungsrecht zu. Innerhalb der 
Zrist, aber mit Beweisrecht des Eigentümers darüber hinaus, 
sind die Tiere, falls sie gefangen werden, wegen unberechtigter 
Aneignung zurückzuerstatten und Brüche an den Richter in Hälfte 
des Wertes zu zahlen. Sm deutschen Recht waren die Aneig- 
nungsrechte an herrenlosen Sachen, d. h. der Kahrniserwerb, früh

Dort besprochen, s. 5. 467 ff.



480 Gertrud Schubart-Fikentscher,

beschränkt worden,- sie bestanden nur an einzelnen Sachen, nicht 
jagdbaren wilden Tieren, Vögeln, besonders an Tauben?) Im Schb. 
ist, obwohl hier in Zoll 18 das jus scriptum Lrünns angeführt 
wird, nichts von derartigen Aneignungsrechten bekannt. Ebenso­
wenig in den jura originalia und ihren Fortbildungen. Tauben 
und Pfauen kommen nirgends vor. Nur einmal ist in c. 308 von 
entlaufenen Hühnern berichtet und dem Nachfolgerecht des 
Eigentümers in ein fremdes Haus ohne richterliche Erlaubnis?) 
Es ist nicht unmöglich, daß mit dem jus scriptum Lrunaevse hier 
der Schwabenspiegel gemeint ist, der sich zu einem großen Teil in 
dem ältesten Lodex Brünns, der Stadtrechte, Schösfensprüche ent­
hält, mit befindet?) Denn diese Bestimmung entspricht z. T. in 
ziemlich genauer Übersetzung Schwsp. cc. 240/41 (L) und 199 (W) 
und weiteren Sätzen aus cc. 237/39 (L) und 198 (w). Einen 
anderen Anhaltspunkt gibt es vorläufig nicht und man kann an­
nehmen, daß Fall 18 aus dieser Duelle abgeschrieben ist?) Zum 
mindesten aus einer Duelle, die auf den Schwsp. zurückgeht?) 
vie ganze Stelle ist stark römisch-rechtlich gefärbt?) Im Schwsp.- 
Text c. 198 (W) ist die richterliche Brüche klarer bestimmt als hier, 
was vielleicht damit zusammenhängt, daß Fall 18 nur ein Auszug 
ist. Dort hat der Dieb, wenn das Tier im Wert gemindert oder 
untergegangen ist, das Doppelte zu bezahlen, wovon der Richter 
die Hälfte erhält; ist das Tier noch in unversehrtem Zustand, muß 
er den vom Eigentümer beschworenen Schätzungswert zahlen, 
wovon die Hälfte auf den Richter fällt, von hier aus ist der 
Schluß „vsloris et existimationis" richtiger zu verstehen.

^) hübn er, Grundzüge 455; Gierte, prioatrecht II, 3, II Sachenrecht, 
(1S05) 825.

*) Sonst Hausfriedensbruch, wenn nicht ein setus Isaitimus vorliegt 
wie in c. 2S6 des Ehemannes.

") Rößler S. OXVIIIIff. Inhaltsangabe.
*) Ich habe aus dem ältesten Lrünner Lodex nichts erfahren können­

der Rößlerschen Zahlung nach, S. 6XXX, scheinen sich die fraglichen cc. 
darin zu befinden.

°) vas Präger Recht (Rößler, v. Rltprager Stradtrecht aus dem 
14. Zh., 1845), das man allenfalls heranziehen könnte, hat in c. 134/35 
anderen Wortlaut und knapperen Inhalt.

') Instit. II, 1, 12. 14 bes. 15, von Fristen und Richter aber darin nichts 
enthalten.
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Andere Sülle, die auch Sachenrecht behandeln, sind: 4, 5, 11 
Untergang anvertrauter Sahrnis, aber mehr schuldrechtlich ge­
faßt siehe Abschnitt 6. Schuldrecht. Sülle 6 und 8 Sahrnisver- 
folgung, Anefangsverfahren siehe Abschnitt Prozeß. Sülle 14 
unberechtigte Pfandnahme und 27 pfändungsrecht siehe Ab­
schnitt 8. Strafrecht.

k.

Erbrecht behandelt Zall 23.

Sall 23: Mönche und Nonnen haben kein Erbrecht. Wer 
in einen religiösen Grden eintrat und die Gelübde abgelegt hatte, 
erwarb damit besondere Rechte und Pflichten, hier kommt es 
allein auf das Armutsgelübde an. Ist dies abgelegt, so bedeutet 
es verzicht auf jedes persönliche Eigentum, das vermögen geht 
auf das Kloster über und nur für das Kloster kann der Mönch 
künftig vermögen erwerben, vas ist unbestritten nach kanonischem 
Recht und auch das römische kennt dies für Klostergeistliche?) 
varum hat die Kirche lange kämpfen müssen, denn nach deutschem 
Recht trat mit profeß völlige Vermögensunfähigkeit ein, und das 
Kloster konnte weder durch krsüitio bei der profeß noch später 
durch Erbfälle an den Religiösen irgend etwas erwerben?) Dies 
hängt mit den deutschrechtlichen Vorstellungen vom Wartrecht 
der Erben zusammen. Allmählich traten infolge der kirchlichen 
Bemühungen Milderungen ein, besonders in den Stadtrechten. 
So waren letztwillige Zuwendungen, Ansprüche auf Renten er­
laubt; z. T. war nur das Intestaterbrecht verlorengegangen und 
außerdem wurde der Verlust vielfach gemildert durch Ausstattung 
bei Klostereintritt?) viese Lage findet sich hier, den sonstigen 
Brünner Bestimmungen entsprechend, vie in ein Kloster Ein­
getretenen erben nach Profeß als Mönche und Nonnen, wie alle

Joh. v. Sägmüller, Lehrbuch d. kath. kirchenrechts 2, 3. Nusl. 
(1914) 407ff.; 5. v. Hobe-Gelting, Die Rechtsfähigkeit der Mitglieder 
religiöser Grden u. ordensähnlicher Kongregationen nach kanon. u. dtsch. 
Recht (viss. Breslau 1903) 8ff.; Stobbe, privatrecht 5 (1885) 18.

?) Hobe-Gelting, Rechtsfähigkeit usw. 29 unter Hinweis auf Ssp. I 22 
§§ 1. 3, was aber nicht zutrifft, und Ssp. I 25 § 1.

a) Hobe-Gelting, Rechtsfähigkeit usw. 30/33,- Stobbe, privatrecht 
5, 19.
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diese psuperes Lkristi. Es sind hier nicht allgemein die Armen 
gemeint, die im mittelalterlichen Erbrecht auch eine Rolle spielen, 
sondern Klosterinsassen. Im Lrünner Recht ist wenig von Mönchen 
und Nonnen die Rede, da sie, unter geistlichem Recht stehend, 
eigenen Gerichtsstand haben. Geistliche, aber ohne nähere Be­
zeichnung, werden mitunter erwähnt, wenn es sich um Streitfälle 
mit Laien handelt?) Grundsätzlich äußert sich nur c. 36 über die 
Vermögensfähigkeit von Religiösen, va ein Mönch einem fremden 
Willen, dem seines Vorgesetzten, unterworfen und deshalb weder 
Eigentümer sein kann, noch im eignen Willen frei ist?), so kann er 
auch nur mit Erlaubnis einen Prozeß darum führen. Aus diesen 
wenigen cc. geht deutlich hervor, daß den Religiösen nach Lrünner 
Recht ein beschränktes Vermögens- und Erbrecht Zustand, ab­
hängig vom Willen der Vorgesetzten, vas wäre dann zur näheren 
Ausführung von Zoll 23 heranzuziehen.

Sogar über die Testierfähigkeit eines Priesters erfährt man 
etwas aus dem Wiener Lod. 12472. Es ist das Testament des 
hanßmann von Tischnowitz?), vom 30. Nov. 1340. Er widmet 
darin ein ihm gehöriges Haus, das an den Zriedhof St. Jakob 
in Brünn stößt, zu einer Kapelle und überweist das Patronat 
über sie dem Pfarrer von St. Jakob und dem vrünner Stadttat.

i) cc. 14, 107, 482, 726, (228); besondere Satzung über Seelgerät, städt. 
Steuern, verbot Stadtgut zu kaufen für Religiose: bei Rötzler, Anhang 
386, deutsch, Griginal lateinisch, LVM. VI, 328 nr. 429 mit fortlaufendem 
Text. c. 354 schildert einen Streit um die Jntestaterbfolge, die ein 
saooräos gegenüber anderen Erben geltend macht, von Erbunfähigkeit 
aus anderen Gründen aber ist hier nichts zu bemerken, verwandt ist c. 357: 
der saveräos ist mit Laiengeschwistern gleich intestaterbfolgeberechtigt, wenn 
er nicht bereits mit geistlichem Gut oder schon früher vom Vater aus­
gestattet worden war; ein Anspruch, der vor dem geistlichen Gericht, falls ihn 
das weltliche verweigerte, verfolgt werden kann, hier muß in iurc civili 

- iuüicio civili gemeint sein, dem iuäicium Spirituals entsprechend; Sinn 
der separatio Ausstattung mit väterlichem Gut deutlich in c. 358. 
ven Prozeß einer Nonne gegen einen Bürger zeigt c. 119. Sie führt ihn 
wegen einer Rente, Ewigzins, die ihr und ihrem Kloster auf das Haus des 
Schuldners zustehe. Es sieht nicht so aus, als ob sie das Kloster verträte, 
denn beide werden zweimal als gleichberechtigt nebeneinander angeführt.

?) Vgl. 8. Leneüioti reZ. mon. c. 33. Im Schb. c. 36 wird einschränkend 
die verfügungsfreiheit über das vermögen gemeint sein.

") S. o. S. 431 Anm., oeröffentl. TOM. VII, 214 nr. 296, erwähnt von 
INonse, Munizipalrechte 121 für den ält. Lodex.
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Mag dies auch eine Verfügung pietatis causa sein, so ist doch dabei 
die verfügungsfähigkeit des handelnden ganz klar zu erkennen.

R.
Öffentliches Recht zeigt Zall 15.

Fall 15: Festsetzung des Weinmaßes für den Russchank 
durch Matzmeister, bei Widersetzlichkeit durch Tat oder Worte ist 
Brüche zu zahlen, vie Verwaltung des Matz- und Gewichtswesens 
in den Städten war allmählich, seit Mitte des 12. Jahrhunderts, 
mit der Marktpolizei in die Hände des Stadtrates gelangt, gegen­
über Reichs- und anderen Gewalten, die sie früher innehatten?) 
Sie hatten meist die volle Autonomie darüber, d. h. die Bestim­
mung und das Rufsichtsrecht über die Matze, Strafgesetzgebung 
über falsches Matz?) Vas trifft auch für Brünn zu. Im Schb. und 
den anderen Satzungen sind Schenken oft erwähnt, meist ohne 
Unterscheidung, ob es sich um Bier- oder Weinschenken handelt?) 
vas Rufsichtsrecht führte die Stadt durch Schöffen, wie die Stadt­
satzungen, aus die eingangs in Hall 15 verwiesen wird, bestimmen. 
Gemeint mit diesen Satzungen ist c. (201), dem c. 409 Schb. ent­
spricht. vas ganze c. handelt von den verschiedenen, im einzelnen 
aufgezählten Verwaltungsausgaben der Stadt, die je zwei Schöffen 
anvertraut wurden, vas war infolge des immer umfangreicher 
werdenden wirtschaftlichen Verkehrs in den größeren Städten 
notwendig geworden und allgemein in Übung?) von solchen Matz-

') G. Schmoller, vie Verwaltung des Mah- u. Gewichtswesens im 
MR. (Zb. f. Gesetzgebg. usw., N. F. 17, 1893) 302/03, gegen v. Selow für 
öffentlich-rechtl. Herkunft,- desgl. G. Rüntzel, Über die Verwaltung des 
Mah- u. Gewichtswesens in Deutschland während d. MR.s (Schmoller; 
Staats- u. soz.wiss. Forschg. 1894, 13) heft 2, 96; R. Th. Dnama-Ster- 
negg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte 2, 3 (1901) 3S3; peterka, RG. d. 
böhm. Länder 1, 2. Rufl., 77.

2) Inama-Sternegg, wirtschaftsgesch. 2,3, 357; Schröder-v. Rünh- 
berg, Lehrbuch RG. 693.

») c. 401 Weinschenke, wichtig c. (26): Verbot Schankhaus im Umkreis 
l Meile um die Stadt zu errichten, zugunsten des Stadtschreibers, c. (241) 
Steuerpslicht der Weinschenken; c. (196) - c. 173 Schenken innerhalb der 
Stadt, Unterschied zur Spelunke, danach wird Glaubwürdigkeit des Wirtes 
beurteilt.

i) R. Rötzschke, Rllgem. wirtschaftsgesch. d. MR.s (Jena 1924) S71ff.,' 
Peterka, RG. böhm. Länder, 1, 2. Rufl., 77.
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meistern spricht ausdrücklich c. 409 sie werden Weinmeister 
genannt. Irgend etwas Näheres über ihre Tätigkeit erfährt man 
freilich nicht, nur, daß sie das Aufsichtsrecht haben, über das, 
muß man hinzusetzen, was die 24 Geschworenen nach cc. (32), (82) 
auf diesem Gebiet bestimmt haben. Das ist auch hier anzunehmen: 
Anordnungsrecht der Maßmeister im Rahmen der vom Rat ge­
setzten Bestimmungen,- von einem eigenen Satzungsrecht ist nicht 
die Rede. Reiner der Wirte darf sich dem widersetzen, sonst muß 
er Brüche zahlen?) Die Summe des Falles 15 von 1 Nlark wird 
an diesen Stellen nicht angeführt, sie kommt aber vor in Ver­
bindung mit Maßen: c. (105), wenn ein weinschenk das Maß nicht 
richtig füllt oder es fälscht, so trifft ihn die verstümmelungsstrafe 
am Daumen, mit dem Ablösungsrecht von 1 Mark. In c. (84) ist 
wahrscheinlich mit dem unrechten Matz das Längenmaß gemeint, 
dafür ist ebenfalls 1 Mark Brüche zu zahlen. Der Zusammen­
hang mit den Brünner Bestimmungen ist also auch hier ganz klar.

Anhang
Wortlaut der neuen Fälle?):
1.") Insipit »liuä sxsroioium materiarum äs äivsrsis ssn- 

tsutiis oonxrsgatum inäikkvrsntvr. ütprimo:rudrioaäs äuvllo 
st sius smsnäis. tzuoä ssounäum iura civitatis nostrs municipalia 
saävsrtsnäum sstf *: g«ic«mg«e /»He soram i«äieio vek iurati« >>^ 
convictus üoc coram ipsis luerit testimonio virorum proborum, sivut iu 
prsssuti causa ss kabst, gui ° Lominem xrob«m äs orimin« accrraa«« et 
verbis t«rxib«s in eum obruen« ckuellum «ibi inäicere^ xre««mxserit, tam- 
guam calumniator et temerari«« citator «okvet quatuor mures» äs äuello

») Fehlt, oder etwas ähnliches wie in c. 28, dem der folgende Text ent­
stammt. d) Rötzler stellt hier um. «) Überflüssig, diente zur Anknüp­
fung an den Tinschub. ») Rötzler vel. «) hs. fehlerhaftiuäuoere.

') cc. (32), (82).
2) Sperrdruck bedeutet: in der hs. rote Überschrift. Der Text ist fort­

laufend, wie im ganzen Lodex sehr sparsam. Die Abschnittseinteilungen 
sind von mir, ebenso die Zahlung der Fälle und innerhalb der Fälle, des­
gleichen überwiegend die Satzzeichen.

') Erläuterung dazu siehe v. S. 453.
*) Xursiodruck bedeutet Übernahme aus dem Schöffenbuch, hier c. 28. 



Neue Zölle zum Brünner Recht 485

taliter iuäioto st äs vsrbis taliter prolatis etiam äuo talsuta äeuariorum 
pro emeuä».

2 .^) Rubriva äs eguo valvitroso st moräioaute. 8i prius 
per iuäioem illi, vuius eguus lesiousm tsoit, äeuuuviatum uou sst, guoä 
eczuum, guia moräioaus vsl oalvitrosus sssst, vustoäiret a lsäenäo, tuno 
äomiuus egui potest, si vult, respouäers pro eguo guoä leserit vel nou 
leserit. 8i »utem pro eguo respouäers uou vult, tuus äominus syui 
assignabit »guum Isso, st per boc satistevit Isso et etiam luäiei iu 
emenäa. 8eeus gutem esset, sl iuäex ei prius äeuuuviasset.

3 .^) Rubrisa äs boluug. Reus pretsrmittsus preeipuum et prinoi- 
pale verbum vause iu respouäeuäo, soilioet: „l^uistis kractor pavis", si 
uou premisit exveptionem äs bsusüsio revooationis verborum, guoä 
kolung äioitur, ss neglexit. Item ille, gui ss petiit äebsrs iu iustiviam 
lo^ui, si boo uou ex proposito, ssä ex lubriso bugue ksoit absgue pro­
tervi», tuus babet bolung, gua per uuum grossum emenäata, iteratio > 
proesäit iu vausa. 8io seutsutiatum est iu Orumlav.

4 .') Rubriva äs aäustions brasei. Lrassator sx guo braseum« 
suum aäustum est eum braseo alterius, uou tsuetur illi» euius brassum 
tuit, aä brassi solutiouem. 8eä si »stör, vuius brassum tuit, pvtierit, 
braseator iurabit, c^uoä sius äolo st oulpa sua keo oombustio sit sxorta.

5/) ve vasis viui rubrica. lurati äs Hz^ivauorioL soripserunt sie: 
„Huamäiu vas viui iu potestate veuäitoris et äeuuo vasitravtoris et 
ultimo äuotoris köre äsberet fetv.f." ljuikus responsum est äetünitive, 
guoä iuxta iura vivitatis uostrs muuivipali» oonsoripta „guoäoumgus 
«lamni^) in vase, guamäiu in celario äomini vini »«per lignis, äicti» 
kantbnerist iacuerit, aceüterit, illuä äominus vasis sustinebit. T'ostguam 
vcro vasitractor äs vass per scala« »e intromiserit, äamnum in rase per 
neglegentiam sui laboris contingens ipse solvet. Lt similiter vector, cum vas 
currui suo /uerit impositum, äamnum per negligentiam vecture sue in vase 
/actum ipse seeunäum iusticiam pacietur.

hs. iterato, aber hier iteratio gemeint.
e) verbessert aus brassatorium; braseatorium : Brauhaus, braseum 
Braugetreide.

») Fehlt hier Schluh oder die häufig« Wendung des Schreibers nach 
solchen Anfragen sto. ') Lei Rötzler ohne die latinisierende Endung, 
Kautbuz^rs Fatzlager, tschechisch.

-) S. o. S.4Sl.
S. o. 5. 43Z.

') S. o. S. 474.
') S. o. S. 475.
°) vas Folgende übereinstimmend mit Schb. >. 154.
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6.i) vo palio^ subtracto. 8vripseruntl sie: „vomina qusllam 
absqus mariti sui soitu, palium emit (axull quemäam civom)", qui iam 
occisus est, ut liquet. Huoä lullsus quillam arrsstavit iullioiaUtsr »pult 
eam, que restituere vult palium all gratiam iuclicis et iuratorum et 
iullei. vnlle pstiiuus uos inlormars, qualiter ipsa super ooutessiouis 
gratiam, illess käme, iullivialitor evallere llebeat et " ewsnllars." tzuidus 
responsum est: „vx quo notorium est, quoll mulier pullum illull apull 
illum interim interteotum comparavit st prius llone tume otium konests 
conversationis matrona extitit, ut seripsistis, ipsa uri nullus ememlus 
iullleiurius obllgatur. 8s<1 iullsus, si super ipso pullo iurumento suo, ut 
iuris est, suum tore prolluverit, ipse illlpsum pullum olltinedit viu iuris. 
Ut mulier pro vulore seu ltumno illius pulll siusrlom llonu intertseti, ex 
quo rutionublliter emisse upucl ipsum" cllnoscitur, impetere potest.'

7?) ve plutruns?) Item pro plutruns solus in vruve unus se ex- 
purgabit.

8.^) kubrioa lls umissis rebus st apull aliquem inventis. 
u)°) Item apull quem equus, vuceu, porous, vestimentu vel ulle res 
consimiles invente luerint in eivituts umisss, ille ipsus restituut et 
approbet metteroius, quoll tales res in loro Ubero emerit. 8i autem in 
testimonio eooillerit, suspenllio peribit, b)«) Item, si allquis earnes all 
lorum portaverit et eutem sseum non llabusrit seu alllluxorit, 12 llsnuriis 
subiaeebit in emenlla. e) ?) Itsm llevrevimus, ut quioumque equum upull 
allqusm lletinuerit, iustieia iullieis sunt 12 llenarii. ve bove, si llstentu» 
luerit apull allqusm, iustieia iullieis sunt quatuor llsnurii. Lt si equus Uls 
lletentus luerit ita quoll vulgariter v anevang " llieitur, si suus allversarius 
suum venllitorsm prolluxsrit, Uder erit etc. lls veteris. 8i prellictus equus 
super b) allvenam vel bospitsm remanserit et si sevunllum innoosneiam 
suam probars voluerit, primo in erues solus, ipss allvsna pro exilio 
iurabit, postea metteroius in erues as probare poterit, equum suum ob­
tinebit b. 8ell inlligena non inlliget laosrs pro so oalumnis iuramsntum.

>°) hs. immer diese Schreibung. *) hs. dahinter est, zu streichen. 
") Fehlt, so oder mit ähnlichem, Namen? zu ergänzen, Fortgang sonst 
sinnlos. ") hs. st, vel wäre besser. ") hs. apull emissa ipsum.

p) hs. in vulgariter, vielleicht gemeint in vulgo? 1) Kürzung anerMt.
hs. dafür das Zahlzeichen 2 °) Letzter Satz nicht ganz in Drdnung; nach

dem entsprechenden deutschen Text von c. (SS) müßte er übertragen lauten: 
8i innoosntiam suam probars voluerit, io erues solus iurabit; si allvena 
sst, pro exilio iurabit; postea tortius probars poterit et equum obtinebit.

') S. o. S. 434. -) S. o. S. 460.
') vas Folgende ist der lateinische Wortlaut zu c. (48), Fortsetzung der 

sura originalia. *) 5. o. 5. 434.
°) Das Folgende Wortlaut mit Abweichungen von c. 549.
') Das Folgende der lateinische Wortlaut zu c. (72).
') Oas Folgende der lateinische Wortlaut zu c. (99).
*) Im Sinne von axull.
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Rubrio» qui testimonium iuratorum roiivit vt kas- 
sioni eorum contradicit; qualiter ille punietur st emendabit, a) qui 
iuratum unum vst plurss pro vausis suis voram quattuor ssctllibus pati 
klebet et in eum vel eos oonsentit, vulgariter dicendo geduldet, et poste» 
in inaniloquio vel iudioio publioe et temerarie iuratum vel iuratos eosdem, 
dum divers debent, seu postquam dixerint, rsiioit »v testimonio * eorum 
st kassioni u sontradivit. 8uper quo dikünitum kuit, quod llls, si attesta­
tionem iurati rsiivit unius solvet 5 libras pro emenda. 8i vero plurium 
testimonio i iuratorum sontradivit, ut prius, ssvundum quemlibet 
iuratum rsievtum seu denegatum solvet 6 talenta pro emenda; ita quod 
prs omnibus eundem vel sosdsm iuratos precibus proborum virorum pro 
tanta irreverentia plav»tos babebit.

b) Item quod non obstante iuramento, quod reus ipss pridsm pro 
consobrino prestitit et ipsum iuvsrit, dato, quod sciverit consobrinum 
mals iurasse pro vita dsksndsnda vel alia causa bonesta, tamen actor 
ipse modernus pro vulnero ipsum impetens, ipsum reum a iurs suo 
repellers non potest, sed mettercius in cruce innocsnviam suam de­
monstrabit pleno iurs.

c) Item sx quo reus iuramento suo actorem evasit, ipse per boc actori 
solvit st satiskscit. 8sd ex conksssions postea kacta se culpabilem red­
dendo, aliomodo, qui» korsan eo minus de kde ipsius esset prssumendum, 
ipss bonori suo conscisnts quodammodo derogavit.

d) Item mulier »ut m»rit»ta »ut vidu» vicem actoris seu rei babens, 
tenetur st»ndo st non sedsndo iurars tamquam vir, sicut snim iurs 
canonico boc stat sic st iure civili.

IO.?) 6»sus mirabilis supsr inkami» cuiusdam mulieris. Iurati 
de Lzkvancricx scripserunt sic: „OUens quidam quandam carnaliter 
cognovit virginem et ambo pro tunc Uberi fuerunt) ", que nunc m»rit»ta 
est aliquibus ab annis. Nodo cliens predictus quandam in curia sua babet 
procuratricem, quam matrona prekat», racions korsan vUentis, supremo 
tenet in odio. Hus etiam clientem et kamulam suam et kamiU»m pluries 
verbis et kactis ollendit. Huod cliens marito eius plurime conquerens, ut 
uxori suo inbiberst st eum et kamulam suam pace tranquilla krui sineret. 
Natrona vero non advertendo, procuratricem clientis in curi» sua 
lapidum ictibus iterum graviter okksndit. OUsns etenim commotus, quod­
dam bonesti bominis bospivium subintrans, ubi maritum matrons prekats 
aliis cum bominibus probis et iuratis inveniens et ei kuriose dixit in mani- 
kesto: „Uxor tua, persupposita meretrix, me st kamiliam meam semper 
ollendit, ut tibi pluries de ea sum conquestus, ei ut inbiberes, nec kecisti,

1) hs. testimonium. ") hs. kassionom. hs. testimonium.
") kusrunt fehlt in hs., Zortsetzung sonst sinnlos,- gemeint: unverheiratet, 

wie der weitere Verlauf zeigt.

') 5. o. 5.441.
2) S. o. 5. 457.
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qusill prius xdszinsvi seu supposui ^) use osrsrs vult quin esm sdduo 
suppousiL. Ut inlrs." ^d quo lusritus mulieris sudiungsns: „Iu ruoutiris 
sivut lilius morstriois!" ot protostaus live iurstis ot dominibus prodis 
ksotuiu sudiontidus. tzuod otisiu olious oorsiu dominio ot oousilio plouo 
lsssus ost super xrstism, doo snimo irsoundo kooisse; sed si sllomodo osse 
uou poterit, corpore, lusuu ot glsdio suis velit prodsre, prout oppor- 
tuuuill luerit ipso iuro. Nodo dominus llou osrsre vult, quiu doo olious 
prodet ot doo dilllnistur ipso iuro, quslitor doo olleus prodsrs dodost 
supor luulioroiu nsxsntsm sou vvsdvntsm ot tsnestur* iloiuiuio smsn- 
dsre, quis ooutiuuo kstetur, quocl ssm supposuit, super ^rstism/

Lupor quo dilllnitum luit: „<)uod ex quo olious ille, iussuis ot kuroro 
niiuio vouoitstus, douoststi rustrouslis pudivioiso uou psroous >, se<l susu 
tomsrsrio ot presuiuptiouo, qus lsiusiu proximi sui, quod uou ileduit, 
msoulsvit, dioimus: quod ssoundum iurs oivitstis uostro muuioipsds 
ot oousoripts domo, qui llnZusm tsdtor Isxsrv prosumpssrit iu sosndslum 
et vitupsrium sltsrius oorsm iurstis ot slüs Ldodignis tsm impudivs 
prouuuoisverit vorbs, pro tsli tomoritsto tsds^l vum Unzus debet ststuo 
oorsm populo iu toro pudlioo por olsvum torroum skLgi et oultollus sidi 
iu msuum dsri, its quod tsmdiu ststuo stet slüxus, donoo por sdsoi- 
siouom dngue sv ipsum rodimst et sdsolvst. Uso ipso olleus por glsdium, 
msuum eto., quo speoiom duelll-) induount, iutoutum suum xrodsro 
poterit, quis presumtio, qus ex sllozstiono cluolll ^euerstur, est temersris 
st iusulüosus, et uou «lebst suimum movers iudiois. Nmo si idipsum per 
testes «lemoustrsrs niteretur, duiusmodi testes neo essent sucliencli neo 
sliquslitsr admittendi, quis uou presumeroutur z^donoi. 8ed qui» super 
xrstism <ls diis ooulessus est, veuism postulsus, «Is ooussnsu ssltom 
psrtis s«1 grstism ipsum reoipsrs possent, ut pro posse suo ot smivorum 
ipss muller ot msritus ot oonssnguinoi ovteri plsosrontur/

11.^) Rubrios do vsotoridus oiro» veoturss vini quomodo- 
sit dittinioudum. Iurstis in L^vsuosiox ds Lruuns sio est rosponsum 
dilLnitivv : „tzuod veotor illo, qui vss vini pervertens etkudit, solvet 
idipsum domino vini, prout ipss spud vos oompsrsvit, st non vslut 
sllud vss sllss est vsuundstum. dlt iusuper dominus vini dsdit seu 
dekslcst vsotori prsoium do diis svx, pro rst» sllorum millsrum, siout 
psvto eorto ds singulis oompeonsset."

-) hs. tonsstur st. >) Kürzung poss.
-) Kürzung qüö läßt auch Auflösung qusostio zu.

') Grläuerung s. o. L. Zoll 10 S. 457 ff.
vas folgende bis sdsolvst mit wenigen Umstellungen aus r. 556.

-) vas Folgende bis iudiois mit wenig Umstellungen aus c. 27.
«) S. o. S. 475.
°) vas Folgende inhaltlich, ;. T. auch wörtlich aber nicht wie hier in 

fortlaufender Übereinstimmung mit c. l56d.



Neue Zölle zum Srünner Recht 48S

12.1) Qualiter emsnäabit, qui »Iterum vulnerat. luratis sisäsm 
responsum est etiam: ^uod ills, qui äs vulneribus putillos lassus sst neo 
satislaoers kabet, sex septimanis detineatur oaptivus. Ut si prius inlamis 
nou kuit, mansat iu civitats, quousquo kortuna lavsnts sutüoere poterit 
pro solutione emendarum. Lt pro plano vulnere solvuntur »» 60 dd grossi, 
äs quibus 40 grossi osäunt actoribus st 20 " grossi iuäioi. 8i vero reu» 
enormiter vixit tamquam persona levis et inutills, ex tuno post äiotas 
sex septimanas ästentionis repellatur a oivitats, neo reversurus äe oetsro, 
quousque äiotas smenäas solvere llabeat rexortanäo.

13?) Iterum äe vlneribus et vlneratis. lurati äe L^vanvxior 
svripssrunt sio: „8i vulneratus in manum per plateas st tabernas more 
sani llominis sine baoulo per soabinum visus luerit et aliis quam pluribus 
Läeäignis ambulare, tanäemque ante äism iuäioii siusäsm vulnerationis 
äsputatum moriatur, utrum reus pro bomiviäio vel pro vulnere teneatur 
responäers ipso iurs." tzuibus responsum kuit äikünitivs^): „(juoä oon- 
suetuäo nostrs oivitatis servat pro iure: si vulneratus per plateas et 
voolesias sani llominis aä instar sine baoulo per soabinum visus luerit 
ambulare, tanäemque ante querimoniam eiusäem vulnerationis iusti- 
vialiter äisoussam moriatur, reus non pro llomioiäio, seä pro vulnere 
respondebit?

14?) ve inousatione kurti. Item responsum est eisäem: „(juoä si 
llomo ille, qui anoillam pro lurto inousavit moäo supraäioto, neo queri­
moniam suam proseoutus est, neo per lloo vinäiotsm sumere voluerit in 
anvilla, tuno ipse aotor äe magnis emenäis est supportanäus, seä suk- 
Loit, quoä iuäioi solvat in talentum °) pro emenäa, gratia tamen msäiante. 
Ltiam qui» anoilla ius non llabuit, pignus reoipers pro meroeäe. 8i vero 
aotor enormiter prius se rexisset st lorsan lloo animo calumniandi 
levisset, tuno allter est iuäioanäum." ")

15?) l)o propinis vini statuta. Item eisdem iuratis lll^vanvrinen- 
sibus est etiam sio responsum de Lrunna: „(juod seoundum statuta st

»») hs. solvitur. »») vas Zeichen muh 60 bedeuten, weil die anderen 
klar leserlichen Zahlen zusammen 60 ergeben, Buße und Brüche, s - - 6 mit 
angehängter 0.

°°) Es steht erkennbar nicht vixisset da, was man erwarten würde, die 
zwei Anfangsbuchstaben sind deutlich rs, nicht klar der dritte, dann issst 
deutlich.

i) 5. o. 5.464.
-) 5. o. 5.471.
°) Folgt bis zum 5chlutz Wortlaut mit Abweichungen aus <. 724.
i) 5. o. 5. 455.
°) Gemeint ' Talent.
°) von 8i vero an bis 5chluß Wortlaut z. T. aus l. 24, dort viel breit­

spuriger.
') 5. o. 5.482.
Deutsche« Archiv UI. 32
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iura civitatis municipalia conscripta, quioumque propinatum villum 
secundum quod maiistri^^ mensurae sibi preceperint et eam, squam)"« 
posuerint, von dederit, nee vas vini sidi inioiatum statim ad vasa eorum 
iniciavorit, maroam unam solvet civitati pro emenda. Lt iusuper, quo- 
tisnscumqus statutum duiusmodi adquis propinantium vsrdo ex elato 
animo et indignanter seu inodedisnter prolato eoram maüstris mensure 
reolamaverit, totiens diotam maroam solvet vivitati sine remissione 
qualibet pro emenda.

IS.*) Rudrioa ad requisitionem diotorum iuratorum 
dl^vanorinensium de emendis responsum est. Item requisitis 
eisdem eto.: „villici barissimi! 8iout a nodis qussivistis, utrum dominium 
civitas vel iudex' dabeat emendas in oaus» eto. litera nostra presenti 
respondemus: quod principes nostri reges Lodsmis a multis retroactis 
temporidus et marvdiones Noravis omnes et singulas suas emendas 
gratiosius od multiplicia servitia kruvtuosa ipsis exkidita, generaliter 
penitus et simpliciter pro dono utili incremento universitatis, indici 
principaliter et civitati contulerunt st donaverunt, excepta sola emenda 
illa, que dicitur temerari» vitatio, in vulgari diota potvor, que adduc 
principi extitit reservat». Insuper civitas non in omnibus emendis 
p»rtem babst, sed in quibusdam. Item civitas in quibusdam «»sibus 
duas p»rtss d»bot emend»rum et iudex teroiam. Item iudex etiam in 
quibusdam duas dabst partes et vivit»s teroiam, que omnia distincte st 
plane in libris nostris scripta luoidius continentur. 8i vero dac grati» et 
prerogativa speciali privileg»ti estis, vestra indicet discretio industrios». 
8in »utem, tunc iuxt» modum locationis et conductionis indicii, si lorsan 
dominium singulas emendas indici vestro looaverit, seonndnm doc se 
etiam dirigere poterit, vel saltem ad instar ritus et consuetudinis anti­
quitus tentos vos dirigatis. 8sd apud iuxta prediota in prementibus 
casibus et emendis lesio " seu vulnera se dadent et in aliis emendis nomi- 
natim poste» expressis iudex duas partes et civitas unam partem 
obtineret. Videlicet, qui noctis tempore iuratum dospitem presentibus 
iuratis preoipientidus ipsis pacem et suos coadiutores vulneravit, ita 
quod exceptis emendis vulnerum alis emende ^solvende sunt) es, ideo, 
quod reverentis iurati dospitis non pepsrvit et aliis.'

17?) Os oooisionv ouiusdam. Item idsm iurati scripserunt sio"): 
„tzuod quidam domo probus tempore nootis oirva eos, prood dolor ! est 
oooisus. kro quo a ludios st iuratis ad doo vooatis tres etiam prodi viri 
vum armis eorum non evaginatis sunt detenti, suorum unus, dlidsso

hs. Schreibung häufig für gi. quam fehlt in hs.
") hs. losis. se) Fehlt in hs., oder etwas Ähnliches.

') 5. o. S. 472.
") 5. o. S.448.
") Eingangsformel fehlt hier, zunächst indirekte, dann direkte Rede.
") Äusruf im Schb. c. 40.
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nomine, ab amicis ovoisi est positus iu bomividium. Rt dum kunus 
intsrkeoti ante tribunal portaretur et vestimentum cruentatum in qua- 
tuor sedllia poneretur, nevnvn Nibsso pro bomicidio impetitus tribunali 
presentaretur, negavit se teeisse. Rost boc iuridiee gladius suus evaginatus 
intra quatuor sedilia positus kuit sententiatus et denuo soonvsrso gladius 
sie evaginatus in manus Llibssonis predivti sst diiudioatus et pressntatus 
et reovptus. Uoäo amiei oovisi volunt, ex quo tunus prsssns kuit et 
vestis, diota le^oraiobon, et intra quatuor sedilla posita sit et gladius 
evaginatus in manus lllibssonis sententiando prssentatus et rsoeptus 
sit, quod ipse ulterius nullam dekensionem iuridicam babere poterit ipso 
iurs. llliksso vero eeonverso suam allegans vontinue innocentiam simul- 
qus innocentem se kacere, non odstants, quod gladium iuxta sententiam 
juratorum in manus suas eeonverso recepit, prout ordo iuris sidi dictavit. 
8uper et in quo prssentidus vobis supplicamus attente nos inkormari via 
iuris otv.'

8uper quo responsum est ipsis: „tzuod de processu vestro et ordine 
iudioiario presenti mirari non sukllvimus, cum vos novicii iurati non sitis 
et tamen gladium nudum in manus Mkssonis dari et recipi senten- 
tiastis! 6um tamen gladius evaginatus in manibus suis per iudieem et 
vestros iuratos repertus non sst, nec in kuga detentus, quis enim per 
talem vestrum processum juridicum et ssutenclam de bomicidio accu­
satus et productus vinci non posset! Vel qualiter die quantumoumquv 
expers eontra talia detendere et expurgare se deberet! Rosset enim 
illidssoni vel alteri gladius vel oultsllus ad manus vel braebi» aut collum 
sententiari vel ligari! 8ed, quo iure nescimus! z^mo si iudex et iurati 
gladium evaginatum in manibus Mdssonis prebendissent dummo- 
dofne^ " viderunt actum vulneris, ad duc, nisi alle eireumstanvie eviden­
tius approbarent, allegatio dskensionis iustieialiter sibi concederetur, 
vita tamen et consideratione sua, quam duxit, considerata, ljuars in 
causa presenti secundum kormam iuris debitam et antiquitus approbatam 
sententiam dano detinitivam dicimus st promulgamus: tzuod, si amici 
interkseti blibssonem accusant de bomicidio, tunc primo et principaliter 
avtor interkevti propinquior metseoundus prestet coram iustioio iura- 
mentum calumnie, videlicet vorez'd, in bunc modum'), ^nod nec invidis 
neo inimiciore cansa, nisi de cnlxabiii et suo vero reo conqueratur. Hnod 
«i non /ecerit aut in iuramento eodem oespitaverit, actor gnerimonie sue 
renrrnciadit coram indicio, gnam contra «nsxectnm tabebat, tzuod iuramento 
sio peracto, ex tunc actor sicut reum impetit testibus vel sine testibus, 
taliter reus ipse se dekendet et respondeat iustivia mediante, kam» 
niebllominus ipsius, ut predicitur, pensata eius et allegatione et opinione.'

18?) Rubrica de columbis et pavonibus. Item iurs Lrunnensi 
scripto: 6olumdo et pavones equale ius quodammodo babent boo modo;

bb) hs. prsndidissent. ") ne fehlt in hs., das weitere wäre aber 
fönst sinnlos.

') Folgt Wortlaut aus <. (2) jura originalia. ?) 5. o. 5. 479.
32*
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nam, quamdiu a lenestris suis evolantes iterum revertuntur, tamdiu suut 
domini sui. 8i autsm in quattuor diebus non revenerint, per qusmcumqus 
postea reoipiuntur, Mus erunt. Item quicumqus vederspil*), pavones 
vsl columbas inlra dies prescriptos vepit et non restituerit, si dominus 
verus boc probaverit, quantumcunquo tempus transierit, adbuc restituet, 
et insuper iudici in media parte st extimationis obligabitur in emenda.

19?) Rubrica de privilegiis iudeorum sontsntiandis. Item 
secundum privilegia ipsis per dominum Ottokarum^) data st conso- 
quenter per reges Lobemie st marobiones Noravis in bodivrnum rati- 
Lsata talitsr ssntensianda dsolaramus : ») tzuod iudeus rsoipers poterit 
nomine pignoris omnia, que luerunt sibi obligata, quocunquo nomine 
venseantur, nulla de biis requisitione laeta, exovptis vestibus sanguino­
lentis et madidis et savris vestibus.

b) Item iuxta eadem ^): 8i sbristianus impstiverit iudsum, quod 
pignus quod iudsus babet, ei lurtim vsl psr violentiam sit ablatum, sieut 
in pressnti oasu de panno kurato, tuno iudeus iurst super illo pignors, 
quod, eum receperit, lurtim raptum vsl ablatum ignoraverit, bos in suo 
iuramsnto implivitsr, quanto sit si pignus buiusmodi obligatum. Iit sio 
sxpurgations lacta, obristianus sortsm et usuras ei persolvat, quo 
tempors medio avorevsrunt. 8i vero iudsus ad requisitionem de panno 
nsgasset et postea apud ipsum inventum luisset, ipse merito eundem 
pannum gratis restituisset.

o) Ipsi etiam iudei Brunnenses pignora qusounquv pretsr prius diota, 
quolibet tempore reoixiunt indilkerentsr, non obstante, quod serenissi­
mus dominus noster imperator Larolus civitati Brunnens! contulerit 
gratie prerogativam videlicet, quod nullus iudsus, moram trabsns in 
civitats nostra Lrunnensi, p gnus quodcunqus post occasum solls a 
ouiuscunque personis, notis vel ignotis, recipiat, ^mo etiam do dio nec 
do equis, vaccis etc., do quibus quod subtracto luerint suspicio baboatur 
et inlra. 8od iudei in suis privilegiis antiquis permanebunt Heo crodi-

^^) Im Driginal nach LOM. quibuscumqus; s. Anm. 6.
") hs- psrmansrs.

^) Deutscher Ausdruck kommt im Schb. u. anderen Lrünner Satzungen 
nicht vor.

-) 5. s. 5. 4ZS.
^) Driginal abgedruckt LVM. IV 5. 17 nr. 16, lateinisch.
*) Ist c.5 der Zudensatzung, bei Rötzler «. (117) deutsch. Griginal s. 

6nm. 3. hs. mit geringen Abweichungen.
6) Ist c. 6 der Zudensatzung bei Rötzler c. (118) deutsch, Wortlaut bis 

accreverunt, mit Erweiterungen in hs., Driginal s. Anm. 3. hs. mit ge­
ringen Abweichungen.

») Driginal abgedruckt LVM. VII 5. SS4 nr. 764: Prag 23. 3. 1348; 
von INonse erwähnt 106; hs. mit geringen Abweichungen vom Driginal, 
Lchlutz mit der Bestimmung über zwei Zeugen bei Pfandnahme, Strafen 
fehlt hs.
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MUS, quoä vos spevialla Instruments äomini Laroli ssu alterius prinoipis 
ipsis in contrarium babsatis.''

2O.i) Incusatio ästlorationis. D^vvanvrierenses scripserunt: „tzua- 
liter äs uns olim paupercula äeüorata aliqui incusati sunt, qui captivati 
kuerunt st üäsiussores posusrunt pro 100 maroas. 8eä ills, qui prs esteris 
äs kaoto buiusmoäi inousabatur, äs oaroeribus evasit. Loeiis suis äimissis, 
Läsiussores ipsi 100 maroas äsäsrunt. Dostes unus Läsiussorum in soäsm 
tres maroas st 8 grossos, rasione siusäem Läsiussioris obtinuit, prout 
soripsisss meminimus. Kune alter Läsiussorum eunäem evasum iterum 
impetit pro tribus marcis et 8 grossis et intra. Item relictu quodam simi­
liter ipsum impetit lovo mariti sui prsmortui. 8eä reus äieit, quoä in 
vmenäis suo marito in paratis psoumis solverit.''

„8upsr primo responäsmus: quoä notorium est, üäeiussorss 100 
maroas äsäisss pro evaso, qui xre eeteris incusabatur, non obstante 
quoä äieit, eum non rogasse personaliter, tenetur sibi aä solutionem 
trium marvarum et meäii tertonis, quas suus üäeiussor pro ipso nosvitur 
sxpsnäisss. 8uxer ssvunäo similiter responäsmus: quoä viäua sive 
relicta äsbst super eo babere st recipere ex parts mariti sui similiter tres 
marcas et meäium tertonsm. Xt si reus aliuä probaverit mettereius 
sibi in emenäis äsäisss, bov äsbst relicta omnimoäo äetaloare. Datum 
Lrunne circa krooopü." ?)

21?) ^ä iäem. „Msäsm responäimus äs kaoto buiusmoäi ut prius, 
viäeliest sio: 8i notorium sst, sicut creäimus, quoä actor pecuniam 
äeäerit pro reo, qui äe varosribus evasit, merito suam pecuniam, viäs- 
liost tres maroas et 8 grossos, rebabsbit aut reus tormentum caroeris 
reintret, passurus psnam äsbitam arbitrio iuratorum. Dnäe sseunäum 
sacras leges: tzui alium äs naukragio eripuit, äentem vel oculum sibi 
unco bavem extraksnäo, et si taliter Issus lssionis suo emsnäam postula­
verit, paviatur prius submersionem in qua luit. Xt si meäio ampns sino 
aäiutorio exiverit äs protunäo, emsnäam äsbitam paoiatur?)

22?) Ds arrestatione äebitorum vausa. L^wanoricrsnses scrip­
serunt :, ,2eiällnus äo Oobals Olementem äs Orulobier circa nos pro meäia

hs. scheint, etwas undeutlich leserlich, euiusäaw zu haben, aber 
siusäem richtiger.

i) S. o. S. 477.
-) hier der einzige Briefschluh dieser Nrt, Jahr nicht zu ermitteln. Tag: 

4. Juli (Grotefend, Zeitrechnung' 5. SO: „krvvoxü abb. kragens. conk. 
(Prag, Gnes. Meiss.)"

') 5. o. S.477.
«) Darunter steht ganz klein und kursiv: äs äuobus (Zahlzeichen) altum 

sxtrusnlibus puteum ssntsntianäum, d. h. ein verweis aus Hall 24, der 
mit seiner Überschrift hieran anknüpft, Erläuterungen s. d.

») S. o. 5. 445.
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»Iter» maroa grossorum arrostavit, aüsrons litteram domini sui do Devr, 
quod idsm voran» eo plodano st aliis nobilibus suküvionter probavsrit 
per iuratos st alüs simplices tostss, quia kAsmens 2siMno teneretur otv., 
volens ouln eis dobitum suum prosequi ipso iurs. 61sinsns vero oonstan- 
tor negavit, allegans, quod ad dsksndsndum bonorvm et res suas potius 
debeat admitti, quam taliter vinei per aotorom ete.' 8uper quo est 
responsuin: „Lx quo testes, qui eontinsntur in littera domini ds bees, 
non sunt pressntes adürmandum probationsin et testiücationem ipsorum 
«aeramento, in quo presentia ipsorum personalis est plurimum oportuna, 
neo littera soripta est sub sigillo aliouius nominate oivitatis, ubi ooram 
iuratis sub sacramento kdsm ipsorum deponerent et debitum tale pro­
barent, ideo littera nulla est, nisi aliud kuerit notabile dooumsntum. linde 
Olomens potest se potius detendere quam vinei tali testimonio, quod non 
oontinst probatam sacramento bdem?

23.i) »» 8i Mus aut Ma aliouius religionem intraverit et proksssus 
kuerit, post mortem parentum de bonis eorum nivbil babebit, nisi siout 
alii pauperes Ibosu obristi. Dso Oratias.
(vorauf folgen Sätze des römischen Rechts, Privilegien der böhmischen 
Könige?); nach dem Register die Zölle 24/27).

24.b) et eruitiono ovuli de duobus"» puteum extruentibus. 
„Viris, quorum prudentia olarissimis kulgst vonsiliis, pronitate oontinue 
provoluta; utpoto viator gradiens per avia viarum glisoit rectitudinem 
attingere, sio ignorantis velo oiroumduvti, ad vostro kontem prudentis 
pro oonsilio oursitamus, prudentes viri et vioini varissimi: Duobus 
vioinis nostris altum extruentibus puteum, unus eorum, oasu inkortuito, 
oepit ad ima putei taoero prooipioium. ^Itsr vero nitens vadenti suo 
ourrers manum post eum dirigit ksstinatim, kavtoquo raptu ooulum sibi 
oasualiter eruit, ao tamen vadentem do perioulo provipioii Uberavit, 
tandem oxovulatus, immvmor aovexti bsneüvii, preduvtum »» iuvantem 
ooram nostro oonvenit iudioio do eruitiono oouU gravitor aoousando. 
tzuaxropter vestram prudentiam vonsulsndam aoourrimus rogitantes, 
quatenus sub korma iuris nobis velitis dsolarars, an xrekatus iuvaos 
teneatur satiskaooro Isso ds privatione organi supradioti, an ratione 
kensLoii sibi kaoti, per quod maius evasit psrioulum, debeat ab ipso 
liber esse totaliter et solutus. Rro quo vobis satagentes pronius 
Datum annorum sto.'

°°) Ausgelassene Überschrift, Raum dafür ausgespart.
»») hs. Zahlzeichen. »») Wohl xraediotum gemeint, wie weiter 

unten praskstus iuvans, aber produotum nicht sinnlos. "») Oas fol­
gende Wort nicht zu entziffern, scheint katari zu heihen multa loqui, 
kataro vuTange.

») S. o. S. 481. -) 5. o. 5. 4Z1 Anm.
^) S. o. S. 466, knüpft an den verweis unter Fall 2l an, die Wieder­

holung hier überflüssig.
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suibus responsum est sie dilünitive: „Lomplacendi presentia volun- 
tate, amici carissimi! 8cripsistis nodis, quallter duobus vicinis vestris 
»Itum sxtruentibus puteum eto. 8uper quo bonestati vestrs responde- 
mus pro iurs edicentes: Lx quo prelatus vir oonvivis beneücia renuit cow- 
pensare beneüciis, vslut Lllus ingratudinis, quod se omnino ingerat in 
eundem iovum putei, in quo per suum cooperarium luerat arreptus, quo­
vis aminiculo provui moto; et si salvus vorpore evaserit nullius auxilio 
mediante, antelatus erutor sibi satislacere tenebitur pro organo memo­
rato. 8in autem se ibidem recusaverit ingerere, quod erutor ab ipsius 
impeticions sit penitus absolutus/

25/) ve olksnsione alaps maxillaris. „RIenitudins lamulaminum 
predirecta, domini, iurisdiotionem debite dispensantes, quid sit iuris sub­
scripta altercatione. . °° petimus inkormari: Huidam enim concivis noster 
allum continue nostrum violenter ollondit alaps maxlllari. Idipsum 
consllio lesus nostro deposuit conquestivs. Reus vero vocatus in con­
silium, per nos interrogatus, utrum actorem manu lsserit. Hac rogatione 
lacta in consilio, lesus a nobis postulavit inlormationsm, quomodo" sibi 
olksnsor satislacers astringatur. Nos vero in edicendo sententiam nostro 
in consilio discrepamus, Huidam enim dicunt, quod oLensor leso bis 
tantum, quantum pro aperto vulnere fsatisfacers"" teneatur. ^Ui dicunt, 
quod ollensori manus, que peccavit, debeat amputari, nisi eam per 
decem fmarcasf" valeat redimere sexagenas grossorum. Huid borum iuris 
sit et que emenda ex boc concernens iudicem, nos benivole inlormate/

26?) ve amputatione."''
27?) ve amputatione digitorum in manu et aliorum muti 

latione. 8ervitiorum presentia voluntate prudentes vicini et amici 
carissimi! Accidit nuper in civitate nostra, quod quidam noster coincola 
alium nostrum coincolam manu invadens armata sibi amputavit duos 
digitos et allos in eadem manu digitos mutilavit et quam plura etiam 
sibi indixit in corpore vulnera, tandem nostro peracto indicio idem, 
videlicet lesus ex una, et lesor parte ex altera sibi eligunt utriusque 
arbitros et in eos potenter ac benivole in causa inter ipsos vertente 
^con)veniunt"x et condescendunt. Hui quidem arbitri buiusmodi onere 
assumpto consllio et scrutinio inter se prebabitis pronunciaverunt sub

Kürzung hat 8r mit Schlußschwanz, der ganz wie ' aussieht, aber 
super richtige Lösung.

»-) Das folgende Wort nicht deutlich, 5 oder 6 Buchstaben, kaum zu lesen, 
Mnuskelanfang vielleicht sr oder dann a, ff. vielleicht Kürzung rr, 
lesbar enie am Schluß, also Genitiv, vielleicht Drtsname, da unterstrichen.

") Kürzung qüö. hs. fehlt satis- zu lacero. marcas fehlt. 
Vhne weiteren Text, mäßig freier Platz zum Einträgen des Falles.

") hs. con- zu veniunt fehlt.

') S. o. S. 470. -)S. o. S.46I. »)S. o. 5. 46l. 
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corta pou» pecuniaris, iudici nostro per partom non tenentem ipsorum 
»rbitrium solvent» talitorquo prouuuoiautos pretstum Issorem in circa » 
summa peeunie leso danda condemnantes terminos solutionis peounie 
mox assignantes, tzuam pronunoiationem ibidem statim approbaverunt 
Partes antodicto, una pars lesa petit sibi peouniam per arbitros ediotam 
per Issorem üdoiussoria ürmari cautione. lassor vero non potens Ldeius- 
sores neo promptam kabere peouniam, per nos mitti iubetur in oippum 
et usquo diem teroium, mors apud nos a longe retroaotis temporibus 
observato, teneri. Rost diem vero tereiuw, prekate partes petunt inter 
ipsos Heri dikLnitivam sentenoiam iuris, salvo tamen beneLcio »ppol- 
lanti.?? I^os igitur sententiam inter ipsos pronunviavimus, mors ab an­
tiquo oiroa nos tento, diosntss: Lx quo unus, reus, non potest babere 
promptam pecuniam neo Ldsiussores st iam perpessus, id est trpzwll*), 
mors solito civitatis, disciplinam, ex tunc lesus prsdictus, quidounque 
in ipso seu in ipsius corpore reperirs poterit supra oiugulumquo tollat 
st vendat cum bono testimonio, tamdiu donec pecuniam predictam per 
arbitros pronunciatam non kuerit totam assecutus. qua sententia lesus 
presvriptus, petito et obtento sibi a nobis super deliberatione duarum 
septimanarum termino, appellat innuens^, quod non sit sibi sukllcisns 
satiskactio, quo continetur in nostra sententia, pro debito solvere aut 
vauoionars non babsntis et precipuo pro tali dsbito quod provenit 
propter privationem et wutilationom oorporallum organorum. Lt optat 
ds iurs idem lesus, quod debitor suus supradictus sibi per manum 
tradatur in manus suas tenendus per ipsum, tamdiu donec aut solveret 
»ut cautionarot diotam pecuniam Ldeiussori» cautione. Quapropter 
vestram prudenviam petimus studioso, quatonus nobis velitis enodare, 
quid pro iurs kuerit edicendum in causa suprasoripta iuxta iura et con­
suetudines vestro civitatis."?)

rr) Kürzung undeutlich, möglich: circa so und so viel, certa be­
stimmte Summe. ?) Zu erwarten axpollandi, aber apellanti der 
hs. gibt auch Sinn. z Buchstabe unsicher.

?) trpitel - Dulder, tschechisch,- kommt im Schb. u. anderen Brünner 
Satzungen nicht vor.

2) Antwort fehlt hier, vermutlich in Fall 12 zu sehen, der nur eine Ant­
wort enthält, die auf eine derartige Anfrage wie in Fall 27 zugeschnitten ist.


